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1 Vorbemerkung

Bereits bei der formlichen Festlegung des Sanierungsgebietes in Bernhausen im Jahre 2015 wurde
seitens des Gemeinderates angeregt auch in weiteren Stadtteilen von Filderstadt
Sanierungsverfahren durchzufiihren.

Durch die rasante stédtebauliche Entwicklung in der Ortsmitte von Plattenhardt und der parallel dazu
entstandenen Burgerinitiative ,Aufbruch Plattenhardt® fiel dann die Entscheidung als nachstes in
Plattenhardt ein Sanierungsgebiet formlich festzulegen

2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

2.1 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2.0 — Zukunftsweg Filderstadt (Auszug
aus ISEK 2.0)

Abbildung 1 (ISEK 2.0, Ubersicht Stadtteile)
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Aus den Besonderheiten der Stadt Filderstadt wurden im Rahmen des Beteiligungsprozesses Potenziale
und Starken, aber auch daraus entstehende Schwéachen bestimmt. In enger Zusammenarbeit mit
Birgerinnen, Birgern und Stadtakteuren wie Vereine, Schulen, Wirtschaft und Kirchen haben Verwaltung
und Gemeinderat ein, alle Politikbereiche umfassendes, langfristiges Stadtentwicklungskonzept erarbeitet.
Den Grundstein legten die Teilnehmenden einer Zukunftswerkstatt im Jahr 2009 mit dem Leitbild ,Flnf

bleiben — eins werden®.

Seit 2009 ist Filderstadt auf dem ,Zukunftsweg Filderstadt* und hat mit dem ,Integrierten
Stadtentwicklungskonzept” (ISEK) eine umfassende Planung fir die zukiinftige Stadtentwicklung
ausgearbeitet. Unter dem gemeinsamen Leitbild ,Finf bleiben — eins werden® haben Gemeinderat,
Verwaltung sowie Biirgerinnen und Birger aus allen finf Stadtteilen in einem intensiven Austausch Ziele
und Mafinahmen fiir alle Bereiche der Kommunalpolitik entwickelt. Sowohl neue Ideen als auch laufende
oder bereits geplante Projekte wurden in die ISEK-Struktur eingeordnet, so dass ein umfassendes

Instrument zur Steuerung der Stadtentwicklung entstanden ist.

Das ISEK misst der Eigenstandigkeit und Eigenart der fuinf Stadtteile eine hohe Bedeutung bei. Sie sollen
attraktive Lebensorte fiir alle sein, mit einer ausgewogenen Nutzungsmischung und kurzen Wegen
zwischen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erholen und sozialem Leben. Ziel ist es, dass die einzelnen
Stadtteile sich die Funktionen fir die Gesamtstadt teilen, das heil3t tiber eine ,Griine Mitte“ barrierefrei
verbunden sind und Infrastruktureinrichtungen gemeinsam nutzen. Nach Beschluss des ISEK 1.0 durch
den Gemeinderat im Dezember 2011 wurde das gesamtstadtische Konzept daher um die Perspektive der
einzelnen Stadtteile erganzt. Der Filderstadter Zukunftsweg wurde um die ,Stationen® in Bernhausen,
Bonlanden, Harthausen, Plattenhardt und Sielmingen erweitert.

Durch die immer wiederkehrende Einbeziehung der Blirger ist in Filderstadt eine neue Kultur der
Beteiligung entstanden, die dazu beitragt, die Identitat der Biirgerschaft mit der Stadt zu starken, das
blrgerschaftliche Engagement zu férdern und letztendlich auch einen Beitrag zur Stabilisierung der
Demokratie in der Burgergesellschaft leisten kann.

Im Laufe des Jahres 2012 erstellte die Verwaltung Starken-Schwachen Analysen und formulierte
Entwicklungsziele fur jeden Stadtteil. Auf einem Stadtteilspaziergang und mittels einer Postkartenaktion
erganzten die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadtteile diese Bestandsaufnahme durch ihre vor Ort
und im Alltag gemachten Erfahrungen. Auf einer groen Stadtteilkonferenz wurden dann die gesammelten
Informationen diskutiert, ergénzt und bewertet, so dass fur jeden Stadtteil eine Rangfolge der dringlichsten

MaRnahmen vorliegt.

2.2 Stadtteilziele Plattenhardt (Auszug aus ISEK 2.0)

Plattenhardt ist ein lebenswerter, ruhiger Wohnort mit hohem Freizeitwert, viel Natur vor der Haustir und
einer relative guten Anbindung an den OPNV. Mit seinem Wald und den landwirtschaftlichen Flachen ist er
der hochste Punkt Filderstadts, die griine Lunge der Gesamtstadt. Der Ort ist (iberschaubar, bietet
zahlreiche Arbeitsplatze und eine gute Anbindung an die Filderklinik. Einrichtungen wie die Kunstschule
fur Jung und Alt, die Waldkindergarten fiir die Kleinsten und die Sport- und Freizeitmdglichkeiten im
Naherholungsgebiet Weilerhau werden von seinen Bewohnern ebenso geschatzt, wie sein vielfaltiges

kulturelles Angebot (VHS, Sammlung Domberger).

2
v’FILDERSTADT KE



Stadt Filderstadt - Plattenhardt Vorbereitende Untersuchungen ,Ortskern Plattenhardt*

2.3 Stadtteilkonferenzen Plattenhardt

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) hat die Stadtverwaltung am

27. Oktober 2018 zu einem weiteren Blrgerbeteiligungsprozess eingeladen, der sich der Zukunft der
einzelnen finf Stadtteile gewidmet hat.

In diesem Planungsschritt, der fUr ein bis zwei Jahre angesetzt ist, hat die Bevolkerung der jeweiligen
Stadtteile die Moéglichkeit, sich in einem ganztégigen Workshop Gedanken Uber die Zukunftsthemen ihres
Stadtteils zu machen. Die Stadtteilkonferenz Plattenhardt bestand im Wesentlichen aus
Themenworkshops, die von Experten aus der Verwaltung mit Informationen versorgt wurden und von
Verwaltungsmoderatorinnen und —moderatoren begleitet wurden. Folgende sechs Themen wurden in der
Stadtteilkonferenz Plattenhardt behandelt:

= Spannungsfeld Wachstum und Entwicklung in Plattenhardt: Innen- und Auf3enentwicklung,
Freiflachen, Boden- und Naturschutz

- Mobilitat in Plattenhardt: Autoverkehr, Parken, Offentlicher Verkehr, Rad- und FuRverkehr

=  Wohnraumentwicklung in Plattenhardt

=  Ortsentwicklung Plattenhardt: Versorgung, Handel, Gewerbe, Aufenthalts- und Erlebnisqualitat,
Angebote, Treffpunkte

= Alter werden im Stadtteil Plattenhardt

= Vereine, Ehrenamt / Birgerengagement, Nachbarschaften, Integration, Inklusion in Plattenhardt
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das Sichten der Ergebnisse.

h wurde in der W

GrofBles Interesse an Stadtteilkonferenz in Plattenhardt

Wohnraum und Ortskerngestaltung als wichtige Themen

Rund einhundert Biirger haben dieser
Tage im Rahmen der Stadtteilkonfe-
renz iiber die zukiinftige Entwicklung
von Plattenhardt diskutiert. Dabei
riickte das direkte Wohnumfeld der
Menschen in den Fokus der Teilneh-
menden, die sich unter anderem einen
schinen und belebten Ortskern wiin-
schen und eine miBige Nachverdich-
tung fordern.

.Sich Gedanken machen tber die Zukunft
von Plattenhardt”: Unter diesem Motto dis-
kutierten kurzlich rund einhundert Burger
tber die Zukunft des Filderstadter Stadtteils
und brachten ihre Ideen und Vorschlige ein.
Vier Gruppen waren gebildet worden, die
sich jeweils einen Schwerpunkt vornahmen.
So riickte das Bevolkerungswachstum mit
Blick auf die Innen- und AuBenentwicklung
in die Betrachtung ebenso wie die Wohn-
raumentwicklung auch im Hinblick auf den
demografischen Wandel. Zwei weitere Ar-
beitsgruppen hatten die Mobilitat und die
Entwicklung der Ortskerne auf ihrer Agenda.

Stadtbild erhalten,
9

Verkehr verlangsamen, die Uhlbergpassage
beleben und die Kreuzung zwischen dem
Domberger-Haus und der ehemaligen Gast-
statte ,Krone” zu einem schénen Ortsein-
gangsportal gestalten, so lauteten die Wiin-
sche der Burger, die auBerdem d&sthetische
Gesichtspunkte bei der Gestaltung beriick-
sichtigt haben méchten. Wichtig sei zudem
die Sanierung der StraBen und FuBganger-
uberwege. Zudem solle bei Neubauten die
Breite der Gehwege geregelt werden. Betont
wurde auBerdem, dass der OPNV attraktiver
werden musse — beispielsweise durch giin-
stigere Tarife, einen besseren Takt und eine
hohere Zuverldssigkeit.

Ein Wunsch der Burger ist zudem, dass das
Stadtbild mit einer Mischung aus Alt und

Alt und Jung sollte in den Planungen immer
bertcksichtigt werden, so eine Forderung.
Dabei konnte auch eine Konzeption fir so-
zialvertraglichen Wohnungsbau eine Rolle
spielen, was ebenfalls zur Sprache kam. Um
uberhaupt neue Wohnungen zu bekom-
men, sprachen sich Konferenzteilnehmende
fur eine méBige Nachverdichtung aus und
forderten gleichzeitig eine kommunale Bo-
denschutzverordnung.

~Wohnraum spielt eine groBBe Rolle”

So sieht die Quintessenz von dem aus, was
die Gruppen erarbeitet haben. ,Natdrlich
gehen die Themen nicht verloren, die jetzt
nicht prasentiert wurden”, betonte Thomas
Haigis vom Referat fur Burgerbeteiligung
und Chancengleichheit am Ende mit Blick
auf die vielen Vorschldge, die in den vier
Arbeitsgruppen gemacht worden waren.

Wir wissen jetzt ganz aktuell, wo die Platten-
hardter der Schuh druckt”, zog Christoph
Traub ein erstes Fazit. Der Filderstadter Ober-
burgermeister sieht zwar keinen kompletten
Richtungswechsel fir das Integrierte Stadt-

Stadt Filderstadt - Plattenhardt

thalle groBgeschrieben (Christoph Traub Bildmitte im Gesprédch mit Birgern). Daneben:

entwicklungskonzept (ISEK), das ein Infor-
mations- und Steuerungsinstrument fur den
Gemeinderat, fir die Bevolkerung sowie fir
die Verwaltung ist. Gleichwohl hat er Veran-
derungen gegenuber einer vergleichbaren
Veranstaltung vor sechs Jahren registriert.
,Das Thema Wohnraum spielt heute eine
wesentlich bedeutendere Rolle”, so Traub.
Die Menschen wiirden auBerdem die beson-
dere Pragung der Landschaft zwischen Flug-
hafen und Schénbuch erhalten wollen und
fordern, dass Natur und Nachverdichtung
in Einklang gebracht werden. ,Auffallend
ist, dass generationentbergreifend gedacht
wird, da hat sich etwas in der Bevélkerung
verschoben”, sagt der Oberbirgermeister.
Und auch die MaBstabe hatten sich veran-
dert. Fruher wurde tiber die gesamte Stadt
oder einzelne Stadtteile gesprochen”, so
Traub. Heute ginge es um Quartiere und das
direkte Wohnumfeld.

Eine Kritik der Birger will Traub zudem auf-
nehmen. Wir werden kiinftig besser tber
den ISEK-Prozess informieren, damit die
Menschen sehen, was passiert”, so der Ober-
burgermeister. (tk)

Neu erhalten bleibt. Das gilt auch fir die  Burgerreferent Thomas Haigis (am Mikro) dankte allen, die im Rahmen der Stadtteilkonferenz
Menschen im Ort: Das Zusammenleben von  an der Entwicklung Plattenhardts mitgearbeitet haben. Fotos: Thomas Krdmer

Abbildung 2 (Amtsblatt Filderstadt, 09. November 2018 — Aktuelles aus Filderstadt)

2.4 Mobilitatsentwicklungsplan

Am 13.04.2015 hat der Gemeinderat die Neuaufstellung des Mobilitdtsentwicklungsplans beschlossen.
Der Mobilitdtsentwicklungsplan (MEP) befasst sich mit der Schaffung gleichwertiger Mobilitdtschancen.
Der MEP soll vor dem Hintergrund der gewandelten Bedirfnisse, spezifischen Mobilitdtsmustern und
veranderten Rahmenbedingungen sowie der anstehenden Flachennutzungsplanung eine zukunftsfahige
Grundlage fur die kinftige Verkehrsplanung in Filderstadt darstellen.

Ziel des MEPs ist es, das Verkehrsaufkommen in Filderstadt zu vermindern, zu verlagern und zu steuern,
um die Lebensqualitat zu erhéhen, die Nahmobilitat zu verbessern und dariiber hinaus die Umwelt zu
schonen. Zunachst wurden Ziele mit dazugehérigen Leitprojekten und Leitstrategien definiert,
anschliel3end eine Verkehrsprognose aufgestellt und letzten Endes ein priorisierter Malhahmenplan

entwickelt.
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Zusatzlich greift der MEP den Leitsatz (Férderung der Nahmobilitat) sowie die dazugehdrigen

strategischen Ziele des ISEK auf und erganzt diese Aspekte um folgende Themenschwerpunkte:

=  Nahmobilitdt, Binnenverkehr, FuRgangerverkehr, Radverkehr
= Nahversorgung

=  Naherholung

=  Mobilitdat im Zusammenhang mit Familie und Beruf
= Mobilitédt von Frauen

= Mobilitat flir Senioren und Menschen mit Handicap
=  Mobilitat fir Personen mit Migrationshintergrund

=  Betriebliche und alternative Mobilitatskonzepte

=  Verkehrssicherheit und Angstraume

=  Stadt- und Umweltvertraglichkeit

=  Stadt der kurzen Wege

Der gesamte Prozess wird durch eine politische Diskussion, ein mehrstufiges Blirgerbeteiligungs-
verfahren, eine Beteiligung aller relevanten stadtischen Amter/Referate und auerstadtischen Stellen

begleitet.

Den Abschluss des Projektes bildet die Vorlage des MEP, der verkehrstragerbezogen und
verkehrstrageribergreifend darstellt, welche verkehrlichen MaRnahmen fiir die Stadt Filderstadt
resultierend aus der Entwicklung und Wiinschen der Bevdlkerung, des Handels und Gewerbes, des
Umweltschutzes sowie der Industrie zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Lebensqualitat zu treffen

sind.

2.5 Raumliches Leitbild

Das Raumliche Leitbild wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 6. Marz 2017 beschlossen. Das
Leitbild gibt fir Filderstadt den Entwicklungsrahmen der nachsten Jahre vor. In der Flachennutzungs-

planfortschreibung wird das Raumliche Leitbild als Grundlage herangezogen.

Das Raumliche Leitbild definiert vier Handlungsraume:

= Urbanes Filderstadt — Entwicklungsband und Mobilitdtsdrehscheibe | Der Stadtteil Bernhausen
und in Teilen Sielmingen, mit Flughafen und S-Bahn-Trasse als bestimmenden Elementen.

= Filderstadter Flur — Kulturlandschaft und Vernetzungsraum | Die griine Mitte der Stadt und
zugleich vernetzendes Element zwischen den 5 Stadtteilen.

=  Wirtschaftsstandort B 27 — Erreichbarkeit und Adresse | Wichtige Verkehrsachse, Verbindung
wichtiger Gewerbeflachen der angrenzenden Kommunen, grétes gewerbliches Flachenpotential
innerhalb des Stadtgebiets.

= Wohnadresse Filderstadt — Wohnqualitét in der Landschaft | Naturnaher Wohnstandort mit hoher

Wohnqualitat und regional bedeutsamen Infrastrukturen.

Aus den Zielsetzungen der vier Handlungsraume werden teilraumbezogene Entwicklungsziele fiir die

Stadtteile abgeleitet, erganzt durch Gbergreifende qualitative Entwicklungsziele.
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Fir Plattenhardt wurden folgende Zielsetzungen formuliert:

=  Stadtebauliche Aufwertung des Kerns; Profilierung als Nahversorgungsbereich.

=  Gewerbegebiet Plattenhardt flr ortliche Betriebe reservieren; durch den anstehenden
Transformationsprozess kénnten, als MaRnahme der gewerblichen Innenentwicklung, ergdnzende,
nicht stérende Nutzungen aus anderen Teilen der Stadt angesiedelt werden.

=  Erhalt und Pflege der innerortlich gelegenen Griinflache ,Kirchgarten/Schafgarten” in Plattenhardt als
Streuobstgebiet und Ruckzugsraum fiir Kleintiere als intakter Biotopverbund und Naherholungsraum.

=  Erhalt der Funktion Plattenhardts als ,Griine Lunge® mit Kaltluftentstehungsgebieten (Oberer Berg)
und Schénbuch.

2.6 Stadtteilkonzept (STK)

Der integrierte und nachhaltige Stadtentwicklungsprozess ISEK 1.0 und ISEK 2.0 erhielt 2017 seinen
raumlichen Bezug durch das vom Gemeinderat beschlossene Raumliche Leitbild. Dieser Prozess wird nun
auf Stadtteilebene in Plattenhardt fortgefihrt. Grundlage des Stadtteilkonzepts bilden alle erarbeiteten
Konzeptionen und die gesamtstadtischen Planungen (unter anderem das ISEK 2.0 mit den darin
festgelegten Stadtteilzielen).

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird das Stadtteilkonzept losgeldst von den Vorbereitenden
Untersuchungen im Jahr 2021 weiterbearbeitet. Erkenntnisse die das kiinftige Sanierungsgebiet betreffen

flieBen in die spatere Durchfiihrung ein.

2.7 Dialogischer Planungsprozess im STK

Parallel zu den Vorbereitenden Untersuchungen wurde die Erarbeitung eines Stadtteilkonzepts (STK) als
eigenstandiger Prozess fiir Plattenhardt beschlossen und beauftragt. In diesem Rahmen werden die
Verwaltung, der Gemeinderat und die Biirgerschaft in verschiedenen Schritten in die Entwicklung des
Stadtteils einbezogen.

Aufbauend auf den im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen gefihrten Gesprachen mit
Schliisselpersonen sollen bei der weiteren Bearbeitung des STKs weitere Gesprache mit Akteuren des
Stadtteils gefiihrt werden. Dartiber hinaus wird ein 6ffentliches Blrgerforum stattfinden, werden
Spaziergange durch den Stadtteil angeboten und verschiedene Perspektiv- bzw. Planungswerkstatten
stattfinden. Den Abschluss stellt ein Entwurf des Stadtteilkonzepts dar. Das Stadtteilkonzept wird vom

Gemeinderat abschlieRend beschlossen.

3 Burgerbeteiligungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens
Die rege Einbeziehung der Birger ist firr die Verwaltung von besonderer Bedeutung und wird von der

Birgerschaft gerne angenommen, was auch in der langen Tradition der Beteiligung deutlich wird. Seit

einigen Jahren hat die Stadt Filderstadt ein eigenes Referat fur Blrgerbeteiligung.
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In den vergangenen Jahren wurden die Biirger im Rahmen des ISEKs umfassend in den
Stadtentwicklungsprozess einbezogen. Die Ergebnisse dieser Beteiligung sind im ISEK 1.0 und im ISEK

2.0 fiir die Gesamtstadt und fir jeden Stadtteil zusammengefasst.

3.1 Offentliche Information der Blirgerschaft

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen wurde am 10. April 2019 die Blrgerschaft in einer ersten
Birgerinformation Uber die Vorbereitenden Untersuchungen informiert und dass der Gemeinderat die
Durchflihrung von Vorbereitenden Untersuchungen am 10. Dezember 2018 beschlossen hat mit dem Ziel
ein Sanierungsgebiet ,Ortskern Plattenhardt® férmlich festzusetzen. Des Weiteren wurde das Vorgehen
erlautert und Ziel und Zweck der Untersuchung anhand von Beispielprojekten verdeutlicht. Die Burger
hatten bei dieser Veranstaltung die Moglichkeit Fragen zu stellen. Auflerdem bestand das Angebot in
Form von Postkarten wahrend und auch im Nachgang der Veranstaltung der Verwaltung Anregungen fiir

die Entwicklung von Plattenhardt mit auf den Weg zu geben, um so aus der Birgerschaft Anhaltspunkte

fir Themenschwerpunkte im Rahmen der Sanierung zu bekommen.

Die Aufenthaltsqualitdt im Ortskern von Plattenhardt zu verbessern, ist eines der Ziele des Stadtteilkonzepts und der Sanierung.

So bekommen Hauseigentiimer Geld

Plattenhardt Der Stadtteil soll hiibscher werden. Dafiir ist eine ausfiihrliche Schénheitskur notwendig. Wem im geplanten Sanierungsgebiet
ein Haus gehart, der kann von den Planen finanziell profitieren. Wir erklaren, wie. Von Otto-H. Hausser

Foto: Archiv Thomas Krimer

Stadtverwaltung will nun Gas ge-
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rbeitet und
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gebietim Ortskern gestellt.

Welche Miingel gibt es?

Ziel ist es, erhaltenswerte Gebiiude zu sa-
nieren und neue so zu gestalts
den bestehenden Ortskern passen. Gleich-
zeitig will man die Einkaufssituation im
Zentrum von Plattenhardt verbessern.
Denn derzeit gibt es zumindest in Teilbe-
reichen des Handels und der Dienstleistun-
gen eine Unterversorgung. ,Wir haben hier
zehn Friseure, aber keinen einzigen Metz-
te jiingst W 1llulm Kirschner. Der

bruch Plattenhardt aktiv ist, ergriff das
Wort bei einer Veran: ung, bei der die
Stadtverwaltung iiber die geplante Sanie-
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egal ob auf der Hohenheimer oder Schul-
strafle, stofe ich jedes Mal auf eine Kreu-

Biirgermeisterin
Anfang

. sagte

a agte, der Be-
n Kreuzungen an der
Uhlbergstrale milsse attraktiver gemacht
werden.

Was soll geiindert werden?

Dies soll vor allem mit der Ausweisung
eines Sanierungsgebiets im Ortskern ge-
schehen. Den Antrag will die Firma Kom-
munalentwicklung Baden-Wiirttemberg
im Auftrag der Stadt im Herbst einreichen.
Davor muss allerdings eine vorbereitende
Untersuchung gemacht werden. Mit ihr
will die Stadt kliren, wie grof die Bereit-
schaft der Grunds eigentiimerist, mit-
zumachen. Sie sollen angeschrieben und
gefragt werden, ob sie einen Sanierungsbe-
darf haben oder aber ein bestehendes Ge-
biude abreifen mochten, um es durch ein
neues zu ersetzen. Unabhiingig davon kin-
nen auch andere Biirger Anregungen zur
Neugestaltung des Ortskerns geben.

Abbildung 3 (Filderzeitung, 23. April 2019)
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3.2 Schlusselgesprache

Einen weiteren Baustein bei der Einbeziehung der Birgerschaft stellen im Rahmen der Vorbereitenden
Untersuchungen Gesprache mit sogenannten Schllsselakteuren dar. Im Verlauf des Sommers 2019
wurden sechs Gesprachsrunden mit Personen durchgefiihrt, die eine besondere Bedeutung/Funktion fir
den Ortskern von Plattenhardt haben. Das Gesprachsangebot wurde von allen angefragten Personen mit

Interesse angenommen.

3.3 Information der Betroffenen im Rahmen des Sanierungsverfahrens

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens wurden alle Eigentiimer zu einer Informationsveranstaltung
eingeladen. Diese wurde aufgrund der Hygienevorgaben verbunden mit der Corona-Pandemie in zwei
Veranstaltungen mit gleichen Inhalten durchgefiihrt. Sie fanden am 01. Oktober und 06. Oktober 2020 in
der Filharmonie in Filderstadt statt.

Um auf Fragen und Einwendungen der Eigentimer nochmals einzugehen und die Mitwirkungsbereitschaft
sowie die Akzeptanz der Sanierungsbetroffenen zu starken, wurde im Rahmen der Veranstaltung Gber das
Sanierungsrecht und den Ablauf eines Sanierungsverfahrens informiert sowie Gber den Bearbeitungsstand
der Vorbereitenden Untersuchungen berichtet. Die Bestandsanalyse und der Entwurf des
Neuordnungskonzepts wurden umfassend vorgestellt. Darauf aufbauend wurden vom Sachversténdigen
Gutachter Markus Laiblin die Prognosen fiir die sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen ausfiihrlich
dargestellt. Nach jedem Teilvortrag hatten die Eigentimer die Mdglichkeit Fragen zu stellen, diese

Méoglichkeit wurde rege genutzt.

2
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4  Strukturelle Ausgangslage
4.1 Einwohnerentwicklung
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Die Einwohnerentwicklung zeigt in allen 5 Stadtteilen ein stetiges kontinuierliches Wachstum, wobei in
Plattenhardt nach einem Anstieg in den Jahren 2011-2013 der Einwohnerzuwachs nur sehr marginal war.

Insgesamt leben in Plattenhardt rund 8.900 Einwohner.

5 Vorbereitende Untersuchungen

5.1 Vorbemerkung

Zur Vorbereitung der Sanierung hat die Stadt Vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch
(BauGB) durchzufiihren, bei denen durch Bestandsaufnahmen und Analysen das Ausmalf} des

Sanierungsbedarfs umfassend ermittelt werden soll. Davon abgeleitet ist ein Neuordnungskonzept und

%
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MaRnahmenplan fiir das Gebiet zu entwickeln, die als Leitlinien fiir die Durchfiihrung der Sanierung

dienen sollen.

Mit der Zustimmung des Gemeinderats erhalt das Neuordnungskonzept den Charakter eines

Selbstbindungsplans.

Die Vorbereitung der Sanierung wurde durch Beschluss des Gemeinderats (iber den Beginn der
Vorbereitenden Untersuchungen vom 14.Dezember 2018/20. Mai 2019 eingeleitet. Der Beschluss wurde
am 14. Dezember 2018/31.Mai 2019 ortsublich bekannt gemacht.

Die Gebietsabgrenzung fiir die Vorbereitenden Untersuchungen leitet sich aus den Ergebnissen der bisher
durchgefihrten Birgerbeteiligungsrunden ab. Fur Plattenhardt wurden vor allem die Themen
malstabsgerechte stadtebauliche Entwicklung in der Ortsmitte, behutsamer Umgang mit
identitatsstiftender Gebaudesubstanz, attraktivere Gestaltung der Ortsmitte sowie Starkung und Erhalt der

vorhandenen Infrastruktur (Einzelhandel, Behérden, Kultur) genannt.

Die Stadt Filderstadt hat die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH mit der Durchfiihrung der

Vorbereitenden Untersuchungen beauftragt.

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Untersuchungen zusammen.

5.2 Grundlagen der Sanierung

Vor formlicher Festlegung des Sanierungsgebiets sind gemanl § 141 BauGB Vorbereitende
Untersuchungen durchzufiihren, um Beurteilungsgrundlagen tber die Notwendigkeit der Sanierung zu
gewinnen. Insbesondere sollen die sozialen, strukturellen und stadtebaulichen Verhaltnisse und

Zusammenhange untersucht werden.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse sind Zielvorstellungen fiir das Gebiet und die Durchfliihrung der

Sanierung zu entwickeln.
Die erforderlichen Daten werden in der Regel durch eine Bestandsaufnahme mit Begehung des Gebiets
und Befragung der von der Sanierung unmittelbar Betroffenen erhoben. Im Rahmen der Befragung wird

auch die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentimer festgestellt.

Die Beurteilung der stadtebaulichen Missstande im Untersuchungsgebiet soll nach folgenden Kriterien

erfolgen:

Wohn- und Arbeitsverhaltnisse hinsichtlich

. Belichtung, Beliiftung, Besonnung von Wohnungen und Arbeitsstatten,

. bauliche Beschaffenheit von Gebauden, Wohnungen und Arbeitsstatten,

. Zuganglichkeit der Grundstiicke,

. Auswirkungen der vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstatten,

. Nutzung von bebauten und unbebauten Flachen nach Art, MaR und Zustand,

2
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. Einwirkungen, die von Grundstlicken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen
ausgehen, insbesondere durch Larm, Verunreinigungen und Erschitterungen,

. vorhandener ErschlieBung.
Funktionsfahigkeit des Gebiets hinsichtlich

. flieBendem und ruhendem Verkehr,

. wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfahigkeit des Gebiets unter Berlcksichtigung seiner
Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich,

. infrastrukturelle ErschlieRung des Gebiets, Ausstattung mit Griinflachen, Spiel- und
Sportplatzen sowie Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Beriicksichtigung der

sozialen und kulturellen Aufgaben des Gebiets im Verflechtungsbereich.

Dariliber hinaus sollen sich die Vorbereitenden Untersuchungen auch darauf erstrecken, ob den
unmittelbar Betroffenen durch die beabsichtigte Sanierung voraussichtlich Nachteile in ihren persénlichen

Lebensumstanden im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich entstehen werden.

Nach Abschluss dieser detaillierten Untersuchungen ist festzustellen, ob eine Sanierung im Sinne des
BauGB erforderlich ist.

Es wird ein Sanierungskonzept fur das Untersuchungsgebiet entwickelt und eine Kosten- und

Finanzierungsubersicht (KUF) fir die Durchfihrung der erforderlichen MalRnahmen erstellt.

5.2.1 Formliche Festlegung eines Sanierungsgebietes

Weist das untersuchte Gebiet stéddtebauliche Missstéande auf, fir deren Behebung Sanierungsmafinahmen
erforderlich sind, so kann es durch Beschluss des Gemeinderats im Sinne des BauGB als

Sanierungsgebiet férmlich festgelegt werden.

Das Gebiet ist dabei so zu begrenzen, dass sich die Sanierung zweckmafig durchfiihren lasst. Einzelne
Grundstiicke, die von der Sanierung nicht betroffen werden, kénnen aus dem Gebiet ganz oder teilweise

ausgenommen werden (§ 141 Abs. 1 BauGB).

5.2.2 Vertraulichkeit von Angaben

Im Rahmen der Untersuchung war es notwendig, personliche Daten, Meinungen usw. der Betroffenen im
Untersuchungsgebiet zu erfassen. Solche Angaben sind nur fiir den Auftraggeber, Gemeinderat und die
Verwaltung bestimmt und nicht zur 6ffentlichen Diskussion geeignet. Um die vertrauliche Behandlung der
personen- und gebaudebezogenen Daten zu gewahrleisten, werden die Daten in einer gesonderten Akte
geflhrt.

Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH hat sich gemaf § 138 Abs. 3 BauGB gegentiber der

Stadt vertraglich verpflichtet, die erhobenen Daten nur fir Zwecke der Sanierung zu verwenden und nur

an die Stadt weiterzugeben.
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5.3 Ubergeordnete Planungen

Nach dem aktuellen Landesentwicklungsplan gehort Filderstadt zur Region Stuttgart und liegt im
Verdichtungsraum. Filderstadt ist als Unterzentrum dem Oberzentrum Stuttgart zugeordnet und liegt auf

der Entwicklungsachse Stuttgart Ttbingen.

STRUKTURKARTE

Raumkategorien gemaR LEP 2002

- Verdichtungsraum, PS 2.1.1 (N)

- Randzone um den Verdichtungsraum, PS 2.1.2 (N)

Léndicher Raum im engeren Sinne, PS 2.1.3 (N)

Entwicklungsachsen

Landesentwicklungsachse gemaf LEP 2002,
ausgeformt, PS 2.2.1 (N1Z)

Regionale Entwicklungsachse, PS 2.2.2 (Z)

Zentrale Orte

Oberzentrum gemé LEP 2002, PS 2.3.1 (N)

Mittelzentrum gema LEP 2002, PS 2.3.2 (N)

Unterzentrum, PS 233 (2)

Kleinzentrum, PS 2.3.4 (2)

Gemeinsame Zentrale Orte
(Doppelzentren), PS 2.3.6 (Z)

Mittebereichsgrenze gemal LEP 2002 (N)

@)= ziel

(N) = Nachrichtiiche Ubernahme aus dem Landesentwicklungsplan (LEP) 2002
gema § 11 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LpIG) in der Fassung vom
10. Juli 2003 (GBI. S. 385). Zuletzt geaindert durch Gesetz vom 14.10.2008
(GBI §.338).

Bei den Darstellungen aufieralb der Regionsgrenze handelt es sich um nachricht-
lichen Ubernahmen.

: -
Abbildung 4 (Verband Region Stuttgart, Regionalplan)

5.3.1 Lage im Raum

Filderstadt liegt in Baden-Wirttemberg, siidlich der Landeshauptstadt Stuttgart im Landkreis Esslingen.
Filderstadt ist die zweitgro3te Stadt im Landkreis und mit der direkten Anbindung an die B 27, die
Autobahn A 8, den Flughafen Stuttgart, die Landesmesse und nahe der Landeshauptstadt Stuttgart
verkehrstechnisch sehr glinstig gelegen.

Im Rahmen der Gebietsreform im Jahr 1975 wurden die finf Filderorte Bernhausen, Harthausen,

Plattenhardt, Bonlanden und Sielmingen zur Grofien Kreisstadt Filderstadt zusammengeschlossen.

~
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Abbildung 5 (Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg LUBW, eigene Darstellung)

Plattenhardt liegt im Stidwesten der Gemarkung. Es grenzt nérdlich an Bernhausen und 6stlich an

Bonlanden.

5.4 Stadtebauliche Erneuerungsmafl3nahmen

Im Rahmen des Programms einfache Stadterneuerung wurden im Zeitraum von 1989 bis 1993
Baumalnahmen durch die Stadt Filderstadt durchgefiihrt.

5.4.1 Programm einfache Stadterneuerung (PES)

Der Bereich des PES Gebietes erstreckte sich Gber Teilbereiche des aktuellen Untersuchungsgebietes
,Ortskern Plattenhardt®. Die durchgefiihrten MaRnahmen sind abgeschlossen und abgerechnet.
Die MalRnahmen zur Sanierung der Stral’en wurden in zwei Bauabschnitten realisiert. Im Bereich der
Uhlbergstralle ist davon auszugehen, dass nur die Randbereiche geférdert wurden, da die Uhlbergstralle
eine klassifizierte Strafe ist.
Folgende MalRhahmen wurden im Rahmen der PES MalRnahme umgesetzt:
=  Grunderwerbe
=  Ordnungsmafinahmen
=  Baukosten fir die Sanierung von Gebauden
= Baukosten fiir die Stralensanierung
— BA1: Bereiche der Uhlbergstralle, KirchstralRe, Pfarrstral’e und Teile der Schulstrale
— BA 2: weitere Bereiche der Uhlbergstral3e und der MérikestralRe, Rathausvorplatz,
Brunnenanlage, Ochsengéangle

= Baukosten flr Aufenanlagen im Bereich des heutigen REWE (Uhlbergstralle 5)

%
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Abbildung 6 (Ubersicht ,PES Plattenhardt®, Darstellung Stadt Filderstadt)

5.5 Bestandsaufnahme

Die Bestandsaufnahme erfolgte von Mai 2019 bis Dezember 2019 durch Begehung des Gebiets,
Gesprache mit der Stadtverwaltung und Sichtung von vorhandenen Unterlagen.
Folgende Faktoren wurden erfasst:

. Vorhandene 6rtliche Planungen
. Ortsbild

. Geb&udenutzung

. AuRerer Gebaudezustand

. Flachennutzung

. Stadtebauliche Missstande

5.5.1 Untersuchungsgebiet Vorbereitende Untersuchungen ,Ortskern®

Die historische Entwicklung des StralRendorfs Plattenhardt zeigt eine lineare Entwicklung entlang der
Ortsdurchfahrt, der heutigen Uhlbergstra3e. Entlang dieser Achse reihen sich historische Quartiere wie die
Bereiche der Kirchstralle, aber auch Quartiere jingeren Datums wie das Mdrike-Areal auf.

Rein raumlich betrachtet sind fir die Ortsmitte daher die Bereiche vom Kreuzungsbereich Uhlbergstralie /
Hohenheimer Stral3e / Stuttgarter StralRe bis zum Kreuzungsbereich Uhlbergstrale / Schulstralle von
Bedeutung. Funktional betrachtet weitet sich der Raum der Ortsmitte weiter aus und umfasst zusatzlich
Bereiche, die fiir die Funktion und Nutzung eines Ortskerns, im Sinne der kurzen Wege, wichtig sind, wie
zum Beispiel der VHS und der Kunstschule.

”
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Daher umfasst das Untersuchungsgebiet nérdlich Teile der Stuttgarter StralRe, Teile der Hohenheimer
Stralle sowie dem Einmindungsbereich zur Ortsdurchfahrt UhlbergstraRe mit dem Saalbau Krone. Im
Siden schlielt das Untersuchungsgebiet Teile der Schulstralle mit VHS und Kunstschule, die
SchillerstralRe sowie die Saarstrale mit dem Feuerwehrhaus ein. Der zentrale Bereich des
Untersuchungsgebiets umfasst weite Teile der Ortsdurchfahrt Uhlbergstrale mit Rathaus, Birgerhaus,
evangelischer Kirche und Gemeindehaus, Teile der Mdrikestrale sowie den alten Ortskern im Bereich der
KirchstraRe und Teile der Rdmerstrale.

15
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Abbildung 7 (Kataster mit Abgrenzung Untersuchungsgebiet, Bearbeitung KE)

Geobasisdaten © Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirttemberg, www.Igl-bw.de, Az.:
2851.9-1/298 Stand 04/2017
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5.5.2 Eigentums- und Grundsticksverhaltnisse

Das geplante Sanierungsgebiet umfasst zu groRen Teilen private Grundsticke.

In einigen Bereichen, vor allem im historischen Ortskern um die Kirschstral3e, sind die
Grundstiickszuschnitte sehr kleinteilig und tief. Diese Problematik besteht auch in Teilbereichen der
Uhlbergstralle, des Mérike-Areals und im Bereich der Schul- und Saarstralle.

Eine zielgerichtete Steuerung der stadtebaulichen Entwicklung ist daher schwierig und nur dann méglich,

wenn von Seiten der Eigentimer Mitwirkungsbereitschaft besteht.

Die Stralken sind in stadtischem Eigentum, auch die Uhlbergstrale ist als klassifizierte Stral’e im Eigentum
der Stadt Filderstadt.

Ostlich, im Bereich der VHS, der Kunstschule und der Feuerwehr, befinden sich ebenfalls Grundstiicke in
stadtischer Hand. AuRerdem befinden sich im zentralen Bereich um das Technische Rathaus vereinzelt
Grundstiicke in stadtischer Hand. Weitere Grundstiicke in diesem zentralen Bereich befinden sich im
Eigentum der evangelischen Kirche bzw. der evangelischen Landeskirche (Kirchengebaude,

Gemeindehaus, Kindergarten) und dem Land Baden-Wrttemberg (Mdrikehaus).

2
v’FILDERSTADT KE



Vorbereitende Untersuchungen ,Ortskern Plattenhardt*

Stadt Filderstadt - Plattenhardt

N~
—

hd
3 & 2
2 2a
Sl z=
b
] -
= g
(T e ¥ o= £ ] H
T 32 2§ 8 & S 2 5
£ g £ 2 :
= 3 & 2 & e 8 i
Ww s E E E E H] £ ]
o 2 2 2 2 S = H
-~ E E £ £ [ ] _
d o @ g o5 H 4
E 2 2 2 2 =Rl £ H
a (i) i o [} < o R
-~ 2 2 o
£ A £ B
%] g i g i
2 L] 2 4
o w H

o

= p..hnt&k
] LT 4
[N = 7

FILDERSTADT

7

v

KE

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wdrttemberg, www.Igl-bw.de, Az.:

Abbildung 8 (Kataster mit Eigentumsverhaltnissen, Bearbeitung KE)
2851.9-1/298 Stand 04/2017



Vorbereitende Untersuchungen ,Ortskern Plattenhardt* Stadt Filderstadt - Plattenhardt

Auflerdem wurden Daten zur Bewohner- und Haushaltsstruktur und zur Altersstruktur erfasst.

Zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten fir die Vorbereitenden Untersuchungen lebten 1.098 Einwohner

im Untersuchungsgebiet.

Die Alterszusammensetzung der Bewohner im Untersuchungsgebiet ist folgendem Diagramm zu

entnehmen:
Altersstruktur 81-90 Jahre | 91-100Jahre | [ 510 1ahre
5% 1% 10%
71-80 Jahre
8%
11-20 Jahre
9%
61-70 Jahre
12%
21-30 Jahre
12%
18
51-60 Jahre
16%
31-40 Jahre

14%

41-50 Jahre
13%

Abbildung 9 (Altersstruktur, eigene Darstellung)
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5.5.3 Gebaudetypologie und -Nutzung

Der nordliche Bereich des Untersuchungsgebiets weist vereinzelt Gewerbe und Handwerksbetriebe auf,
wie zum Beispiel die Tankstelle, das Autohaus und eine Werkstatt. Diese Nutzungen befinden sich
zwischen oder in Kombination mit Wohnnutzungen. Der Kreuzungsbereich von Stuttgarter Straf3e und
Hohenheimer Stral3e ist vorwiegend gepragt von Wohnnutzung, als Sonderform des Wohnens ist in
diesem Bereich ein Seniorenheim angesiedelt. Vereinzelt treten Nutzungen fiir Dienstleistungen,
Einzelhandel und auch Gastronomie auf. Im nérdlichen Bereich sind einige Leerstdnde oder Teilleerstande

festzustellen.

Entlang der UhlbergstralRe befinden sich gemischt genutzte Gebaude. Einige Gebaude bieten in diesem
Bereich im Erdgeschoss Raum fiir Dienstleistungen, Einzelhandel und teilweise auch gastronomische
Nutzungen. Die Obergeschosse werden vor allem zu Wohnzwecken genutzt.

Als wichtiger innerortlicher Einzelhandel ist der REWE an der Uhlbergstral3e zu nennen. Im zentralen
Bereich entlang der Uhlbergstralte befinden sich auerdem einige Gebaude mit 6ffentlicher Nutzung, wie
zum Beispiel das technische Rathaus und weitere Raumlichkeiten fir die Stadtverwaltung, das
Birgerhaus und die Kirche.

Die Uhlberg-Passage weist eine sehr heterogene Nutzung mit Einzelhandel, Gastronomie und
Dienstleistung in den Erdgeschosszonen auf, in den Obergeschossen befinden sich Wohnungen. In
diesem Bereich sind einige Leerstédnde zu verzeichnen.

Der sildliche Bereich des Untersuchungsgebiets ist im Kreuzungsbereich Uhlbergstralie - Schulstraf’e von
Dienstleistungseinheiten in den Erdgeschossen und Wohnen in den Obergeschossen gepragt. Vereinzelt
sind auch gastronomische Nutzungen festzustellen, sowie ein Hotel.

Der 6stliche Bereich des Untersuchungsgebiets weist einige Sondernutzungen und Einrichtungen fiir
offentlichem Publikumsverkehr auf, wie der Volkshochschule, Kunstschule, der Feuerwehr und der
Volksbank.

Westlich der UhlbergstralRe, im alten Ortskern, befinden sich Wohngebaude.

Sofern sich fiir vorhandene Leerstande keine Folgenutzungen ergeben und sich die Leerstande

verfestigen, kann der sogenannte ,Trading-Down-Effekt“ dazu fihren, dass sich die stadtebaulichen

Missstande nicht beheben lassen, sondern sich gegebenfalls verstarken.
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5.5.4 Gebaudezustand

Die Beurteilung des Gebaudezustandes gibt den aufierlich erkennbaren baulichen Zustand der Gebaude
wieder. Besonderes Augenmerk wird auch stddtebaulich, gestalterische und energetische gelegt. Mangel
im Inneren wurden im Rahmen der Erhebungen nicht erfasst. In die Betrachtung einbezogen wurden
Haupt- und Nebengebaude.

Der Zustand der Gebaude ist in vier Kategorien untergliedert und bildet die Grundlage fir eine Beurteilung

von Art und Ausmal notwendiger Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Abbruchmafnahmen.

Kategorie 1: keine/leichte Mangel, Neubauten

In diese Kategorie fallen Neubauten aus jlingerer Zeit oder auch altere Gebaude, die jedoch umfassend
erneuert bzw. fortlaufend instandgesetzt wurden. Insgesamt sind diese Gebaude neuwertig. Bedarf fiir die

Durchflihrung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmafinahmen nach dem BauGB besteht nicht.

Kategorie 2: erkennbare Mangel

Bei diesen Gebauden besteht bereits erkennbarer Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf. Die
hierbei festgestellten Mangel kénnen grundsatzlich Gegenstand einer Modernisierungsvereinbarung sein,
wobei eine Modernisierung im Innenbereich mit Manahmen im AufRenbereich kombiniert werden sollte,
um eine Verbesserung im Erscheinungsbild zu erreichen. Kennzeichnend sind in dieser Kategorie

erkennbare Schaden am Dach, den Fenstern und der Fassade.

Kategorie 3: starke Mangel

Um langfristig den Erhalt dieser Gebaude und deren Nutzung zu sichern, ist die Beseitigung der hier
festgestellten Mangel und Misssténde erforderlich. Kennzeichnend fiir diese Gebaudegruppe sind deutlich

erkennbare Schaden am Dach, den Fenstern und der Fassade.

Kategorie 4: schwerwiegende Mangel, Erhalt fraglich

Dieser Kategorie sind Gebaude mit starken funktionalen und baulichen Defiziten zuzuordnen. Der Erhalt
ist unter Umstanden wirtschaftlich nicht mehr vertretbar bzw. eine zeitgeméafie Nutzung angesichts der

baulichen Verhaltnisse nicht mehr méglich. Ein Erhalt dieser Gebaude ist zu prufen.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Geb&udebeurteilung fiir das Untersuchungsgebiet

zusammengefasst:
Anzahl Gebaude Anteil Gebdude
1: keine/leichte Mangel 45 1%
2: erkennbare Mangel 182 45 %
3: starke Méangel 158 39 %
4: schwere Mangel/Erhalt fraglich 21 5%
SUMME 406 100 %

(kartierter Gebaude, incl. Nebengebaude)

Die Einzelauswertung ergibt, dass ca. 89 % der Gebaude Mangel aufweisen und somit

Modernisierungsbedarf haben.

Notwendig und sinnvoll sind diese Sanierungsmaflnahmen, da sich durch eine rechtzeitige

Mangelbeseitigung dauerhafte und allzu schwere Schaden an Gebauden verhindern lassen.
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5.5.5 Stadtbild und Denkmalpflege

Kulturdenkmale und ortbildpragende Gebaudesubstanz befinden sich insbesondere entlang der
UhlbergstralRe und der Kirchstral3e.

Im Untersuchungsgebiet sind entlang der Uhlbergstrae und der KirchstralRe 14 Kultdenkmaler kartiert.
AuRerdem bestehen 3 archaologische Priffalle entlang der Uhlbergstrae — Uhlbergstrale 1M /
evangelische Kirche 2M / Mérikehaus 8M.

Im Untersuchungsgebiet zeichnen sich vor allem zwei Bereiche ab. Der historische Ortskern im westlichen
Untersuchungsgebiet zeigt eine kleinteilige Bebauung sowie Grundstlicksaufteilung.

Der 6stliche Teil des Gebiets ist von Gebaude jlingerer Zeit gepragt und weist durchaus gréfiere
Gebaudestrukturen sowie Grundstlickszusammenhange auf.

Besonders gut sind im westlichen Untersuchungsgebiet die historische Struktur von Plattenhardt und der
ehemalige Charakter zu erkennen, mit seiner kleinteiligen Gebaudesubstanz, der pragnanten Orientierung
und Stellung der Gebaude zum Stadtraum. Insbesondere sind in diesem Bereich 1-2 geschossige,
giebelstandige Gebaude mit Satteldach festzustellen, die teilweise auch sichtbare Fachwerksstruktur
aufweisen.

Hervorzuheben sind als ortbildpragende, stadtraumpragende Gebaude ebenfalls die Galerie Domberger,
die evangelische Kirche mit Gemeindehaus, das Mérikehaus und der Saalbau Krone, die sich an der

Uhlbergstralle wie eine Perlenkette aufreihen.

5.5.6 ErschlieBung und 6ffentlicher Raum 23

Die Grundstucke sind bis auf den Bereich hinter dem technischen Rathaus ausreichend erschlossen.
Ostlich des technischen Rathauses befinden sich einige gefangene Grundstiicke. Die ErschlieRung und

Neuordnung dieser Grundstiicke ist im Rahmen der stadtebaulichen Erneuerungsmaflinahme zur klaren.

Die o6ffentlichen Verkehrsanlagen und Freianlagen weisen erhebliche gestalterische sowie funktionale
Defizite auf. Die bisherige Ausgestaltung der Ortseingange, der 6ffentlichen StralRen-, Seiten- und
Platzraume wirkt unter heutigen Gesichtspunkten der Orts- und Freiraumgestaltung deutlich veraltet. Dies
geht zu Lasten der Aufenthaltsqualitat im 6ffentlichen Raum. Der vorliegende Gestaltungskonflikt macht

MaRnahmen zur Umgestaltung des StraRenraums und seiner Seitenrdume erforderlich.

Einen weiteren stadtebaulichen Handlungsschwerpunkt bildet der Umgang mit flieRendem sowie
ruhendem Verkehr, ebenso sind in diesem Zusammenhang die Wegeverbindung fur FuRganger und
Radfahrer entsprechend der Nutzerbediirfnisse zu gestalten. Dies wird besonders im Bereich der
UhlbergstralBe deutlich. Als groRRes Defizit wird vor allem das Fehlen ausreichender 6&ffentlicher

Parkierungsméglichkeiten gesehen.

7
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5.5.7 Verbindliche Bauleitplanung

Im Untersuchungsgebiet gibt es folgende Bebauungsplane:

=  Bebauungsplan Geltungsbereich: Saarstrafle (Urschrift), 1956

=  Bebauungsplan Geltungsbereich: Rathaus Neubau (Urschrift), 1966

= Bebauungsplan Geltungsbereich: Bebauungsplandnderung tber das Gebiet Holzwiesenstralle
(Anderung), 1966

=  Bebauungsplan Geltungsbereich: GoethestralRe / éstlich Hohenheimer Strafte (Urschrift), 1967

= Bebauungsplan Geltungsbereich: Rathaus Neubau Erweiterung (Urschrift), 1967

= Bebauungsplan Geltungsbereich: Sanierung Uhlbergstrale Teil 1 (Urschrift), 1983

=  Bebauungsplan Geltungsbereich: Ochsengéangle (Urschrift), 1985

=  Bebauungsplan Geltungsbereich: Sanierung Uhlbergstralle Il (Urschrift), 1993/1995

= Bebauungsplan Geltungsbereich: Sanierung Uhlbergstral3e Ill (Urschrift), 1992

Die restliche Flache ist unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB. Fiir eine geordnete Entwicklun

g

dieser Flachen sind die Steuerungsinstrumente des besonderen Stadtebaurechts dringend erforderlich.
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5.5.8 Zusammenfassung der Mangel und Konflikte

Folgende Mangel und Konflikte wurden im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen festgestellt und

unter baulichen, funktionalen, gestalterischen Gesichtspunkten zusammengefasst:

= Die Uhlbergstralie stellt eine Barriere im Ortsgeflige von Plattenhardt dar und hat dadurch eine
trennende Wirkung auf den Ortskerns. Es entsteht ein Spannungsgeflige zwischen historisch
gewachsenen und neu entstandenen Quartieren.

= Der Kreuzungsbereich Uhlbergstrale / Hohenheimer Strafte / Stuttgarter Stral’e und der
Kreuzungsbereich Uhlbergstrale / Schulstral3e weisen gestalterische und funktionale Mangel auf. Es
ist nicht wahrnehmbar, wo die Ortsmitte - die gute Stube Plattenhardts - beginnt. Die Eingénge zur
Ortsmitte sind ungeniigend definiert.

= Entlang der UhlbergstralRe fehlt die Aufenthaltsqualitat, Platzraume sind ungeniigend gestaltet.

=  Es bestehen Nutzungskonflikte zwischen den Funktionen einer Durchfahrtsstrafe und der
Aufenthaltsqualitat im Stadtraum.

= Im gesamten Untersuchungsgebiet stellen die engen Gehwegsituationen und fehlende Barrierefreiheit
funktionale Schwéachen dar.

= Leerstande im Ortskern bestehen insbesondere bei gewerblichen Flachen.

= Die vorhandenen Parkmdglichkeiten in der Ortsmitte decken nicht den Bedarf. Die Anordnung der
vorhanden o6ffentlichen Stellplatze verstarken die oben aufgefiihrten Misssténde.

= Jlingst realisierte Bauprojekte zeigten, dass das nach § 34 BauGB mdgliche Maf der baulichen
Nutzung maximal genutzt wird. Dies fuhrt zu einer deutlich hdheren Ausnutzung der Grundstiicke und
zu einer neuen Maf3stéblichkeit der Bebauung im zentralen Bereich Plattenhardts. Die Blrgerschaft
nimmt dadurch einen |dentitatsverlust wahr.

= Die vorhandene Gebaudesubstanz bei 6ffentlichen und privaten Gebauden macht
Modernisierungsbedarfe deutlich.

= Neuordnungsbedarfe entstehen zum Bespiel durch geplante Verlagerung des Feuerwehrstandortes
und durch unvertragliche Gemengelage, wie dem Autohaus und der Tankstelle.

=  Ortsbildprédgende und historisch wertvolle Geb&ude sind teilweise untergenutzt (z.B. Saalbau Krone)
und weisen Modernisierungsbedarf auf.

= Innerortliche Quartiere stellen im Sinne der Innenentwicklung Entwicklungspotential dar.
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Teilbereich ,Schulstrae/Schillerstralie”

27

Die vorhandene Gebaudesubstanz bei 6ffentlichen Gebauden macht Modernisierungsbedarfe deutlich.
Ortsbildpragende und historisch wertvolle Gebaude weisen Modernisierungsbedarf auf.

Die vorhandenen Parkméglichkeiten decken nicht den Bedarf. Die Anordnung der vorhanden 6ffentlichen
Stellplatze steht im Konflikt zu der Aufenthaltsqualitat im offentlichen Raum.
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Teilbereich ,Feuerwehrgeritehaus”

Innerdrtliche Quartiere stellen im Sinne der Innenentwicklung Entwicklungspotential dar.

Neuordnungsbedarfe entstehen zum Bespiel durch geplante Verlagerung des Feuerwehrstandortes.
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Teilbereich ,Uhlbergstralle

29

Entlang der Uhlbergstral3e fehlt die Aufenthaltsqualitat, Platzraume sind ungeniigend gestaltet.

Im gesamten Untersuchungsgebiet stellen die engen Gehwegsituationen und fehlende Barrierefreiheit
funktionale Schwéchen dar.

Leerstéande im Ortskern bestehen insbesondere bei gewerblichen Flachen.

Die vorhandenen Parkmadglichkeiten in der Ortsmitte decken nicht den Bedarf. Die Anordnung der
vorhanden o&ffentlichen Stellplatze verstarken die oben aufgefiihrten Missstande.

Innerdrtliche Quartiere stellen im Sinne der Innenentwicklung Entwicklungspotential dar.

7
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Teilbereich ,Hohenheimer Strale*

Neuordnungsbedarfe entstehen zum Bespiel durch geplante Verlagerung des Feuerwehrstandortes und
durch unvertragliche Gemengelage, wie dem Autohaus und der Tankstelle.
Innerortliche Quartiere stellen im Sinne der Innenentwicklung Entwicklungspotential dar.
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5.6 Eigentimerbefragung im Rahmen der Betroffenenbeteiligung

Die Sanierung kann nur in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Eigentiimern, Mietern und Pachtern
gelingen.

Um die notwendige Mitwirkung anzuregen, ist deshalb nach § 137 BauGB eine friihzeitige Erorterung mit
den Betroffenen vorgesehen.

Zu diesem Zweck wurde eine schriftliche Befragung der Eigentiimer im Untersuchungsgebiet
durchgefihrt, bei der auch die Mitwirkungsbereitschaft und die ggf. beabsichtigten BaumalRinahmen
ermittelt wurden.

Insgesamt wurden 900 Eigentimer angeschrieben.

110 Riuckmeldungen sind eingegangen. Davon haben 32 Eigentimer Sanierungsbereitschaft signalisiert.
AuRerdem wurden mehrere Informationsveranstaltungen durchgefihrt, siehe dazu auch Punkt 3

.Burgerbeteiligungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens®.

Folgende Anregungen und Wiinsche zur Verbesserung des Ortskerns sind eingegangen und sind als

Ergebnis der Befragung der Eigentimer im Rahmen der VU ,Ortskern Plattenhardt* zusammengefiihrt.

e  Mehr 6ffentliche Parkmdglichkeiten

e Bestehende Griinflachen erhalten, FuRgangerzone (Uhlbergstral’e zwischen Rathaus und Rewe)
attraktiver gestalten!

e Geomantische und Elektrobiologische Stadtberatung. Erhalt historischer Gebaude, Brunnen, Wasser
aus Brunnenstube zur Bewasserung 31

e Die Uhlbergstralde Ist kein Aushangeschild fir Plattenhardt

e Brunnen, Banke, Baume, Foérderung von privaten Grinflachen. (Wasser zum Giefden) unsere vielen
Baume versorgen die ganze Gegend mit frischer Luft!

e StralBen und Gehwege sollen 6fter gesaubert werden, ebenso volle Dohlen

e  Spielmdglichkeiten fir Kinder, Schulwegsicherheit, Winterraumdienst

e Dass die Stadt Filderstadt mehr 6ffentliche Parkplatze ausweist

e Erhaltung alter Bausubstanz; Verkehrsberuhigung Uhlbergstralle

e Freiflachen, Grinflachen, Parkmdglichkeiten

e Eine "Zone 30" in der Kirchstralle, eine Strafle ohne Biirgersteige ist fur alle Anwohner nicht
aktzeptabel; Entfernung der Oberleitungen

e Cafe oder Eisdiele

e Mehr Grin im 6ffentlichen Raum

e Cafe, Grinflachen, Baume, Begegnung, alte Bausubstanz und Struktur erhalten, Charakter
erhalten/schaffen

e Ev. Gemeindehaus, Kirche, Verwaltung und Einzelhandel brauchten mehr Parkplatze

e Fast samtliche Grundstlicke zwischen Sacklersgangle und Kirchstralle sind "gefangene" Grundstlicke
ohne 6&ffentlichen Zugang, eine Grundstlickspflege ist fast unmdglich

e Verkehrsberuhigung, Parkplatzsituation bei 6ffentlichen Veranstaltungen verbessern = evtl. Shuttlebus

vom Weilerhaus oder Gewerbegebiet

7
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e Keine weitere Verdichtung, attraktive Grinflichen Bestandssanierung alter Gebaude,
Verkehrsberuhigung, Neubauten missen klaren Baurichtlinien unterliegen (Giebelhohe, Baufenster,
etc.)

¢ Keine weitere Verdichtung, attraktive Griinflichen, Bestandssanierung, Verkehrsberuhigung,
stadtebauliche + harmonische Neugestaltung fir Neubauten

e Sanierung und Erhaltung historischer Gebaude, anstatt Abriss und Neubau hoch und hasslich

e Belebung des Ortskernes

e Leider schon viel zu viel durch neue schreckliche Bauten verschandelt, siehe Uhlbergstralle, keine
Bemuhungen alte Gebaude zu restaurieren/erhalten

e Diese Fehler sind leider in der Vergangenheit schon gemacht worden, aufhéren noch alles zu
verdichten. Baustopp!

e Befragung kommt spat, da schon viel Neubau

e Aulenbereich fir Backerei, Samstag Markt, Parkverbot auf Markt "Charme" geht verloren, drive in
Markt

e  Mehr Parkmdoglichkeiten - Fahrschule

e Renovierungsbediirftige Hauser renovieren

e Wunsch eines schénen und harmonischen Dorfplatzes; FuBgangerzone befillen, mehr
Parkmdglichkeiten, bessere Geschéfte; Rémerstralie Ist zu stark befahren (haufige Unfélle) - zur
Einbahnstrafle machen

e Belebung der Geschaftswelt

e Parkplatze erweitern, Kirchen-Glocken (zu laut & zu oft)

e Uhlbergpassage sollte belebt werden

e Uhlbergplatz sollte dringend verschénert werden, Kaffee, Eisdiele, Spielplatz, Parkmdglichkeit

e  Ortskern vom Verkehr befreien

e Eine Abkehr der Bauweise zur Verschandelung des Ortes

e Bessere Einkaufsmdglichkeiten z. B. Metzgerei!

e Mehr Spielplatze

¢ Ansiedlung von attraktiven Geschafte, Lokalen

e Metzger (Plattenhardt); marode Gehwege (z. B. Schillerstrale); Schaffung eines Ortsmittelpunktes als
Treffpunkt (Cafe); Leerraum-Management, um flachensuchenden Einzelhandel zu unterstiitzen

e Begegnungsorte, Cafe, Metzgerei, Eisdiele

e Vielfaltige Einkaufsmdglichkeiten schaffen; Gehwege nicht altersgerecht nutzbar (Pflastersteine/
Stufen/...)

e  Ein Ortskern mit einem Cafe im Einklang

e Leben bringen in Ortskern. Die sogenannte Ful3gangerzone ist ein Witz

e Mehr Grinflachen, Baume, Naturhecken (libles Gegenbeispiel: Friedhofszaun!!!)

e  Mehr Parkmdglichkeiten

e Mehr offentliche Parkplatze, Erneuerung Stralenbelag Schulstrale/Stuttgarter StraRe/Romer-strale

e Verkehrsberuhigung! Fahrrader auf dem Gehweg, weil Stralle zu stark befahren. Laufen auf den
Gehwegen unangenehm, weil grof3e Fahrzeuge und Busse zu dicht, viele Ein- und Ausfahrten
behindern den Gang - Kinder und alte Leute sind gefahrdet! La&rm- und Schmutzbelastigung - warum

alles Uber die alten "DorfstraBen"? Kreuzung Krone " Eck " Verkehrsknotenpunkt, wird seit 50 Jahren
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mit jedem Neubau mehr belastet - alte Gebaude leiden stark darunter. Einkaufen kann hier keinen
Spaly machen - Verweilen unméglich!

e Ansiedlung Metzger, Haushaltswarenladen, Ortskern nicht zupflastern, bestehende Brunnen
hervorheben, um freundliches Ortsbild zu bekommen

o Elektrobiologische und Geomantische Beratung. Instandsetzung Brunnen. Messung und
Verminderung der Hochfrequenzbelastung des Flughafens. (Elektrosmog, Funk, Radar)

e  Brunnen, Bankchen, Baume

e Uhlbergstrale als EinbahnstralRe in Richtung Rathaus von der Stuttgarter Str. Herkommend!

e Verkehrsberuhigung (z. Einbahnstr. U. Sackgasse schaffen). Moglichkeiten zum Einkaufen mit dem
Fahrrad schaffen - zwischen Rémerstrafe und Hohenheimer Strae hat es in Hohe meines Gebaudes
und dem "Schnecken" nur einen Gehweg. Dieser wird permanent als Fahrradweg genutzt - Strafie zu
eng, vielbefahren und gefahrliche Ein- Ausfahrten. Aber gleichzeitig gibt es kein Ausweichen fiir
FuRganger! Hier herrscht das Gesetz der Starkeren.

e Keiner davon ist machbar! Leider!

e Erhaltung alter Bausubstanz; Verkehrsberuhigung Uhlbergstrae

e Cafe mit Kuchen + Eis

e Spielplatz hinter dem Rathaus ist Treffpunkt der Jugendlichen: saufen, Joints, Mull, Kippen, Scherben
— Dauerzustand

e Belebung der FuRgéngerzone; Férderung des Einzelhandels, es stehen viele Geschéaft leer

e Belebung Ortskern

e Schaffung von Begegnungspunkten wie Café, Eisdiele, Backer, Bauernladen der Ansassigen mit
regionalen frischen Produkten. 33

e Woist der Ortskern?

e Verkehrsberuhigung, Schritttempo!

e Belebung der Ortskerne

o Keine neuen Wohnblécke wie an ehem. Ochsen. Uhlbergpassage etc. maflvolle Nachverdichtung
unter Erhaltung alter Gebaude

¢ RoOmerstrale sollte EinbahnstralRe werden

e Verbesserung Parksituation: Blaue Zone 8 h — 20 h grof3flachig, Modifikation Parkkonzept
Birgerhaus/Rathaus

e  Welcher Ortskern?

e FuRgéangerzone

e  Mehr Verkehrskontrollen durch Ordnungsamt, Lieferanten-eingang zum REWE ist Feuergasse und
absolutes Halteverbot, dort wird Tag und Nacht geparkt!

o UhlbergstralRe als EinbahnstralRe, Verkehrsberuhigter Bereich, mehr Parkflachen

Im Nachgang zu der Fragebogenaktion erhielt die Stadtverwaltung ab dem Frihjahr 2020 Fragen und
Einwendungen zum geplanten Sanierungsgebiet, die sich im Wesentlichen auf folgende Punkte bezogen:
=  zu wenig Informationen,

= Angst vor einer Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualitat,

=  Kkein privater Sanierungsbedarf aus Sicht der Eigentiimer,
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=  Abgrenzungsvorschlag des Sanierungsgebietes (Forderung nach Verkleinerung des Gebietes, bzw.
Herausnahme einzelner Grundstiicke) und

= die Furcht vor hohen Ausgleichsbetragen.

Um diese Fragen und Einwendungen zu beantworten und das Vorgehen nochmals zu erlautern hat die

Stadtverwaltung zur Eigentiimerinformation am 01./ 06. Oktober 2020 eingeladen (siehe dazu Punkt 3.3).

5.7 Beteiligung der Trager offentlicher Belange

Die Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die beabsichtigte Sanierung berthrt
werden kdnnen, wurden gem. §§ 4 und 139 BauGB um Stellungnahme und gegebenenfalls um Mitteilung

eigener Planungen und Absichten gebeten.

Grundséatzliche Einwendungen und Bedenken wurden nicht erhoben. Anregungen und Hinweise werden
im Zuge der weiteren Durchfiihrung bericksichtigt. Zukiinftige Sanierungsvorhaben werden mit den

tangierten Tragern abgestimmt.

Die eingegangenen Stellungnahmen finden sich im Anhang zu diesem Bericht.

5.8 Neuordnungs- und Mallhahmenkonzept

Der stadtebaulich gut erhaltene Charakter des Ortskerns bildet ein hohes Potenzial fiir die Gestaltung der
offentlichen Rdume im Untersuchungsgebiet und fur die Reaktivierung der ,Guten Stube® Plattenhardts.
Die Neugestaltung der 6ffentlichen Bereiche tragt zur Steigerung der Qualitat des Ortsbilds bei und
dadurch auch zur Festigung des derzeit bemangelten Verlusts der Identitat im Ortskerns. Es besteht ein
erhohter, dem Charakter des Ortskerns entsprechender, Bedarf an baulicher, nutzungsbezogener und

freirdumlicher Neuordnung.

Der Teilbereich ,Schulstralte/Schillerstralke” ist durch die Nutzung der Gebaude durch die

Volkshochschule und die Kunstschule, sowie den Kindergarten gepragt.
Der Gebaudebestand in diesem Teilbereich weist bauliche und funktionale Defizite auf und es besteht

energetischer Sanierungsbedarf. Eine Machbarkeitsstudie fiir dieses Areal ist bereits in Bearbeitung.

Im Teilbereich ,Feuerwehrgeratehaus” ergibt sich in Zukunft (nach dem Neubau des Feuerwehrgebaudes

an anderer Stelle) die Moglichkeit zur Neuordnung und Neubebauung. Die angrenzenden
Gartengrundstuicke bieten sich ebenso fir eine Nachverdichtung an. Das Gebaude der Volksbank soll am
Standort erhalten bleiben.

Eine zligige Umsetzung ist realistisch, da ein Grof3teil des Grundstiicks im Eigentum der Stadt bzw. der
Volksbank ist. Hier kénnten 20 — 30 WE entstehen.

Im Teilbereich ,Uhlbergstrale” befindet sich das Kerngebiet der stadtebaulichen Erneuerungsmalnahme.

Die Uhlbergstralie teilt den Ortskern und wird als Barriere und Larmquelle wahrgenommen. Im Bereich um
die Kirche befinden sich noch historische Gebaude, die bauliche und funktionale Defizite aufweisen. Die

Modernisierung des Gebaudebestands bzw. behutsame Nachverdichtung im Einzelfall ist hier das Ziel.
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Im Bereich des Technischen Rathauses und der Kirche sollte eine attraktive Platzsituation geschaffen
werden. Die vorhandene Parkierung sollte neu geordnet werden. Neue 6ffentliche Stellplatze sind
dringend erforderlich.

Im sensiblen Bereich 6stlich des Technischen Rathauses (,Mdrike-Areal“) kann abhangig von den
Eigentiimern und dem Planungsrecht eine behutsame Nachverdichtung erfolgen.

Die bestehenden Leerstdnde kdnnten durch neue Nutzungen z.B. kulturelle Einrichtungen beseitigt
werden.

Plattenhardt kdnnte das vorhandene kulturelle Angebot verstarken und sich fiir Filderstadt als neuer
Kunst- und Kulturstandort etablieren.

Die Ortseingangsbereiche weisen starke funktionale Mangel auf und miissen neu geordnet und gestaltet

werden.

Der Teilbereich ,Hohenheimer Strale" ist gepragt als Standort des Autohauses Arnold und der Tankstelle.

Bei einer Verlagerung des Betriebes kénnte hier in der Ortsmitte attraktiver Wohnraum entstehen.

Der Teilbereich ,Kirchstrale ist gepragt von einer historisch entstandenen, kleinteiligen

Bebauungsstruktur. Die Struktur und der Charakter dieses Bereichs sollen vor allem durch private

Modernisierungen gesichert werden, um so die Identitat des Ortes zu starken.
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5.9 Sanierungsziele

Teilbereich ,Schulstrale/Schillerstralie”

=  Modernisierung / Erweiterung sozio-kultureller Einrichtungen der Stadt (z.B. VHS, Kunstschule)

=  Gestaltung der Freiflachen und Parkierung

Teilbereich ,Feuerwehrgeratehaus*”

=  Abbruch und Neuordnung

= Aktivierung innerértlicher Wohnpotentiale (einschlieRlich Seniorenwohnformen)

Teilbereich ,Uhlbergstralle*

=  Verbesserung der Aufenthaltsqualitat (Verkehrsberuhigung, Gestaltung Strafl3e)
=  Aufwertung Situation Ortseingange

= Erhalt/ Modernisierung denkmalgeschutzter und ortsbildpragender Geb&ude

= Aktivierung innerértlicher Potenziale des Wohnens, Seniorenwohnformen

= Nachverdichtung im Innenbereich, Modernisierung / Neubau Kindergarten

=  Schaffung von o&ffentlichen Stellplatzen

=  Belebung Ortskern durch kulturelle Einrichtungen

Teilbereich ,Hohenheimer Stralle*

=  Beseitigung unvertraglicher Gemengelagen
=  Neuordnung, Neubebauung

37
= Aktivierung des Wohnungsbaus

Teilbereich ,Kirchstralke”

= Sicherung der kleinteiligen Bebauungsstruktur, der Identitdt und des historischen Charakters

=  Modernisierung privater Gebdude

5.10 Wohnraumschaffung

Im Sinne der dringend erforderlichen Bereitstellung von zentrumsnahem und auch bezahlbarem
Wohnraum, mit guter Anbindung an das 6&ffentliche Nahverkehrsnetz und eingebunden in die vorhandene
offentliche Infrastruktur, erflllt das Untersuchungsgebiet ,Ortskern Plattenhardt“ wesentliche Kriterien
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung.

Mit ca. 10 Wohneinheiten durch Modernisierung im Bestand und ca. 60 Wohneinheiten durch
Nachverdichtung bzw. Neubebauung tragt die Innenentwicklung im Untersuchungsgebiet maflgeblich zur

Aktivierung der vorhandenen Potenziale bei und damit zur Bereitstellung von Wohnraum.

7
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6 Kosten

6.1 Kosten- und Finanzierungsubersicht

Im Neuordnungskonzept und Ma3nahmenplan sind alle wesentlichen Vorhaben dargestellt, die zur
Behebung der stadtebaulichen Missstéande im Untersuchungsgebiet erforderlich sind. Die nachfolgende
Kosten- und Finanzierungsuibersicht berticksichtigt diese MalRnahmen.

Die Ubersicht ist nach den Vorgaben der Stadtebauférderrichtlinien des Landes (StBauFR) gegliedert und

enthalt die voraussichtlich forderfahigen Kosten (T€).

Um flr die Grundstiickseigentimer transparent die Vor- und Nachteile des Sanierungsverfahrens
darstellen zu kénnen, wurde im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen — vor Satzungsbeschluss —

das Gutachten Uber die zu erwartenden sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen erstellt.

6.2 Ergebnisse des Gutachtens zu den sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Anhand der Sanierungsziele und der geplanten Malihahmen des Neuordnungskonzeptes (Stand Juli
2019) wurden die voraussichtlichen sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen gutachterlich
prognostiziert. Hierflr ist das geplante Sanierungsgebiet ,Ortskern Plattenhardt in 27 Wertzonen mit
mdglichst vergleichbaren bzw. gleichwertigen Grundstiicken aufgeteilt worden. Fir die Berechnung der
sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen wurde davon ausgegangen, dass alle Planungen und
MaRnahmen des Neuordnungskonzeptes umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse des
Gutachtens eine Momentaufnahme darstellen. Kommt es im Laufe der Stadterneuerung zu
Veranderungen oder Anpassungen von Sanierungsmafnahmen, Planungen und Zielen, kann dies
direkten Einfluss auf die sanierungsbedingte Bodenwertentwicklung haben. Die Ergebnisse des
Gutachtens zeigen, dass ein Grofteil der Eigentimer geringe sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen

von 0 bis 6 €/m? zu erwarten haben.

Lediglich in zwei Zonen ist im Rahmen des Sanierungsverfahrens aufgrund von mdglichen
planungsrechtlichen Anderungen von hohen bis sehr hohen Bodenwertsteigerungen auszugehen. Nach
Vorlage einer detaillierten Planung fiir diese Quartiere sind die vorlaufig ermittelten Endwerte im Rahmen

einer Einzelbewertung nochmals zu bewerten.
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A. AUSGABEN TE
I |Vorbereitende Untersuchungen 29
II. |Weitere Vorbereitung 370
Wetterentwicklung des Sanierungskonzeptes 200
Stadtebauliche Planungen (Wettbewerb, Gutachten, 150
Rahmenplanung, Bauleitplanung)
Offentlichkeitsarbeit, Biirgerbeteiigung 20
Sozialplan 0
Sonstiges 0
III. |Grunderwerb 2.962
Grundstiicksentwicklung SchulstraBe/SaarstraBe 800
Grundstiicksentwicklung an der Hohenheimer StraBBe 800
(Autohaus/Tankstelle Arnold)
sonstige Grunderwerbe 1.000
UhbbergstraBe 41 362
IV. |0rdnungsmaBnahmen 3.044
Bodenordnung 50
Betriebsverlagerung Autohaus 50
Zwischenunterbringung z. B. Kindergarten 200
Freilegung von Grundstiicken
Abbruch Feuerwehrhaus 200
sonstige Abbriiche im Bereich SchulstralRe/Saarstralie 130
Abbruch ev. Kindergarten 30
Abbruch Gebdude an der Hohenheimer Strae %0
(Autohaus/Tankstelle)
sonstige private AbbruchmaBnahmen (z.B. Breuningareal) 360
Herstelung und Anderung von ErschlieBungsanlagen
Neugestaltung UhlbergstraBe mit Ortseingangsbereichen/
Kirchplatz 1.000
Sonstiges 184
Sghaffung von Offentlichen Stelplatzen in 750
Tiefgaragen/Parkdecks
V. |BaumaBnahmen 2.100
Modernisierung und Instandsetzung von priv. Gebduden 900
Neubau Kindergarten 1.200
VI. |Sonstige MaBnahmen 0
VII. |Vergiitungen 240
AUSGABEN GESAMT 8.745
B. EINNAHMEN TE
I Darlehensriickfliisse 0
II. |Erlose auf GrundstiicksverdauBBerungen 1.600
III. [Sonstige Einnahmen/Ausgleichsbetrdage 200
EINNAHMEN GESAMT 1.800
SUMME A AUSGABEN 8.745
SUMME B EINNAHMEN 1.800
FINANZIERUNGSBEDARF 6.945
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6.3 Fdrderung

Die Fordermodalitaten richten sich nach der Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums Gber die
Foérderung stadtebaulicher Erneuerungs- und EntwicklungsmaRnahmen (StBau FR) vom
1. Februar 2019.

Danach sind die Kosten fiir folgende Malinahmen zuwendungsfahig:

Vorbereitung der Erneuerung

MaRnahmen zur Vorbereitung der Erneuerung einschlieflich Erstellung des Entwicklungskonzepts sowie
Kosten fur den Grunderwerb sind auch dann zuwendungsfahig, wenn sie im Jahr vor der Aufnahme in ein
Forderprogramm entstanden sind.

Grunderwerb

Der Grunderwerb im Sanierungsgebiet kann im Einzelnen erfolgen:

. als freihandiger Erwerb
. durch Vorkaufsrecht (§§ 24 ff BauGB)
. durch Ubernahmeanspruch (§ 145 Abs. 5 BauGB)

Wesentlich dabei ist, dass die Stadt Grundstiicke, die sie im Rahmen der Sanierung unter Einsatz von
Sanierungsmitteln erwirbt und entsprechend dem Sanierungskonzept nicht fiir 6ffentliche Zwecke benétigt,
wieder reprivatisiert bzw. einen Wertansatz bei den Einnahmen von 100 % fiir diese Grundstiicke im

Rahmen der Abrechnung bericksichtigt.

Zuwendungsfahig sind die Kosten fir den Grunderwerb maximal bis zu 10% uber der Hohe des
Verkehrswertes bzw. des Wertes nach § 153 Abs. 3 BauGB sowie die Nebenkosten.

Kosten fur Grunderwerbe sind auch dann zuwendungsfahig, wenn sie im Jahr vor der Programmaufnahme

entstanden sind.

OrdnungsmafBnahmen

e Bodenordnung

Die nach den Sanierungszielen erforderliche Neuordnung von Grundstiicken ist zuwendungsfahig.
e Umzug von Betroffenen der stadtebaulichen Erneuerung

Die Zahl der Umzlige wird bestimmt durch die Zahl der in den fiir Abbruch vorgesehenen Gebauden

gelegenen Haushalte und Betriebe. Die Gemeindesoll die Betroffenen bei der Beschaffung von

Ersatzwohnungen unterstiitzen. Der Aufwand fur die Beschaffung von Ersatzwohnungen, wie z. B. die
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Beauftragung eines Maklerbiros, gehort ebenso zu den Ordnungsmaflnahmen wie die Kosten des
Umzugs. Der Neubau von Ersatzwohnungen zahlt zu den BaumafRnahmen.

Das BauGB gibt der Gemeinde grundsatzlich die Moglichkeit, bestehende Miet- und Pachtverhaltnisse
vorzeitig aufzuheben, wenn dies im Zusammenhang mit der Neuordnung des Gebietes notwendig ist. Fir
die dadurch entstehenden Vermdgensnachteile ist den Betroffenen eine Entschadigung in Geld zu leisten.
Um die finanziellen Nachteile zu ermitteln, die sich aus der vorzeitigen Aufhebung eines Miet- und
Pachtverhaltnisses ergeben, muss die Differenz zwischen der marktiiblichen und der tatsachlich gezahlten

Miete im Sanierungsgebiet geschéatzt werden.

Bei Wohnungen im Sanierungsgebiet wird angenommen, dass eventuelle Kiindigungsfristen eingehalten

werden, so dass hierfir keine Entschadigungsaufwendungen anfallen.

Betriebsverlagerungen kénnen bis zu dem Betrag geférdert werden, der nach der ,De-minimis-Regelung*

der EU wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist.

e Freilegung von Grundstiicken

Die Beseitigung baulicher Anlagen ist nach § 147 BauGB eine Ordnungsmafinahme. Die Stadt kann den
Eigentiimer zur Duldung des Abbruchs, aber nicht zur Durchfiihrung zwingen. Sie kann ein Abbruchgebot
aussprechen, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind: Es muss ein Bebauungs-plan vorhanden sein,
und die Modernisierung muss wegen der schlechten Beschaffenheit der Bausubstanz ausscheiden. Fur
die Bewohner muss Ersatzwohnraum zur Verfligung stehen; fir Geschéaftsrdume muss erértert werden, ob

die Aufrechterhaltung des Betriebes an anderer Stelle wirtschaftlich sinnvoll ist.

Zuwendungsfahig sind die Abbruch- und Abraumkosten einschlief3lich Nebenkosten sowie die durch die

Beseitigung baulicher Anlagen von der Stadt zu tragenden Entschadigungen oder Wertverluste.

e Herstellung und Anderung von ErschlieBungsanlagen

Die Herstellung und Anderung von ErschlieRungsanlagen gehéren nach § 147 BauGB ebenfalls zu den
Ordnungsmalnahmen. Unter die ErschlieBungsanlagen fallen dabei 6ffentliche Stralen, Wege und Platze

und dazu gehérende Griinanlagen sowie Parkierungsanlagen.

Die Kosten fiir die Herstellung und Anderung von éffentlichen StraRen, Wegen und Platzen sowie

ebenerdigen Stellplatzen sind bis zu einem Betrag von 250,00 Euro je Quadratmeter zuwendungsfahig.

Die Kosten flr eine Schaffung von 6ffentlichen Stellplatzen in Parkhdusern, Tiefgaragen oder Parkdecks

sind bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro pro Stellplatz zuwendungsfahig.
BaumaBnahmen

e Erneuerung von Gebauden in privatem Eigentum
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Die Gemeinde kann fiir die Erneuerung von privaten Gebauden einen Zuschuss gewahren.
Voraussetzung dafir ist ein Vertrag, in dem die MaRhahmen und die Verpflichtungen des Eigentiimers
(Gestaltungsdetails) festgelegt werden. Der Kostenerstattungsbetrag kann bis zu

35 % der bericksichtigungsfahigen Kosten betragen.

Bei Gebauden, die wegen ihrer geschichtlichen, kiinstlerischen oder stadtebaulichen Bedeutung erhalten
bleiben sollen, vor allem bei denkmalgeschiitzten Gebauden, kann der Kostenerstattungsbetrag um bis zu
15 % der berlicksichtigungsfahigen Kosten erhdht werden.

e Erneuerung von Gebauden im Eigentum der Stadt sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
Die berucksichtigungsfahigen Kosten der baulichen MaRnahme sind zu 60 % zuwendungsfahig.

Bei Gebauden, die wegen ihrer geschichtlichen, kiinstlerischen oder stadtebaulichen Bedeutung erhalten
bleiben sollen, vor allem bei denkmalgeschitzten Gebauden, sind zusatzlich 25 % der
berucksichtigungsfahigen Kosten zuwendungsfahig.

e  Umnutzung von Altbauten zu Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

Die Umnutzung von Altbauten zu Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, z. B. Kindergarten,
Altenbegegnungsstatten, Kommunale Verwaltungsgebaude etc. ist mit 60 % der bertcksichtigungsfahigen
Kosten zuwendungsfahig.

¢ Neubau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

Beim Neubau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sanierungsgebiet sind 30 % der

berlicksichtigungsfahigen Kosten zuwendungsfahig.
e  Wohnungsbau

In besonderen Fallen (z.B. Schlieung von Bauliicken) kann eine Zuwendung zu den Baukosten bis zu

20.000 € pro Wohnung gewahrt werden.

Vergiitungen

Vergitungen fir Sanierungstrager und andere Beauftragte sind zuwendungsfahig.
Einnahmen

Den zuwendungsfahigen Kosten sind die malnahmenbedingten Erlése entgegenzustellen. Sie werden zur

Finanzierung der Kosten eingesetzt.
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. Grundstlickserlose

VerauRerungserldse flir Grundstiicke, die im Rahmen der Sanierung erworben und gefoérdert wurden, sind

zur Finanzierung der Sanierung wieder einzusetzen.

. Wertansatze

Im Rahmen der Abrechnung ist fiir Grundstilicke, die von der Gemeindemit Sanierungsmitteln erworben
wurden, ein Wertansatz von 100 % fir privat-wirtschaftlich nutzbare Grundstlicke bei den Einnahmen zu
berlicksichtigen.

. Ausgleichsbetrage

Wird die Sanierung im umfassenden Verfahren durchgefiihrt, miissen zur Abschdpfung
sanierungsbedingter Bodenwerterhdhungen Ausgleichsbetréage erhoben werden. Diese Einnahmen sind

ebenfalls zu berucksichtigen.

Dafur entfallt die ErschlieBungsbeitragspflicht gem. § 127 BauGB fiir die erstmalige Herstellung von
ErschlieBungsanlagen.
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7 Grundsatze fur den Sozialplan

7.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 141 Abs. 1 BauGB sollen sich die Vorbereitenden Untersuchungen auch auf die Auswirkungen
erstrecken, die sich fir die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in ihren persénlichen
Lebensumstanden im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraussichtlich ergeben werden. Die
Gemeinde soll nach § 180 BauGB Vorstellungen entwickeln und mit den Betroffenen erortern, wie
nachteilige Auswirkungen maglichst vermieden oder gemildert werden kénnen. Das Ergebnis ist schriftlich
darzustellen und standig fortzuschreiben. Der eigentliche Sozialplan ergibt sich aus der Summe konkreter

personen-, betriebs- und objektbezogener HilfsmalRnahmen.

7.2 Allgemeine Grundsatze

Auf Grund des Verfahrensstandes und aus Datenschutzgriinden kénnen im vorliegenden Ergebnisbericht
keine objektbezogenen Lésungsvorschlage aufgenommen werden. Es werden deshalb allgemeine

Grundsatze fiir den Sozialplan aufgestellt.

. Wesentliches Sanierungsziel ist die Starkung der Wohnfunktion im Gebiet.
. Die Wohn- und Wohnumfeldqualitat soll verbessert werden.
. Die Durchfiihrung von EinzelmaRnahmen der Sanierung wird auf Grund freiwilliger Vereinbarungen

mit den Betroffenen angestrebt. Von der Ausiibung gesetzlicher Rechte soll abgesehen werden,

wenn die Sanierungsziele in absehbarer Zeit durch private Mitwirkung erreicht werden kénnen.
. Maogliche Beteiligungsformen der Eigentimer an der Umsetzung der Sanierungsziele sind:

- Umbau/Modernisierung von Gebauden soweit mdglich, u. U. mit finanzieller Hilfe aus dem
Sanierungsprogramm durch Abschluss einer Modernisierungsvereinbarung mit der Stadt.

- Die Eigentiimer fihren selbst den Abbruch zu beseitigender Gebaude sowie die Neubebauung
der Grundstticke im Sinne des Neuordnungskonzepts durch. Die Regelung von
Entschadigungsanspriichen erfolgt auf Grund von Vertragen ber Ordnungsmafnahmen mit
der Gemeinde (Erstattung von Abbruchkosten, Substanzverluste, Umsetzungskosten,

Verlagerungskosten u. a.).

. Bei Betriebsverlagerungen ist als Hilfe neben einer individuellen Beratung die Mdglichkeit der
Gewahrung einer Betriebsverlagerungsentschadigung, des Weiteren bei Harten durch Kiindigung
von Nutzungsverhaltnissen die Moglichkeit zur Gewahrung eines Harteausgleichs nach § 181
BauGB zu prifen.

. Wenn eine sanierungsbedingte Umsetzung von Bewohnern nicht vermeidbar ist, sollen die sozialen

Verhaltnisse bei der Ersatzwohnraumbeschaffung berticksichtigt werden.
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Bei Umziigen von Bewohnern kommt neben der Hilfestellung bei der Suche einer Ersatz-
/Zwischenunterkunft die Gewahrung von Umzugskostenerstattung bei Eingriffen nach

§ 182 BauGB in Mietverhaltnisse in Frage. Des Weiteren bei Harten durch Kiindigung von
Nutzungsverhaltnissen und Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Gewahrung von
Harteausgleich nach § 181 BauGB.

. Fur die einzelnen Betroffenen sind friihzeitig Sozialplane nach § 180 BauGB aufzustellen und
entsprechend der Entwicklung der Sanierungsdurchfiihrung jeweils in Erérterungen mit den
Betroffenen fortzuschreiben. Mdgliche SozialmaRnahmen sind auf Grundlage der
Sozialplangrundsétze entsprechend ihrer Notwendigkeit in die Wege zu leiten, um auf diese Weise
benachteiligte Sanierungsbetroffenen in dem notwendigen und gebotenen Umfang die erforderliche

Hilfe zuteilwerden zu lassen.

. Im Rahmen der jeweiligen Fortschreibung der Sozialplane sind die Betroffenen fortlaufend in Bezug
auf Foérderbestimmungen, Zweckmafigkeit von MalRnahmen, Beschaffung von Ersatzrdumen und -
wohnungen und die einzelnen, sie betreffenden MaRnahmen und Anderungen zu betreuen und zu

beraten.

8 Sanierungsverfahren

8.1 Allgemeines

Fuar die Durchfuhrung der Sanierung gibt es zwei unterschiedliche Verfahren (vereinfachtes oder

umfassendes Verfahren).

Bei der formlichen Festlegung des Sanierungsgebiets muss sich die Gemeinde entsprechend den
Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) fiir das Sanierungsverfahren entscheiden, welches die

konkrete Situation im Sanierungsgebiet berlicksichtigt.

8.2 Das vereinfachte Verfahren

Die Stadt muss gem. § 142 Abs. 4 BauGB das vereinfachte Sanierungsverfahren wahlen, wenn die
Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152 — 156 a BauGB) nicht erforderlich
sind und die Durchfiihrung der Sanierung dadurch voraussichtlich nicht erschwert wird. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn die Sanierungsziele ohne nachhaltige Eingriffe in die Bodenordnung

(Umlegung, ErschlieBung, Grunderwerb) zu erreichen sind.
Die Durchfiihrung der Sanierung im vereinfachten Verfahren hat folgende Auswirkungen:
. Ausgleichs- und Entschadigungsleistungen sind nicht limitiert.
Die Vorschrift des § 153 Abs. 1 BauGB, nach der Ausgleichs- und Entschadigungsleistung im

formlich festgelegten Sanierungsgebiet durch den Wert begrenzt sind, der sich ohne

Berlicksichtigung von Werterhhungen, die lediglich durch die Aussicht auf Sanierung, durch ihre
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Vorbereitung oder ihre Durchfiihrung eingetreten sind, ergibt, ist im vereinfachten Verfahren nicht

anzuwenden.

. Die Versagung der Genehmigung von Kaufvertragen, bei denen der Grundstiickswert den

Anfangswert Ubersteigt, ist nicht méglich (keine Preiskontrolle).

Bei der Durchfiihrung der Sanierung im vereinfachten Verfahren hat die Stadt nicht die Méglichkeit,
Kaufvertrage zu versagen, wenn der vereinbarte Kaufpreis tiber dem vom Gutachterausschuss

durch Wertermittlungsgutachten festgestellten Verkehrswert liegt.

. Sanierungsbedingte Bodenwerterhéhungen werden nicht durch die Erhebung von
Ausgleichsbetragen abgeschopft, stattdessen werden ErschlieBungsbeitrage nach allgemeinem
Stadtebaurecht (§§ 127 ff BauGB) erhoben, sofern Erschliefungsanlagen im Sinne des § 127 Abs.
2 BauGB hergestellt werden.

. Die Bestimmungen der §§ 144 und 145 BauGB liber die Genehmigung von Vorhaben und
Rechtsvorgangen finden auch im vereinfachten Verfahren Anwendung; nach § 142 Abs. 4 BauGB

kann die Stadt jedoch die Sanierung im vereinfachten Sanierungsverfahren unter Ausschluss

- von § 144 Abs. 1 BauGB

(Genehmigung von Vorhaben nach § 14 Abs. 1, Vereinbarungen Gber schuldrechtliche

Vertrage den Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstiickes),

- von § 144 Abs. 2 BauGB

(Genehmigung rechtsgeschaftliche VeraulRerung eines Grundstlickes, Bestellung eines
grundstlicksbelastenden Rechts, schuldrechtlicher Vertrag zur Verpflichtung eines der o. g.
Rechtsgeschéfte, Begriindung, Anderung oder Aufhebung einer Baulast, Teilung eines

Grundstticks)

- oder von § 144 BauGB insgesamt durchfiihren

Die Bildung hiervon abweichender Verfahrensarten durch Ausschluss sonstiger
Vorschriften ist nicht zulassig. Die Stadt kann im vereinfachten Sanierungs-verfahren auch

nicht einzelne Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB fiir anwendbar erklaren.

8.3 Das umfassende Verfahren

Fir die Durchfiihrung der Sanierung im umfassenden Sanierungsverfahren muss die Anwendung der
besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152-156 a BauGB) erforderlich sein. Dies ist

insbesondere der Fall, wenn

2
v’FILDERSTADT KE



Stadt Filderstadt - Plattenhardt Vorbereitende Untersuchungen ,Ortskern Plattenhardt*

. die Stadt durch Bodenordnung in starkem Mafe in private Grundstiicksverhéltnisse

eingreifen muss,

. die Gefahr spekulativer Bodenpreissteigerungen besteht,

. die Grundstlickseigentimer durch Leistungen der Stadt erhebliche Vorteile erlangen, die nicht Gber
das allgemeine Beitragsrecht (insbesondere ErschlieRungsbeitragsrecht) abgeschopft werden

kdnnen.

Die Durchfiihrung der Sanierung im umfassenden Verfahren hat folgende Auswirkungen:

. Sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen werden bei der Bemessung von Ausgleichs- und
Entschadigungsleistungen nicht berlicksichtigt (§ 153 Abs. 1 BauGB). Es werden lediglich
Werterh6hungen berticksichtigt, die der Betroffene durch eigene Aufwendungen zulassigerweise
bewirkt hat.

. Wenn der Kaufpreis eines Grundstlicks den Anfangswert ohne Aussicht auf Sanierung Ubersteigt,
muss die Genehmigung des Kaufvertrags versagt werden (§ 144, § 153 Abs. 2 BauGB,
Preiskontrolle). Anderungen in den allgemeinen Wertverhéltnissen auf dem Grundstiicksmarkt sind

zu berticksichtigen.

. Die Stadt darf nur zum Anfangswert (Wert ohne Aussicht auf Sanierung) kaufen (§ 153 Abs. 3
BauGB) und zum Endwert (Neuordnungswert) veraufRern (§ 153 Abs. 4 BauGB).

Die Stadt muss beim Abschluss der Sanierung Ausgleichsbetrage erheben (§ 154 BauGB), daflir entfallt
die ErschlieBungsbeitragspflicht nach § 127 BauGB. Durch die im umfassenden Verfahren zu erhebenden
Ausgleichsbetrage sollen Werterhdhungen, die lediglich durch die Aussicht auf Sanierung, durch ihre
Vorbereitung oder Durchfiihrung eingetreten sind, abgeschépft und zur Finanzierung der Sanierung

eingesetzt werden.

8.4 Sanierungsrechtliche Vorschriften fir beide Verfahrensarten

Neben den allgemeinen stadtebaurechtlichen Vorschriften kommen im formlich festgelegten
Sanierungsgebiet folgende sanierungsrechtliche Vorschriften sowohl im vereinfachten als auch im

umfassenden Sanierungsverfahren zur Anwendung:

. § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB Uber das allgemeine Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstiicken

in einem férmlich festgelegten Sanierungsgebiet,

. § 28 Abs. 4 Satz 1 BauGB Uber die Ausiibung des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB

zugunsten eines Sanierungs- und Entwicklungstragers,

. § 87 Abs. 3 Satz 3 BauGB Uber die Zulassigkeit der Enteignung zugunsten

eines Sanierungs- und Entwicklungstragers,
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. § 88 Satz 2 BauGB Uber die Enteignung aus zwingenden stadtebaulichen Griinden,

° § 144 und 145 BauGB Uber die Genehmigung von Vorhaben und Rechtsvorgangen, soweit die

Anwendung dieser Vorschriften im vereinfachten Sanierungsverfahren nicht ausgeschlossen wird,
. §§ 180 und 181 BauGB Uber den Sozialplan und Harteausgleich,

. §§ 182 bis 186 BauGB Uber die Aufhebung bzw. Verlangerung von Miet- und Pachtver-

haltnissen und anderen Vertragsverhaltnissen.

8.5 Das Sanierungsverfahren fiir das Gebiet ,Ortskern Plattenhardt*

Bei der Entscheidung Uber das anzuwendende Verfahren muss die konkrete Situation im festzulegenden

Sanierungsgebiet berticksichtigt werden.

Dabei ist folgendes zu beachten:

. die anzustrebenden allgemeinen Ziele der Sanierung im Vergleich zur vorhandenen

stadtebaulichen Situation im Sanierungsgebiet

. die Durchfiihrbarkeit der Sanierung im Allgemeinen und unter Berlicksichtigung der auf Grund der
angestrebten Sanierungsmafinahmen erwarteten Entwicklung der Bodenpreise. Soweit
sanierungsbedingte Bodenwerterh6hungen im Sanierungsgebiet oder in Teilen zu erwarten sind, ist

die Anwendung der §§ 152 bis 156 a BauGB insbesondere von Bedeutung im Hinblick auf

— die Moglichkeiten, Grundstucke fir Ziele und Zwecke der Sanierung zum

sanierungsunbeeinflussten Grundstlckswert zu erwerben (§ 153 Abs. 3 BauGB),

— die Vermeidung von Erschwernissen bei privaten Investitionen durch
unkontrollierte Bodenwerterhéhungen (§144, § 153 Abs. 2 BauGB),

— die Erhebung von Ausgleichsbetragen zur Finanzierung der Sanierung im Vergleich zur

Erhebung von ErschlieBungsbeitragen nach §§ 127 ff BauGB.

Anhand des Sanierungskonzeptes muss beurteilt werden, welches Verfahren anzuwenden ist. Es besteht

keine Ermessensfreiheit.
Wesentliche Sanierungsziele sind:

e Standortverlagerung der Feuerwehr mit anschlieRender Neuordnung und Neubebauung des Areals

e  Abbruch der Gebaude auf dem Breuning-Areal mit anschlieRender Neubebauung

e Nachverdichtung im Innenbereich

e Verbesserung der Aufenthaltsqualitdt im Bereich der Uhlbergstralle

e Verbesserung der Parkierungssituation durch Schaffung von weiteren Parkierungsméglichkeiten in
der Ortsmitte

e Verlagerung Autowerkstatt
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e Modernisierung privater Gebadudesubstanz

e  Erhalt von ortsbildpragenden Geb&uden
Aus dem Neuordnungskonzept und den vorgesehenen MaflRnahmen ergibt sich:

Es sind bodenordnende MalRnahmen wie Grunderwerb, Umlegung oder ErschlieBung geplant, die in
Teilen zu erheblichen sanierungsbedingten Bodenwerterhéhungen fiihren kdnnten.
Die Erschliefung der Grundstiicke ist durch das bestehende Stral3en- und Wegesystem weitgehend

gesichert. In Einzelféllen kénnten jedoch noch ErschlieBungsmaflnahmen erforderlich werden.

Erforderlicher Grunderwerb durch die Stadt soll durch das Sanierungsverfahren unterstiitzt werden bzw.
erleichtert werden.

Grunderwerbe werden nur zum gutachterlich festgestellten Wert durchgefiihrt.

Die Gefahr spekulativer Bodenpreissteigerungen besteht
Es gibt eine groRe Nachfrage nach Grundstiicken im kiinftigen Sanierungsgebiet. Uberhéhte Kaufpreise

sind daher zu erwarten.

Die vorgesehenen Umgestaltungsmalnahmen bedingen eine Aufwertung des Wohnumfeldes, die eine

Erhéhung des Bodenwertes erwarten lassen.

Im Hinblick auf die angestrebten Sanierungsziele und die daraus resultierenden MaRnahmen und die
Durchflihrbarkeit der Sanierung ist die Sanierungsmafnahme im umfassenden Verfahren durchzufiihren.
Aus den vorstehenden Darlegungen ergibt sich, dass die Anwendung der besonderen
sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152-156 a BauGB) erforderlich ist.

Die SanierungsmafRnahme ,Ortskern Plattenhardt” ist daher im umfassenden Sanierungsverfahren

durchzufuhren.

9 Ergebnis/Satzung

9.1 Ergebnis

Der Bericht Uiber die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen stellt fest, dass im
Untersuchungsgebiet stadtebauliche Missstande und Mangel vorhanden sind, die Sanierungsmafnahmen
erforderlich machen. Die Voraussetzungen fiir die formliche Festlegung des Sanierungsgebietes ,Ortskern
Plattenhardt‘ nach § 142 Abs. 3 BauGB liegen damit vor.

Die stadtebauliche ErneuerungsmafRnahme ,Ortskern Plattenhardt* wurde mit Bescheid vom 08.04.2020
in das Bund-Lander-Programm Lebendige Zentren (LZP) aufgenommen.

Es wurde ein Férderrahmen von insgesamt 1.666.667 EURO bewilligt. Der Bewilligungszeitraum endet am
30.4.2029.
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9.2 Empfehlung an den Gemeinderat

Dem Gemeinderat der Stadt Filderstadt wird empfohlen das Sanierungsgebiet entsprechend dem
folgenden Abgrenzungsvorschlag férmlich festzulegen und den Bericht tiber die Ergebnisse der
Vorbereitenden Untersuchungen zur Kenntnis zu nehmen. Das Neuordnungskonzept gilt als

Selbstbindungsplan fiir das Sanierungsgebiet ,Ortskern Plattenhardt”.

Grundsatzlich sind alle Flachen, die der Erreichung der Sanierungsziele dienen kdnnten in die Abgrenzung
des formlich festzulegenden Sanierungsgebiets einzubeziehen.

Vor allem im historischen Bereich um die Kirchstraf3e sind die rechtlichen Instrumente des Besonderen
Stadtebaurechts erforderlich um die bauliche MaRstablichkeit in diesem Bereich zukiinftig zu erhalten.
Daher muss dieses Quartier Bestandteil des Sanierungsgebietes werden.

Flachen in der Ortsmitte mit Entwicklungspotenzial sind fiir die Entwicklung des Stadtteils Plattenhardt von
herausragender Bedeutung. Damit hier eine Steuerung der stadtebaulichen Entwicklung moglich ist, sind

diese Bereiche in das foérmlich festzulegende Sanierungsgebiet einzubeziehen.
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Anhang

= Tabelle Rickmeldung Trager &ffentlicher Belange

= Plandarstellung Vorbereitende Untersuchungen (A3)
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Tabelle

Ruckmeldung Trager offentlicher Belange
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Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange — ,,Ortskern Plattenhardt” in Filderstadt

Die Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die beabsichtigte Sanierung beriihrt werden kdnnen,
wurden gem. 88 4 und 139 BauGB um Stellungnahme und gegebenenfalls um Mitteilung eigener Planungen und

Absichten gebeten.

Grundsatzliche Einwendungen und Bedenken wurden nicht erhoben. Anregungen und Hinweise werden im Zuge der
weiteren Durchfiihrung bertcksichtigt. Zukiinftige Sanierungsvorhaben werden mit den tangierten Tragern

abgestimmt.

Die eingegangenen Stellungnahmen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

Stellung-
Trager 6ffentlicher Belange nahme Anregungen/Hinweise
vom

Regierungsprasidium Freiburg 26.09.2019 | Geotechnik

Abteilung 9, Referat 91 Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhdrungsverfahren des
Landesamt fir Geologie, Rohstoffe LGRB als Trager o6ffentlicher Belange keine fachtechnische
und Bergbau Priifung vorgelegter Gutachten oder von Ausziigen daraus
AlbertstraRe 5 erfolgt. Sofern fiir das Plangebiet ein ingenieurgeologisches
79104 Freiburg i. Br. Ubersichtsgutachte, Baugrundgutachten oder geotechnischer

Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbiiros.

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Ubernahme der folgenden
geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan:

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen
der Obtususton-Formation, der Psilonotenton-Formation sowie
der Exter-Formation. Diese werden bereichsweise von
Lésslehm und holozdnen Abschwemmmassen mit jeweils im
Detail nicht bekannter Machtigkeit Giberdeckt.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des
tonigen/tonig—schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit
lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die ggf.
nicht zu Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragféahigkeit des Griindungshorizontes, zum Grundwasser,
zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen geman DIN EN 1997-2 bzw. DIN
4020 durch ein privates Ingenieurbiro empfohlen.

Boden
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise,
Anregungen oder Bedenken vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser

Das Plangebiet liegt auRerhalb eines bestehenden oder
geplanten Wasserschutzgebietes.

Aus hydrogeologischer Sicht sind keine weiteren Hinweise,
Anregungen oder Bedenken vorzutragen.




Trager 6ffentlicher Belange

Stellung-
nahme
vom

Anregungen/Hinweise

Bergbau
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und
Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von
Altbergbau oder Althohlrdumen betroffen.

Geotopschutz
Im Bereich der Planflache sind Belange des
geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhéltnisse kbnnen dem
bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Ubersicht iiber
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren wird auf das Geotop-Kataster, welches im
Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver
Geotop-Kataster) abgerufen werden kann.

Regierungsprasidium Stuttgart
Ref. 21

Raumordnung, Baurecht,
Denkmalschutz
Ruppmannstralle 21

70565 Stuttgart

09.09.2019

Das Regierungsprasidium Stuttgart nimmt als héhere
Raumordnungsbehdrde sowie aus Sicht der Abteilungen 3 und
5 zu der oben genannten Planung folgendermafen Stellung:

Raumordnung
Auf Grundlage des derzeitigen Planungsfortschritts bestehen
keine Bedenken.

Landwirtschaft

Vorgesehen ist die Sanierung in der Innenstadt von Filderstadt
- Plattenhardt. Durch Starkung der Wohnfunktion, Verbes-
serung der ErschlieBung und des Einzelhandelsangebotes und
Starkung der Identitat soll die innerdrtliche Nutzung optimiert
werden.

Es ist Zielsetzung der Gemeinden, in Anbetracht des
Flachenverbrauchs in der Region durch stadtebauliche
Verbesserungen zu einer gesteigerten Attraktivitat und damit
Ausnutzung innerdrtlicher Baugebiete beizutragen. Dies wird
von uns ausdricklich begrift.

Aus Sicht des Regierungsprasidiums Stuttgart, Ref. 21 sind die
nachfolgenden landwirtschaftlichen Belange darzustellen:

Das Gebiet liegt in einem qualifizierten Bebauungsplan und
nicht im AuBenbereich. Innerorts kénnten sich hier allerdings
auch aktive landwirtschaftliche Hofstellen befinden; die Bitte
dies im Detail mit der ULB abzukl&ren und ggf. zu
beriicksichtigen.

Eine Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange im
AufRenbereich ist durch das Vorhaben selbst nicht erkennbar.

Generell ist festzustellen, dass aufgrund der Gunstlage von
Plattenhardt auf den Fildern die Gemarkung in der Flurbilanz
weitgehend als Vorrangflur Stufe | eingestuft ist. Gebiete der
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Vorrangflur Stufe | sind aufgrund ihrer natirlichen/agrarstruk-
turellen Merkmale besonders gut fir die landwirtschaftliche
Nutzung geeignet und sollten dieser Nutzung vorbehalten
bleiben und nicht fir andere Siedlungstatigkeiten herange-
zogen werden. Fremdnutzungen von Flachen der Vorrangflur
Stufe | sollten ausgeschlossen bleiben (vgl. LEP).

Um die gegebene Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe
mit Produktionsflachen-Verlusten durch andere Vorhaben und
deren Eingriffs-Ausgleich nicht zu erhéhen, sollten auch bei
diesem Vorhaben (innerorts) fiir erforderliche Ausgleichsmaf3-
nahmen moglichst keine Ackerflachen (im Au3enbereich) in
Anspruch genommen werden. Nach § 15.3 BNatschG ist bei
der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten
Flachen fir Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen auf
agrarstrukturelle Belange Rucksicht zu nehmen, insbesondere
sind fur die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete
Bdden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen.

Es ist deshalb darauf zu achten, dass bei einem ggf.
erforderlichen Eingriffs-Ausgleich der Ausgleich auch z.B.
durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemalinahmen, die der
dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts dienen, erbracht
werden kann. Dies sollte auf bereits extensiv bewirtschafteten
Flachen ((Unter-) Grenzfluren) geschehen, um mdglichst zu
vermeiden, dass Flachen aus der Nutzung genommen werden
mussen.

Im Detail bitten wir um Beteiligung der ULB bei der Planung.

Fur Rickfragen wenden Sie sich bitte an Frau Késtle, Tel.
0711/904-13207, E-Mail: cornelia.kaestle@rps.bwl.de.

Umwelt
Naturschutz:

Lagebedingt sind keine Naturschutzgebiete und Flachen des
Artenschutzprogramms Baden-Wrttemberg von dem
Vorhaben betroffen.

Aus dem vorliegenden Anschreiben der LBBW geht hervor,
dass zur Starkung der Wohnraumfunktion die Schaffung von
zusétzlichem Wohnraum, Neuordnung der freien und frei
werdenden Grundstucksflachen sowie die Verlagerung von
Gewerbebetrieben als Zielsetzung gilt. In diesem
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass sich Teile des
Abgrenzungsgebietes siidwestlich der Kirchstral3e innerhalb
von Biotopverbundflachen mittlerer Standorte befinden (vgl.
Fachplan Landesweiter Biotopverbund, LUBW, 2014). Sollten
diese Flachen Uberplant werden, so wird unter na-
turschutzrechtlichen Gesichtspunkten auf § 22 Abs. 1 S. 2
NatSchG BW i.V.m. 8 21 BNatSchG verwiesen, wonach alle
offentlichen Planungstréager bei ihren Planungen die Belange
des Biotopverbundes zu beriicksichtigen haben. Auch ist der
Biotopverbund im Rahmen der Eingriffsregelung zu
berlcksichtigen.

Bei den geplanten Malnahmen ist zudem der gesetzliche
Artenschutz nach § 44 BNatSchG, insbesondere auch
mogliche Vorkommen von geb&dudebewohnenden Arten wie
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Flederméausen oder Végeln, zu berlcksichtigen. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang auch auf den Internetauftritt des
Tubinger Projektes ,Artenschutz am Haus":
www.artenschutz-am-haus.de.

Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die
artenschutzrechtliche Priifung gem. 88 44 ff BNatSchG
obliegen grundsatzlich zunachst der unteren Naturschutzbe-
hdérde. Nur dann, wenn fir streng geschutzte Tier- und
Pflanzenarten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich ist,
bedarf es eines Antrags an das Regierungsprasidium (Referat
55). Gleiches gilt, wenn es sowohl fiir streng als auch fiir nicht
streng geschitzte Arten einer Ausnahme oder Befreiung
bedarf.

Fur Rickfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Schmitz, Tel.:
0711/904-15502, E-Mail: andreas.schmitz@rps.bwl.de / Frau
Jochum, Tel.: 0711/904-15623,

E-Mail: johanna.jochum@rps.bwl.de.

Anmerkung:

Abteilung 4 - StraRenwesen und Verkehr - nimmt (bei Bedarf)
separat Stellung.

Fir Ruckfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Grothe, Tel.
0711/904-14224, E-Mail: karsten.grothe @rps.bwl.de.

Abteilung 8 - Landesamt fiir Denkmalpflege - nimmt separat
Stellung.

Fur Rickfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Ritzmann,
Tel. 0711/904-45170, E-Mail: imke.ritzmann@rps.bwl.de.

Regierungsprasidium Stuttgart
Ref. 42

StraBenwesen und Verkehr
Postfach 80 07 09

70507 Stuttgart

19.09.2019

Das Regierungsprasidium Stuttgart, Abteilung 4 StralRenwesen
und Verkehr, nimmt zu dem geplanten Vorhaben wie folgt
Stellung.

Aus luftrechtlicher Sicht kann mitgeteilt werden:
- Das Gebiet befindet sich ausnahmslos im Bauschutzbereich
des Verkehrsflughafens Stuttgart.

- Das Gebiet befindet sich im Anlagenschutzbereich des Ver-
kehrsflughafens Stuttgart.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Einzelprifung zu
Héhenbeschrankungen fiihren sowie einen Einfluss auf die
Wabhl der Fassadenmaterialien haben kann.

Die Baustelleneinrichtungen, respektive Krane sind mit Hin-
derniskennzeichnung zu versehen.

Das Gebiet liegt auRerhalb der Tag- und Nachtlarmschutzzone
des Verkehrsflughafens Stuttgart. Es wird angeregt, alle Inves-
toren, Kaufer, Mieter ausdrucklich darauf hinzuweisen, dass

der Flugverkehr des Flughafens Stuttgart deutlich zu héren ist.

Fur sensible Gebdudenutzung wird angeregt, sich tiber Schall-
schutzmafRnahmen Gedanken zu machen. Zitat: ,Starkung der
Wohnumfeldqualitat".

Es wird darum gebeten, das Regierungsprasidium Stuttgart -
Referat 46.2 - an jedem Baugenehmigungsverfahren zu betei-
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ligen, um bei Bedarf Auflagen formulieren zu kdnnen.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass alle
BaustellengroRgeréte, Kréne etc. durch das Regierungsprasi-
dium Stuttgart - Referat 46.2 - gesondert zu genehmigen sind.
Regierungsprasidium Stuttgart 17.09.2019 | Bau- und Kunstdenkmalpflege

Landesamt fir Denkmalpflege
Im Regierungsprasidium
Stuttgart

Ref. 83.1 Inventarisation
Berliner StraRe 12

73728 Esslingen am Neckar

Dr. Martin Hahn

Im Plangebiet befinden sich die folgenden Kulturdenkmale:

Hohenheimer StralRe 1: Verputzter Fachwerkbau in Ecklage,
mit VorstoR und Knaggen. Angeblich um 1510

KirchstraBe 2: Ev. Pfarrkirche, spatgotisch mit barocken
Veranderungen

KirchstraBe 8: Verputzter Fachwerkbau mit VorstdRen und
Knaggen, 17. Jahrhundert

KirchstraRe 11: Verputzter Fachwerkbau mit Vorstof3, 18. Jahr-
hundert
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PfarrstraBe 2: Pfarrhaus, Putzbau mit Halbwalm, 18. Jahrhun-
dert. Gedenktafel an Eduard Mdrike

Stuttgarter StralRe 2: Verputzter Fachwerkbau mit VorstdR3en
und Knaggen, 17. Jahrhundert

e

Stuttgarter StraRe 6: Wohnhaus eines ehemaligen Gehdfts,
zweigeschossiger, verputzter Fachwerkbau, stralenseitig
Sichtfachwerkgiebel mit Zierformen, 1779 (d) errichtet

UhlbergstraBe 1: Gasthof Krone mit Saalanbau von 1926 und
Scheune, schmiedeeiserner Ausleger, 19. Jahrhundert
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UHIbergstraBe 4; Verﬁatzter Fachwerkbau mit Vorst63en und
rundbogigem Kellereingang, 17. Jahrhundert

UhlbergstralRe 11: ,Schnecke®. Verputzter Fachwerkbau mit
VorstoéRen und Knaggen, 17. Jahrhundert. Seitlich offene Lau-
be, bez. 1756, mit Untergeschoss eines spatgotischen Trep-
penaufgangs

v

Uhlbergstraflle 49: Gasthof Sonne. Putzbau mit Zwerchhaus,
schmiedeeiserner Ausleger; Schlussstein im Portal, bez. 1833

UhlbergstralRe 55: (am Wohnhaus) Steinschiebefenster im
Keller, wohl 18. Jahrhundert
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UhlbergstraBe 67: Verputzter Fachwerkbau mit VorstdRen und
Knaggen, 17. Jahrhundert

UthergstraI’Se be| der Kirche: Brunnentrog von 1723 mit guss-
eisernem Brunnenstock, 19. Jahrhundert

Seitens der Archaologischen Denkmalpflege sind nachfol-
gende Kulturdenkmale und Arch&ologische Verdachtsgebiete/
Priffall innerhalb bzw. nah am Geltungsraum mitzuteilen:

* Mittelalterlicher und friihneuzeitlicher Ortsbereich Plat-
tenhardt (Pruffall,Nr. 1M)

* (Abgegangene) ev. Pfarrkirche mit ehemals umgebendem
Wehrkirchhof (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, Nr. 2M)

* Abgegangene Burg Plattenhardt (Kulturdenkmal gem. § 2
DSchG, Nr. 3M)

» Abgegangener Pfarrhof (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG,
Nr. 8M)

MaRgeblich fur die Abgrenzung ist die nachstehende
Kartierung.

T357389675391250]

500m

—_— __,,

) Filderstadt-Plattenhardt
TM-3M, 8M
Kulturdenkmale gema® DSchG

X Archiologisches Denkmal
Priffall (Arch)

Datengrundi
La ege Baden Wrtembery

Geobasisdaten L i3 micichow:de, Siand dey Gecheseinlommatoners 09/2016

13515288 / 5390456

Dabei handelt es sich inshesondere bei den archdologischen
Kulturdenkmalen gemaR § 2 DSchG um Objekte, deren Erhalt
grundséatzlich anzustreben ist. Fur den als Pruffallflache aus-
gewiesenen historischen Siedlungsbereich von Plattenhardt
muss der Denkmalbestand im Einzelfall noch gepruft werden.

Flachige Baumafinahmen in bislang nicht tief greifend
gestdrten Arealen bedirfen der denkmalschutzrechtlichen
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Genehmigung. Kann der Erhalt von Kulturdenkmalen im
Rahmen einer Abwagung konkurrierender Belange nicht
erreicht werden, kénnen wissenschaftliche Dokumentationen
oder Grabungen (gegebenenfalls zu Lasten und auf Kosten
von Investoren) notwendig werden. Im Einzelfall kann eine
abschlieRende Stellungnahme allerdings erst anhand
ergédnzender Materialien erfolgen, aus denen neben relevanten
Daten zum Planvorhaben die vorhandenen Stérungsflachen
und arch&ologischen Fehlstellen (z.B. Tiefgaragen,
Kelleranlagen, Kanal- und Leitungs-trassen) in einem Plan
ersichtlich werden. Geplante MaRBnahmen sollten friihzeitig zur
Abstimmung bei der Archéologischen Denkmalpflege, vertreten
durch Frau Dr. Dorothee Brenner
(dorothee.brenner@rps.bwl.de), eingereicht werden.

Fur die Ubrigen Bereiche verweisen wir auf die Regelungen der
88 20 und 27 DSchG:

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archa-
ologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies ge-
maf § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehdrde
oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische Funde
(Steinwerk-zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.)
oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige
Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werk-
tages nach der Anzeige in unverédndertem Zustand zu erhalten,
sofern nicht die Denkmalschutzbehérde mit einer Verkirzung
der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten (8 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung
und Dokumentation archaologischer Substanz ist zumindest
mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfih-
rende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.
Wir bitten um nachrichtliche Ubernahme der
denkmalpflegerischen Belange in den Bericht zu den
Vorbereitenden Untersuchungen.

Landratsamt Esslingen
-Gesundheitsamt-

Am Aussichtsturm 5
73207 Plochingen

19.08.2019
(Eingang
20.08.2019)

Gesundheitsamt
(Herr Jenk, Tel. 0711 3902-42075)

Altlasten

Das Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen geht davon
aus, dass eine Abklarung hinsichtlich bekannter Altlasten oder
anderer Bodenbelastungen durch maglicherweise
gesundheitsschadliche Substanzen, z. B. in Folge
vorausgegangener Nutzungen, seitens der Stadt erfolgt ist (s.
hierzu ggf. auch die Stellungnahme des Amts fur
Wasserwirtschaft und Bodenschutz). Sollten sich im weiteren
Verlauf der Planung oder wéhrend kiunftiger Bauarbeiten
Hinweise auf bisher nicht bekannte Belastungen ergeben, ist
das Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz zu informieren.

Abwasserbeseitigung

Unter Bezugnahme auf § 10 Abs. 2 Punkt 6 ,Hygienische
Uberwachung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung® und § 10
Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes Uber den 6ffentlichen Gesund-
heitsdienst (OGDG), wird hinsichtlich der verbindlichen
Bauleitplanung darauf hingewiesen, dass bei der Abwasser-
entsorgung in bestehenden oder geplanten Mischwasser-
systemen (hausliches Abwasser) + Niederschlagswasser) der
Anteil von Niederschlagswasser moglichst reduziert werden
sollte, um die im Rahmen von Entlastungsereignissen an
Regeniiberlaufbecken (RUB) und an Klaranlagen auftretende
Emission von Krankheitserregern (Viren, Bakterien, Parasiten)
aus menschlichen Fakalien in die Gewésser zu verringern, da
die Gewasser an anderer Stelle wieder zur Trinkwasser-
gewinnung, zur Bewasserung von Obst- und Gemiise und zur
Freizeitgestaltung genutzt werden.
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MaRnahmen zur dezentralen Regenwasserretention und-
versickerung tragen in dieser Hinsicht langfristig auch zur
Verbesserung des Infektionsschutzes bei (vergl. ggf. § 1 der
Trinkwasserverordnung, Artikel 1 Abs. 2 der EU-
Badegewasser-Richtlinie und DIN 19650 ,Hygienische
Belange von Bewasserungswasser®).

Larm

In Bezug auf die Larmproblematik wird darauf hingewiesen,
dass gesundheitsschadliche Larmwirkungen selbst unterhalb
der Grenzwerte gesetzlicher Regelwerke, wie z. B. der
BImSchV, TA Larm etc. und auch unterhalb der
schalltechnischen Orientierungswerte fiir die stadtebauliche
Planung des Beiblattes 1 zu DIN 18005 auftreten®. Chronische
Larmbelastungen kdnne eine Reihe von nachteiligen
Auswirkungen auf die Lebensqualitat und die Gesundheit
haben. Es ist zudem larmmedizinisch belegt, dass
Pegelunterschiede auch kleiner 3 dB(A) vom Menschen
wahrgenommen werden und zu
Gesundheitsbeeintrachtigungen fiihren kénnen?.

Larmminderungsmalfinahmen, die dazu dienen, bereits
bestehende und neu entstehende Larmimmissionen auf die
Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. auf die Grenzwerte der
entsprechenden gesetzlichen Regelwerke abzusenken oder
diese sogar auf Immissionswerte unterhalb der gesetzlichen
Mindestanforderungen weiter zu reduzieren, sind aus
gesundheitsvorsorglicher Sicht daher sinnvoll und hinsichtlich
des Gesundheitsschutzes erfolgversprechend. Deshalb sollte
besonders auf Larmreduzierung bzw. —vermeidung, auch tber
das gesetzlich geforderte MaB hinaus, geachtet werden.

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen

13.09.2019

Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz (WBA)
Abwasserleitungen und Regenwasserbehandlung
(Frau Brell, Tel. 0711 3902-42487)

Der Abgrenzungsbereich des Untersuchungsgebiets liegt
teilweise aufRerhalb des Einzugsgebietsplanes der
Schmutzfrachtberechnung 2009. Bei der nachsten
Uberrechnung der Schmutzfrachtberechnung sollten die
Flachen des Untersuchungsgebiets beriicksichtigt werden.

Bei der weiteren Planung sind § 55 Abs. 2 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) und 8 46 Abs. 2 Nr. 2 des Wassergesetzes fir
Baden-Wirttemberg (WG) zu beachten.

MaRnahmen zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung
sind zu berucksichtigen.

Das Niederschlagswasser der PKW-Parkplatzflachen muss
Uber einen offenporigen Belag versickert werden. Fir die
Stellplatzflachen, die mit offenporigen Materialien ausgefihrt
werden, muss durch Aufkantungen sichergestellt werden, dass
diesen kein Oberflachenwasser der Stral3en- bzw. Hofbereiche
zuflieRen kann. Dies sollte festgelegt werden.

Verbindlich vorgegebene Dachbegriinungen fur Flachdacher
mit einer Neigung bis zu 15° kbnnen einen Beitrag zum
Niederschlagswasserrickhalt liefern und sollten
Beriicksichtigung finden.
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Sollte die Dachbegriinung nicht zur Ausfiihrung kommen, so
muss das durch die Dachbegriinung nicht erstellte
Retentionsvolumen durch eine anderweitige Retentions-
mafRnahme (z. B. Retentionszisterne oder Rigole oder sonstige
Anlage) auf dem Grundstiick zur Verfiigung gestellt werden.

StraRenflachen und gewerbliche Anlieferungsbereiche
(Hofflachen) sollten ans Mischwassernetz angeschlossen
werden.

Dem WBA ist ein Entwésserungskonzept Uber die Beseitigung
des anfallenden Niederschlagswassers vorzulegen. Es wird
empfohlen, dieses friihzeitig mit dem Amt abzustimmen.

Oberflachengewésser
Frau Griebel, Tel. 0711 3902-42484

Im Plangebiet bestehen weder Uberschwemmungsgebiet
geman § 65 WG noch Hochwasserrisikogebiete geman § 78b
WHG. Bei der weiteren Planung sind die Ergebnisse der
Starkregenuntersuchungen aus dem Jahr 1018 zu
berlicksichtigen. Sofern verdolte Gewasser im Plangebiet
vorhanden sind (etwa Oberlauf des Grabens und Grundstiick
Flst.-Nr. 0-3448), ist zu beachten, dass diese bei
Neubebauung nicht Uiberbaut werden diirfen und nach
Mdoglichkeit offengelegt werden sollten. Die hierfiir
notwendigen ,Flachen fir die Wasserwirtschaft* sind
vorzuhalten. Ist eine Offnung aufgrund der bestehenden
Bebauung nicht méglich, so ist eine Unterhaltungstrasse von
mind. 4 m vorzusehen.

Vorsorgender Bodenschutz
Herr Gebers, Tel. 0711 3902-42453

Zum Schutz des Bodens sind die Vorgaben des Bunds-
Bodenschutzgesetzes und das Gesetz zum Schutz des
Bodens Baden-Wirttemberg zu beachten.

Aus Sicht des Vorsorgenden Bodenschutzes wird begrift,
wenn die Innenentwicklung (beispielsweise Beseitigung von
Leerstanden) vorangetrieben wird. Es gilt, vorhandene
Potenziale im Bestand durch Aktivierung, Reaktivierung
wiedernutzbar bzw. —bewohnbar zu machen, um zukuinftig die
Ausweisung von Flachen auf der ,Griinen Wiese*
weitestgehend zu minimieren.

Bodenschutz- und Altlastenkataster
Frau Bleyer, Tel. 0711 3902-42489

Im Geltungsbereich der Vorbereitenden Untersuchungen
befinden sich mehrere Betriebe, die aufgrund ihrer Branche
altlastenrelevant sind sowie drei Altstandorte, die im
Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst sind.

Bei einer Nutzungsanderung in diesen Bereichen ist die
Altlastenthematik entsprechend zu beriicksichtigen. Eine
detaillierte Stellungnahme hierzu erfolgt im weiteren Verfahren.

Naturschutz
Frau Trost, Tel. 0711 3902-42791
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Zur stadtebaulichen Erneuerungsmafnahme bestehen keine
grundsatzlichen naturschutzfachlichen Bedenken. Folgendes
ist im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen und im
weiteren Verfahren zu beachten:

Auf dem Grundstiick Flst.-Nr. 124, Gemarkung Plattenhardt
befindet sich das gesetzlich geschiitzte Biotop ,Hecken im
Bereich der ehemaligen Burg von Plattenhardt"
(173211160826). Eine Uberplanung dieses Bereichs ist zu
vermeiden.

Am sudwestlichen Rand des Untersuchungsgebietes gehéren
kleine Teilflichen zum Fachplan Landesweiter Biotopverbund
fur mittlere Standorte. Die Belange des Biotopverbundes sind
zu berucksichtigen. Soweit Teilflachen dem Auf3enbereich
zuzuordnen sind, ist dies zu beachten (keine Bebauung).

Zwingend zu beachten sind artenschutzrechtliche Belange.
Von baulichen Veranderungen kénnen vor allem Végel (auch
Eulen), Fledermé&use und Zauneidechsen, aber auch weitere
streng geschiitzte Arten, betroffen sein. Insbesondere vor
Abbruch-, Umbau- und Modernisierungsmal3nahmen ist daher
zur Vermeidung der Verbotstatbestande nach § 44 Bundes-
naturschutzgesetz rechtzeitig eine artenschutzrechtliche
Prufung durch einen Fachgutachter durchzufiihren.

Der Erhalt und die Schaffung neuer Wohn- und Bruthabitate fiir
Vogel und Flederméause sollte im Rahmen der stadtebaulichen
Erneuerungsmafinahmen angestrebt werden. Des Weiteren
wird angeregt, wertgebende Gehélze im Untersuchungsgebiet
zu erhalten und eine gute Durchgriinung des Gebietes mit
heimischen Geholzen und Fassadenbegriinungen
einzuplanen.

Weitere naturschutzfachliche Empfehlungen sind:

- Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung,

- Herstellung wasserdurchlassiger Belage,

- Dachbegriinungen in Kombination mit Solarnutzung,

- offentliche Grinflachen mit heimischen Stauden- und
Geholzpflanzungen (mit Insektennéhrwert).

Gewerbeaufsicht
Herr Jungreitmeier, Tel. 0711 3902-41411

Es bestehen grundsétzlich keine Bedenken. Durch die Planung
werden keine mittelbaren und unmittelbaren Interessen
beriihrt. Verédnderungswiinsche, die die Planung beeinflussen
koénnten, kénnen ebenfalls ausgeschlossen werden.

Gemal der Larmkartierung der LUBW werden die Bereiche
beiderseits der das Plangebiet querenden Landesstral3e 1209
(Uhlbergstral’e bzw. Hohenheimer StralRe) vermehrt mit
StralRenverkehrslarm belastet. Es ist zu erwarten, dass in
diesen Bereichen die Orientierungswerte der DIN 18005
»ochallschutz im Stadtebau” furr alle Gebietstypen, die dem
Wohnen dienen, deutlich tberschritten werden. Es wird daher
angeregt, die Larmproblematik an den Verkehrswegen im
Untersuchungsgebiet im weiteren Verfahren zu
beriicksichtigen.
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Es wird davon ausgegangen, dass die betrieblichen Belange
der ortsanséassigen Gewerbebetriebe, auch im Hinblick auf die
Erhaltung von Arbeitsplétze, im Einvernehmen mit diesen
Betrieben beriicksichtigt werden.

Weiteres ist nicht vorzubringen.

Landwirtschaftsamt
Frau Guhs, Tel. 0711 3902-43634

Landwirtschaftliche Belange sind bei der stadtebaulichen
Erneuerungsmafnahme nicht betroffen. Aus
landwirtschaftlicher und agrarstruktureller Sicht wird die
Aktivierung leerstehender Flachen im Innenbereich
befurwortet.

Wird die Festlegung von AusgleichsmaRnahmen notwendig,
wird darauf hingewiesen, dass nach § 15 Abs. 3
Bundesnaturschutzgesetz bei der Inanspruchnahme von
landwirtschaftlich genutzten Flachen fir
AusgleichsmaRnahmen auf agrarstrukturelle Belange
Rucksicht zu nehmen ist. Erfolgt eine Festlegung konkreter
Ausgleichsmafnahmen, wird um erneute Beteiligung gebeten.

Forstamt
Frau Ganter, Tel. 0711 3902-

Das Untersuchungsgebiet befindet sich mehrere hundert Meter
vom nachstgelegenen Wald entfernt. Daher bestehen keine
Anregungen.

Gesundheitsamt
Herr Jenk, Tel. 0711 3902-42075

Siehe Rickmeldung vom Landratsamt Esslingen —
Gesundheitsamt — vom 19.08.2019

Amt fir Geoinformation und Vermessung
Frau Steiner, Tel. 0711 3902-41315

Ein detaillierter Vergleich des Abgrenzungsbereichs des
Untersuchungsgebiets auf Ubereinstimmung mit dem
Liegenschaftskataster ist aufgrund des zu Grunde liegenden
MaRstabs 1:2500 nicht moglich.

AuRerhalb des Abgrenzungsbereichs des
Untersuchungsgebiets auf dem Grundstuck Flst.-Nr. 25 ist
derzeit eine Gebaudeaufnahme in Bearbeitung (V 2019/10).

Auf den Grundstiicken Flst.-Nrn. 116/1-116/5, 123-129 und
174-179 ist derzeit eine Grenzfeststellung in Bearbeitung (VN
2019/2).

Bezuglich Quellenangabe und Copyrightvermerk auf dem
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans wird auf die Anlage 1
Nr. 4 der Rahmenvereinbarung Geobasisinformationen
zwischen dem Land Baden-Wirttemberg und den Stadten und
Gemeinden verwiesen und um Beachtung bzw. Nachtrag (mit
Monat und Jahresangabe) gebeten.
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StralRenbauamt
Frau Humpf, Tel. 0711 3902-41151

Die stadtebaulichen Erneuerungsmaf3nahmen liegen im
ErschlieBungsbereich (ODE) der Ortsdurchfahrt Plattenhardt
der groRen Kreisstadt Filderstadt an der Landesstraf3e 1209.

Vom StraBenbauamt werden gegen die im Schreiben vom
09.08.2019 genannten stadtebaulichen Ziele im
Untersuchungsgebiet keine grundsatzlichen Einwendungen
oder Bedenken erhoben.

Die baurechtliche Priifung obliegt bei Vorhaben innerorts im
Zuge der LandesstralRen auf der Grundlage der zu
berlicksichtigenden Vorschriften des Stralengesetzes flr
Baden-Wirttemberg (StrG) der Stadtverwaltung Filderstadt.

Abfallwirtschaftsbetrieb
Herr Damsch, Tel. 0711 3902-41205

Im Abgrenzungsplan fur die vorbereitenden Untersuchungen
werden naturgemaf keine konkreten Aussagen getroffen. Es
wird gebeten, bei den Untersuchungen und bei den daraus
abzuleitenden Bebauungspléanen die Belange der
Abfallwirtschaft zu beriicksichtigen.

Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Bereiche, die Zufahrt
mit den Mullfahrzeugen und die Platze fur die Bereitstellung
der MullgefaRe. Fiur diese Bereiche kdnnen die folgenden
Aussagen getroffen werden:

1. Zufahrt

Fahrstral3en ohne Gegenverkehr und ohne Haltebuchten
sollten bei geradem Verlauf eine Mindestbreite von 3,55 m
aufweisen. Dies ergibt sich aus der max. Fahrzeugbreite von
2,55 m und einem Seitenabstand von je 0,5 m. Gerade
Verkehrswege mit Gegenverkehr mussen mind. 4,75 m Breite
aufweisen. Die wichtigsten Grundlagen sind die ,Sicherheits-
technischen Anforderungen an Straf3en und Fahrwege fiir die
Sammlung von Abfallen ,DGUV 214-033, der DGUV 114-601,
.Branche Abfallwirtschaft, Teil 1 Abfallsammlung®, die RASt 06
,Richtlinie fir die Anlage von Stadtstrafl3en (bitte Berlck-
sichtigung, dass ein Wendehammer fur Fahrzeuge >10 m
entsprechend grofRer angelegt werden muss) und der Aufsatz
~oStadtplanung und Abfallwirtschaft* aus den VKS-News von
09/20104.

2. Bereitstellung der MillgefaRe

Die bereitgestellten Behalter missen fur die Mullabfuhr
anfahrbar und frei zugangig sein. Die Abholung muss ohne
Schwierigkeiten und Zeitverlust méglich sein, daher ist diese
von entfernt liegenden Stellpléatzen leider nicht mdglich. Hierbei
sollte berlicksichtigt werden, dass auf Grund der wéchent-
lichen Biomullabfuhr in den Sommermonaten bis zu drei
Abfallarten gleichzeitig bereitgestellt werden mussen.

Koordinierungsstelle
Frau Balz, Tel. 0711 3902-42461

Es wird gebeten, in kiinftigen Verfahren ausschlie3lich das
Sachgebiet 411 zu beteiligen, welches fir die Koordinierung
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vom
der Stellungnahmen der Fachamter im Landratsamt Esslingen
zustandig ist.
Auf § 136 Abs. 2 wird besonders hingewiesen, wonach auch
die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung bei
stadtebaulichen SanierungsmafRnahmen zu bertcksichtigen
sind.
Landratsamt G6ppingen 19.08.2019 | Aus Sicht der unteren Flurbereinigungsbehérde fir den Kreis
Amt fur Vermessung und (Eingang Esslingen bestehen keine Bedenken gegen o.a. stadtebauliche
Flurneuordnung 21.08.2019) | Erneuerungsmafnahme, da keine geplanten oder laufenden
Postfach 809 Flurneuordnungsverfahren betroffen sind.
73008 Goéppingen
Man kann zukinftig direkt die Stelle anschreiben, s. Brief
rechts oben.
Gemal einer Vereinbarung zwischen den beiden Landkreisen
von 2012 bearbeitet das Landratsamt Gdppingen auch die
Flurneuordnungsverfahren im Landkreis Esslingen.
Stadt Filderstadt 16.09.2019 | Abteilung Stadtentwésserung
UhlbergstraRe 33 (Eingang Im Untersuchungsgebiet sind in verschiedenen Stral3en
70790 Filderstadt 18.09.2019) | Kanalaufdimensionierungen erforderlich, die im Zuge einer

Tiefbauamt

StraBenumgestaltung vorab herzustellen wéren. Die

betroffenen StralRenbereiche sind:

1. UhlbergstraBe zwischen der Einmiindung der Rémerstralie
und der Kreuzung Hohenheimer Straf3e/Stuttgarter Stral3e

2. Hohenheimer Stral3e zwischen Schillerstrale und der
GoethestralRe

3. Holzwiesenstralle im Einmiindungsbereich der
MorikestralRe

4. Schillerstraf3e im Einmindungsbereich der Mérikestral3e

Des Weiteren ist vor einer Umgestaltung der
StraBenoberflachen, der Kanalzustand zu Gberprufen.
Kanalschaden, die in offener Bauweise repariert werden
mussen, sind vor einer StralRenneugestaltung durchzufuhren.

Abteilung Straenbau

In den Bereich fallen die Neu/Umgestaltung der Uhlbergstrale
zwischen Schulstrale und Hohenheimer Stral3e sowie die
Morikestral3e zwischen UhlbergstralRe und Schillerstralle
(Belagsanierung und Leitungsbau) sowie die Uhlbergstral3e
zwischen Schénbuchstralle und Reutestral3e
(Gehwegverbreiterung und Leitungsbau) und grundséatzlich der
barrierefreie Umbau des 6ffentlichen Aufenthaltes und
Verkehrsraumes in diesen Bereichen.

Abteilung Griinflachen

Bei der Gestaltung der 6ffentlichen RAume missen die
Aspekte der Ortsbegriinung mit berlicksichtigt werden, auch
unter dem Aspekt der Verbesserung des Kleinklimas. Bei
Veranderungen/Neugestaltung der Belagsflachen sollten die
Standorte vorhandener Vegetationsflachen aufgewertet
werden, dies trégt auch zur Verbesserung der
Aufenthaltsqualtitat bei.

Wenn der Rathausplatz im Zuge der Umwidmung der Stral3e
umgestaltet wird, kdnnte ein Raum geschaffen werden, der
durch Vegetationsflachen und Wasserspiele eine neue Auf-
enthaltsqualitat erhalt. Die vorhandenen Baumquartiere sollten
in diesem Zusammenhang saniert werden, oder wenn bei einer
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Neugestaltung die Baumstandorte verlegt werden, Baumquar-
tiere mit ausreichend groRem Wurzelraum angelegt werden. In
konkrete Planungen ist das Fachamt einzubeziehen.

Bei Grundstiicken mit alten Hausern, die voraussichtlich
abgerissen werden, sollte gepriift werden, ob an dieser Stelle
ein Parkhaus/Parkplatz entstehen kdnnte, da es im
Innenbereich von Plattenhardt zu wenig Parkplatze gibt und
bei einer Neugestaltung des Rathausplatzes der Bereich vor
dem Rathaus nicht mehr beparkt werden sollte.

In die Gesamtplanung sollte aus unserer Sicht der Bereich der
Burg mit einbezogen werden. Beginnend mit einer Sanierung
der sudlichen Boschung der R6merstral3e und Verbreiterung
und Gestaltung des Géangles in Verlangerung der Pfarrstraflle
bis zur PanoramastralRe. Der unter Denkmalschutz stehende
Bereich der Burg kénnte erworben und als Stadtpark/archao-
logischer Park der Bevolkerung zur Verfligung gestellt werden.
Derzeit sind die meisten Grundstiicke dort waldartig verwildert.

Das Géangle ,In der Mahd“ kénnte ebenfalls verbreitert werden,
damit es Aufenthaltsqualitdt bekommt. In einer Plankopie des
Untersuchungsbereiches Plattenhardt stellen wir mégliche
Erweiterungsbereiche dar.

Anlage
Ubersichtsplan

Stadt Filderstadt
UhlbergstraBe 33
70790 Filderstadt

Umweltschutzreferat

Die Bitte, bei den Planungen folgende Punkte zu beachten:

- Artenschutzrechtliche Vorgaben bei Abriss von Geb&uden (z.
B. bei Vorkommen von Schwalbennestern oder Fledermaus-
habitaten)

- Schutz von Grinbereichen bei Nachverdichtung

Stadt Filderstadt
UhlbergstraBe 33
70790 Filderstadt

Baurechts- und
Bauverwaltungsamt

20.08.2019
(mail)

Als Baurechtsamt im jour Fixe Ortskern Plattenhardt beteiligt
und dort werden Anmerkungen regelméaRig eingebracht. Von
daher werden im formlichen Beteiligungsverfahren keine
Anmerkungen gemacht.

Stadt Filderstadt
Stadtarchiv

Lange StralRe 83

70794 Filderstadt-Sielmingen

Ruckantwort Giber Stadt Filderstadt,
Stadtarchiv, Lange Str. 83, 70794
Filderstadt-Sielmingen

20.09.2019
(mail)

Im Auftrag des Geschichts- und Heimatvereins Filderstadt,
Herrn Gscheidle, anbei die Stellungnahme zur
Ortskernsanierung Plattenhardt.

c/o Herbert Gscheidle, Baischenstr. 9/1, 70794 Filderstadt
wuh.gscheidle@t-online.de

Eine Ortskernsanierung wird sehr beflrwortet, es wird darin
eine groRe Chance gesehen, dass die noch vorhandenen, z.T.
auch historischen Geb&ude modernisiert und instandgesetzt
werden, wodurch auch ein Stiick weit die Identitat mit dem Ort
gestarkt werden kann.

1. Ruckblick auf die Entwicklung des Ortsbhilds im histori-
schen Ortskern

Plattenhardt hatte keinerlei baulichen Verluste im Zweiten
Weltkrieg, bis in die 1960er Jahre bestand noch ein intaktes
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Ortsbild, das in hohem MalRe identitatsstiftend wirkte.
Im Zuge der Planungseuphorie der spaten 60er und friilhen
70er Jahre wurden

- in den frihen 60er Jahren fur den Bau der Ladenzeile Uhl-
bergstr. 26-28 der markante Seyserhof (grof3er Fachwerk-
bau um 1600) und der Zehnthof abgebrochen

- in den spaten 60er Jahren fiir den Bau des neuen Rathau-
ses (Uhlbergstr. 33) die Gebaude ,Schopf* und das sehr
markante Gasthaus ,Lamm® (Bau aus der Griinderzeit mit
Turmchen) abgebrochen.

Im Laufe der 70er Jahre setzte zunachst ein Umdenken ein
(vgl. Europ. Denkmalschutzjahr 1975): 1978 wurden in
Plattenhardt 27 Gebéaude in die Denkmalliste eingetragen,
davon ca. 20 im heutigen Sanierungsgebiet. Allerdings wurden
leider im Laufe der letzten Jahrzehnte bis 2019 die folgenden
Gebaude aus der Liste gestrichen und abgebrochen:

Romerstr. 2

Stuttgarter Str. 31 (, Traube®)
Uhlbergstr. 4 (Abbruch vorgesehen)
Uhlbergstr. 7 und 9

Uhlbergstr. 23

Uhlbergstr. 58

Uhlbergstr. 70

Uhlbergstr. 75

Uhlbergstr. 87

Uhlbergstr. 107

Somit verbleiben heute gerade noch 17 Baudenkmale
(hinzugekommen ist noch der Uhlbergturm) in Plattenhardt.

Weiterhin wurden Gebaude abgebrochen, die zwar nicht in der
Denkmalliste standen, aber dennoch aus heimat-
geschichtlicher Sicht von Bedeutung waren:

e Kirchstr. 4: Schulhaus, erbaut 1867 durch den beriihmten
Architekten Christian v. Leins

e Kirchstr. 27 (Geburtshaus von Adam und Martin Birkle,
Grunder der Stadt Stuttgart/Arkansas und heimatkundl. Au-
tor), erbaut 1773

e Pfarrstr. 5, ,Sedelhof*, Firststanderhaus, erbaut 1468 (d)

mit Doppelscheune, erbaut 1579 (d)

Pfarrstr. 8, Scheune, erbaut 1579

Uhlbergstr. 15, Firststanderhaus, erbaut 1468 (d)

Uhlbergstr. 48, erbaut 1683 (d)

Uhlbergstr. 50 (,0Ochsen®)

Damit ging vieles vom unverwechselbaren Charakter des
Ortskerns Plattenhardt verloren.

2. Empfehlungen

Angesichts der vielen baulichen Verluste empfiehlt der Verein,
zusétzlich zu den Gebauden in der Denkmalliste die Erhaltung
der folgenden Gebéaude.

Hohenheimer Str. 7: Begriindung: Portalinschrift (,1896),
eingemauerter Ofenstein am Giebel

Kirchstr. 7: 1708 (d)

Kirchstr. 14: erbaut im 18. Jh., eingemauerter Ofenstein von
1819

Kirchstr. 20: erbaut Ende des 16. Jh.

Kirchstr. 26: Geburtshaus von Jacob Brodbeck, 1846
ausgewandert in die USA, unternahm 1865 Flugversuche, gilt
als ,Father of US-Aviation®

Kirchstr. 37: erbaut wohl Ende 18. Jh.

Morikestr. 4: ehem. Schulhaus von 1893, seit 1910 als privates
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Wohnhaus genutzt

Pfarrstr. 1: ortsbildpragendes Wohnhaus, erbaut um 1500; die
Auskragungen nach hinten (!) sprechen fir ein einst frei
stehendes Haus mit anderem StraRenverlauf.

Schulstr. 13 (Kunstschule): erbaut 1912 durch den damals sehr
bekannten Stuttgarter Architekten Joseph Hennings. Es ist das
einzige Filderstadter Schulhaus jener Zeit, das von einem
Uberregional bekannten Architekten erbaut wurde.

Schulstr. 13 (Turnhalle): erbaut 1912, dlteste erhaltene
Turnhalle Filderstadts.

Stuttgarter Str. 6: erbaut 1779 (d),

Stuttgarter Str. 10: erbaut 1531 (d)

Stuttgarter Str. 12: erbaut 1894, ortsgeschichtl. Bedeutung als
eines der altesten und gré3ten Gemischtwarenladen in
Plattenhardt (,Kaufhaus Flgel).

Uhlbergstr. 1: Gasthaus Krone, erbaut 1893, Saal 1925, alteste
Gastwirtschaft Plattenhardts

Uhlbergstr. 27: erbaut 1923, ehem. ,Konsum* die heutige
Gaststatte knipft an diese Tradition an.

Ulhbergstr. 30: altes Rathaus, erbaut um 1700

Ulhbergstr. 36-40: erbaut 1925, Textilfabrik Miller & Schneider,
spater Schraubstollenfabrik Mack & Schneider, Kino (50er
Jahre), ,Konsum®, Produktionsstatte Bleyle, seit 1982 Galerie
und Edition Domberger

Diese Liste der erhaltenswerten Gebaude beruht auf
Recherchen des Stadtarchivs Filderstadt und der
verschiedenen hausgeschichtlichen Untersuchungen durch
professionelle Bauforscher, sie liegt inzwischen dem
Stadtplanungsamt vor, auch im Geograf. Informationssystem
(GIS) der Stadtverwaltung.

Ein weiteres Anliegen ist, dass das als Bodendenkmal
eingetragene Areal Burg Plattenhardt (Ecke Panorama-
/R6merstralRe) auch durch die Erweiterung des
Sanierungsgebiets in westlicher Richtung in keiner Weise
beeintrachtigt wird.

Vor diesem Hintergrund wird die genannte ,Erhaltung und
Starkung der Identitat“ durch eine ,behutsame
Weiterentwicklung bzw. Erhalt des Ortsbildes“ nachdriicklich
unterstrichen. Dieses Ziel entspricht genau dem Anliegen des
Geschichts- und Heimatvereins seit vielen Jahren.

Herbert Gscheidle
1. Vorsitzender

terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

Herr Thomas Burmeister

15.08.2019

Im Geltungsbereich des o0.g. Plangebietes (gilt nur fur den rot
markierten Bereich) liegen keine Anlagen der terranets bw
GmbH, so dass sie von dieser MalBnahme nicht betroffen
werden.

Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich.

Anlagen
Datenschutzhinweise
Karte

Gasversorgung Suddeutschland
GmbH

Schulze-Delitzsch-Str. 7

70565 Stuttgart

Jetzt Uber terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70564 Stuttgart

Herr Thomas Burmeister

29.08.2019

Hinweis, der Bereich Netz wurde von der Gasversorgung
Siiddeutschland GmbH getrennt, dieser Bereich wurde
umfirmiert in die terranets bw GmbH. Bitte um Anderung der
neuen Firmenbezeichnung in den Adressdaten ab. Die

Gasversorgung Suddeutschland muss bei BaumafRnahmen
oder Anfragen nicht mehr beteiligt werden.

Bitte, die Postadresse Gasversorgung Siddeutschland GmbH
und die E-Mail Adresse Info@gvs-erdgas.de aus dem Verteiler.
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anstatt an Gasversorgung Suddeutschland GmbH:
Anfragen bitte nur noch an die Postanschrift:

terranets bw GmbH

Am Wallgraben 135

70565 Stuttgart

oder:

um eine schnellstmégliche Antwort zu erhalten, bitte zukinftige
Anfragen an folgende E-Mail Adresse:

leitungsauskunft@terranets-bw.de , oder Link zur kostenlosen
Online-Leitungsauskunft: https://www.online-
leitungsauskunft.net/

Zweckverband
Filderwasserversorgung
Nurtinger StraRe 201
72666 Neckartailfingen

16.08.2019
(Eingang
21.08.2019)

Die Filderwasserversorgung hat in dem genannten Bereich
keine Leitungen einliegen. Sie sind von den Planungen nicht
berihrt.

Netze BW GmbH
HahnweidstraRe 44
73230 Kirchheim unter Teck

28.08.2019

Gerne koénnen Sie uns kinftige Verfahrensbeteiligungen per
Email unter rz.albneckar-netzplanung@netze-bw.de

Durch die geplante Sanierungsmaf3nahme kdnnen in diesem
Bereich vorhandene Anlagen (Strom und Gas) tangiert werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei formlich festgesetzten
Sanierungsgebieten, in denen Leitungen und Anlagen zu ver-
legen sind, dem Trager der Aufgabe der 6ffentlichen Versor-
gung mit Elektrizitat ein Aufwendungsersatz fir die Umlegung-
bzw. Anderungskosten zusteht. Zur Zeit liegen von Seiten der
Netze BW GmbH aus keine spezifischen Vorstellungen oder
Veranderungen vor, welche die Planung der stadtebaulichen
Erneuerungsmafinahme beeinflussen kénnten. Konkrete Aus-
sagen zu Umlegungen, Erneuerungsmafinahmen und Netzer-
weiterungen kénnen erst getroffen, wenn die entsprechenden
Detailplanungen der Sanierungsmaf3namen vorliegen.

Es wird deshalb darum gebeten, die geplanten Sanierungs-
mafRnahmen diesbeziglich rechtzeitig mit der Netze BW
GmbH abzustimmen.

Weitere Anregungen oder Bedenken liegen von Seiten der
Netze BW GmbH aus nicht vor.

Telefonica Germany GmbH & Co. | 04.09.2019

OHG
Behordenengineering
Siudwestpark 38
90449 Nirnberg

Aus Sicht der Telefénica Germany GmbH & Co. OHG sind
nach den einschlégigen raumordnerischen Grundsatzen die
folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berucksichti-
gen, um erhebliche Stérungen bereits vorhandener Telekom-
munikationslinien zu vermeiden:

- durch das Plangebiet fiihren drei Richtfunkverbindungen
hindurch

STELLUNGNAHME / Vorbereitende Untersuchungen Stidtebauliche ErneuerungsmaRnahme "Ortskern Plattenhardt" in Filderstadt

RICHTFUNKTRASSEN

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen.

Richtfunkverbindung

Linknummer| A-Standort 1 B-Standort
509530362 | 571990727 | 573998989
509557222 | 570990028 | 570990161
509557223 | 570990028 | 570990161

Legende
in Betrieb
in Planung

A-Standort in WGS84

Grad Min Sek Grad Min Sek
48°37'5.26" N 9°8'42.43"E
48°39'14.22" N 9°11'47.40"E
Wie Link 509557222

Héhen B-Standort in WGS84 Hohen

FuRBpunkt Antenne FuBpunkt Antenne

. Meer {.Grund Gesamt Grad Min Sek Grad Min Sek i. Meer . Grund Gesamt
499 85,2 584,2 48°43'28.35"N 9°17'12.95" E 381 44,57 425,57

428 19,5 447,5 48°39'41.36"N 9°13'26.04" E 394 26,3 4203
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Zur besseren Visualisierung beigefugt zur E-Mail ein digitales
Bild, welches den Verlauf der Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.

Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindungen der Telefénica Germany GmbH & Co.
OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie
eingezeichnet.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen hori-
zontal Uber der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem

Durchmesser von rund 30-60m (einschlieBlich der Schutzbe-
reiche) vorstellen (abhéngig von verschiedenen Parametern).

Bitte beachten, zur Veranschaulichung die beiliegenden Skiz-
zen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten
Konstruktionen und notwendige Baukrane durfen nicht in die
Richtfunktrasse ragen. Die Bitte um Beriicksichtigung und
Ubernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in
die zukinftige Bauleitplanung bzw. den zukiinftigen Flachen-
nutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und
vertikal) sind entsprechende Bauhdhenbeschrankungen fest-
zusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht
beeintrachtigt wird.

Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie
der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen
vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-
15m einhalten werden.

Die Bitte um Berlcksichtigung und Ubernahme der o0.g. Richt-
funktrassen einschlieBlich der geschilderten Schutzbereiche in
die Vorplanung und in die zukinftige Bauleitplanung bzw. den
zukunftigen Flachennutzungsplan. Innerhalb der Schutzberei-
che (horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhéhenbe-
schréankungen s. o. festzusetzen, damit die raumbedeutsamen
Richtfunkstrecken nicht beeintrachtigt werden.

Sollten sich noch Anderungen in der Planung/Planungsflachen
ergeben, so wirden wir Sie bitten uns die geanderten Unterla-
gen zur Verfiigung zu stellen, damit eine erneute Uberpriifung
erfolgen kann.

Anlagen
3 Pléane

Freiwillige Feuerwehr
Plattenhardt

Herr Jochen Thorns
TalstraRe 109

70794 Filderstadt

05.09.2019

Die Uhlbergstral3e ist eine wichtige ErschlieBungsstrale fir die
Feuerwehr, einerseits fur die ehrenamtlichen Einsatzkrafte zum
Erreichen des Feuerwehrhauses an der Saarstralle,
andererseits fur ausriickende Einsatzfahrzeuge in grofRe
Bereiche des Stadtteils Plattenhardt. Weitergehende
verkehrsberuhigende MalRnahmen uber das heutige Maf3
hinaus kdnnen erheblichen Einfluss auf den Verkehrsfluss und
damit auf die Ausriicke- bzw. die Eintreffzeit (in Baden-
Wairttemberg sind 10 Minuten ab Alarmierung vorgegeben) der
Feuerwehr Filderstadt haben. Daher sollten ggf. geplante
MaRnahmen, insbesondere unter diesem Aspekt diskutiert und
mit der Feuerwehr Filderstadt abgestimmt werden.

Dies trifft in der Regel auch bei einer Verlagerung des
Feuerwehrhauses an einen anderen Standort im Stadtteil zu.

Handwerkskammer
Region Stuttgart
Heilbronner Strafl3e 43
70191 Stuttgart

21.08.2019

Wahrzunehmende 6ffentliche Belange sind durch die geplante
stadtebauliche Sanierungsmaflinahme zum jetzigen
Verfahrensstand nicht berihrt.




Stellung-

Trager 6ffentlicher Belange nahme Anregungen/Hinweise
vom
Frau Claudia Kern Da sich jedoch einige Handwerksbetriebe in und angrenzend
0711 1657-220 zum Sanierungsgebiet befinden, wird darum gebeten, sie
unbedingte am weiteren Verfahren zu beteiligen.
Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass eines der
wesentlichen stadtebaulichen Ziele unter anderem die Verlage-
rung von Gewerbebetrieben betrifft. Es wird darum gebeten,
die Belange des mittelstandischen Handwerks als stabilen
Wirtschaftsfaktor hierbei zu beriicksichtigen.
Polizeiprasidium Reutlingen 14.08.2019 | Das Polizeiprasidium Reutlingen nimmt die Einleitung
Bismarckstrae 60 (Eingang vorbereitender Untersuchungen zur Erreichung stédtebaulicher
72764 Reutlingen 16.08.2019) | Ziele aktuell nur zur Kenntnis.
(Herr Fietz, Tel. 0711 3990-671)
Gerne wird mitbeteiligt beim Vorliegen konkreter Planungen zu
Schreiben ging an ErschlieBungsfragen, die Fiihrung des Fu3ganger- und
Polizeidirektion Esslingen Radverkehrs oder zu Regelungen des ruhenden Verkehrs und
Agnespromenade 4 es wird um eine rechtzeitige Information zur Abstimmung von
73728 Esslingen (It. Liste) Umgestaltungen im &ffentlichen Verkehrsraum gebeten.
Prasidium Technik, Logistik, 20.09.2019 | Die Uberpriifung der zur Verfiigung gestellten Unterlagen
Service der Polizei (PTLS Pol) (mail) (visueller Abgleich des Lageplans mit dem
Abt. 3 — Abteilungskoordination Visualisierungsprogramm Maplnfo bei der Autorisierten Stelle
Ref. 32 / Funkbetrieb (ASDBW) Digitalfunk Baden-Wurttemberg) hat zum Ergebnis gefihrt,
Nauheimer Straf3e 99 dass die Interessen des BOS-Digitalrichtfunks durch die
70372 Stuttgart geplante Flache nicht betroffen ist.
Juergen.hegel@polizei.bwl.de Anlagen
Plane
Anschreiben ging an
Innenministerium Ba-Wu
Herrn Strobel
PF 10 24 43
70020 Stuttgar (It. Liste)
Ministerium fur Inneres, 11.09.2019 | Im Schreiben an das Innenministerium vom 09.08.2019 mit
Digitalisierung und Migration dem Betreff ,Vorbereitende Untersuchungen, Stadtebauliche
Baden-Wirttemberg Err:e_tlj_erungzmafqahm?f](,,OI;tl_skr?rn EI:’I:Iﬂttenhardt"”ig I;ilfggta\?t,
. ; eteiligung der Tréager 6ffentlicher Belange gemé i. V.
I\R/I(z:fr;c;:ug:ngelelt m. Ba_L?GBg‘]‘ wird urr?eine §tel|u_ngnahmegbi5915.09._2(_)19 gebe-
ten. Bitte haben Sie Versténdnis, dass das Innenministerium
seine Stellungnahme erst am 19.09.2019 abgeben kann, da fur
Kommunalwirtschaft und die Prifung, ob polizeiliche Interessen durch mégliche Beein-
Kommunalfinanzen trachtigungen des Funkverkehrs betroffen sind, im Ortskern
70173 Stuttgart von Plattenhardt noch aufwandige Messungen durchgefihrt
werden mussen.
Tel. 0711-231-3232
Flughafen Stuttgart GmbH 22.08.2019 | 1. Bauschutzbereich
Postfach 23 04 61 (Eingang Das Untersuchungsgebiet liegt im Bauschutzbereich (812
70624 Stuttgart 26.08.2019) | LuftVG) des Flughafens Stuttgart. Fir den Bauschutzbereich

Lfd. Nr. 15

sind nach § 13 LuftVG zustimmungsfreie Bauhdhen festgelegt.
Im Untersuchungsgebiet ist eine Bauhthe bis 30 m Uber Grund
zustimmungsfrei. Sollte diese Bauhohe zukunftig Uberschritten
werden, so ist die Zustimmung der zustéandigen Luftfahrt-
behoérde (Regierungspréasidium Stuttgart) erforderlich. Es wird
darum gebeten, das Regierungsprasidium Stuttgart im
Verfahren zu beteiligen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen,
dass auch eine Uberschreitung wahrend der Bauzeit (z. B.




Trager 6ffentlicher Belange

Stellung-
nahme
vom

Anregungen/Hinweise

durch Baukréane) einer Zustimmung durch die Luftfahrtbehorde
bedarf.

2. Larmschutzbereich

Das Untersuchungsgebiet liegt auerhalb des
Larmschutzbereiches fur den Flughafen Stuttgart. Es ist
dennoch mit Uberfliigen von am Flughafen Stuttgart startenden
oder landenden Flugzeugen zu rechnen. Es wird angeregt, bei
einem zukunftigen Bebauungsplanverfahren einen
entsprechenden Hinweis in die textlichen Festsetzungen
aufzunehmen.

DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH

Am DFS Campus 10

63225 Langen

05.09.2019

Das Plangebiet liegt ca. 3 km von den Flugsicherungsanlagen
am Flughafen Stuttgart entfernt. Aufgrund der Art und der Hohe
der Bauvorhaben werden Belange der DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH beziglich §18a Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) nicht beriihrt. Es werden daher von Seiten der DFS
weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht. Eine weitere
Beteiligung am Verfahren ist nicht notwendig.

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Léander
gemaf § 31 LuftvVG unberihrt.

Das Bundesaufsichtsamt fiir Flugsicherung (BAF) wird von
dieser Stellungnahme informiert.

Stuttgarter StraRenbahnen AG
Postfach 8010 06
70510 Stuttgart

09.09.2019
(Eingang
11.09.2019)

Uber die im Sanierungsgebiet liegenden StraRenziige und
Hauptverkehrsachsen: Stuttgarter StraRe, Uhlbergstralie,
SchulstralRe, Hohenheimer Straf3e und Schlierstra3e (bei
Umleitungen) verlaufen diverse Linienverbindungen des
offentlichen Personennahhverkehrs.

Die Haltestellen Kronenbrunnen und Rathaus werden dabei
sowohl von Buslinien der SSB (76, 77) als auch von der FMo
Friedrich Miller Omnibusunternehmen GmbH (814, 817)
bedient. Zum Fahrplanwechsel wird mit dem X7 eine
zusatzliche Schnellbuslinie tber die SchulstralBe-
UhlbergstraRe-Stuttgarter Stral3e gefuhrt. Bei Veranstaltungen
mit Sperrung der Uhlberstra3e (z. B. bei Kdmermarkt,
Radrennen) werden die Buslinien 76, 77, X7 und 814 uber die
Schillerstrae umgeleitet.

Grundsétzlich gilt, dass fur die Abwicklung eines
leistungsfahigen und attraktiven OPNV jegliche Behinderungen
ausgeschlossen werden muissen, die sich negativ auf den
Fahrtablauf und somit die Betriebsstabilitat auswirken wirden.
Uber die genannten Buslinien bestehen Anschlussver-
bindungen an die S-Bahnhdofe Bernhausen und Echterdingen.

Bei allen UmgestaltungsmaRRnahmen, die eine Anderung der
0. g. StraBenziige in Bezug auf Fahrbahnbreiten (6,50 m bei
Linienverkehr), Einengungen, Anderungen der Haltestellen-

anlagen o. &. betreffen, ist die SSB einzubeziehen.

Unitymedia BW GmbH
Zentrale Planung
Postfach 10 20 28 |
34020 Kassel

12.09.2019

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwande. Neu- oder
Mitverlegungen sind nicht geplant.

Der Hinweis jedoch auf Folgendes: Im Planbereich befinden
sich Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Bitte
beachten, die beigefligte Kabelschutzanweisung.

Sollten Anderungen am Bestandsnetz der Unitymedia BW
GmbH notwendig werden, Bitte um schnellstmdgliche Kontakt-
aufnahme.

In diesem Zusammenhang wird bereits jetzt darauf hingewie-
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sen, dass die Unitymedia BW GmbH erforderliche Umverle-
gungen ihrer vorhandenen Telekommunikationslinien (TK-
Linien) grundsatzlich durch ein von ihr beauftragtes Tiefbauun-
ternehmen auf eigene Kosten bewirkt (§ 72 Absatz 3 Tele-
kommunikationsgesetz [TKG]), unabhangig davon, ob der
Wegebaulasttrager bereits Tiefbauunternehmen in 0.g. Vorha-
ben — insbesondere im Rahmen einer 6ffentlichen Ausschrei-
bung — beauftragt hat.

Hierflr ist die EinrAumung eines Bauzeitfensters notwendig,
das der Wegebaulasttrager und/oder sein beauftragtes Tief-
bauunternehmen bzw. Planungsbiro bei der Planung des o.g.
Vorhabens zu beriicksichtigen und auf Antrag der Unitymedia
BW GmbH ihr zu gewéhren und mit ihr abzustimmen hat.

OrdnungsgemaR erfolgte Baubeschreibungen bzw. Erlaute-
rungen zur Ausschreibung des Wegebaulasttragers bertick-
sichtigen derartige Verzdgerungen, so dass Bauunternehmen
und Planungsbiiros damit zu rechnen haben.

Hierdurch entstehende Kosten und Ausfiihrungszeitverlange-
rungen sowie Behinderungen missen deshalb bereits vorab
bei der Einheitspreisbestimmung und der Festlegung der Aus-
fuhrungszeiten vom Bauunternehmen bzw. Planungsburo
berlcksichtigt werden.

Insofern weist die Unitymedia BW GmbH vorsorglich jede
Kosteniibernahme fiir geltend gemachte Baustillstandzeiten
sowie andere Schadensersatz- und Erstattungskosten infolge
eines erforderlichen Bauzeitfensters fir die Umverlegung ihrer
TK-Linien zurtck.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausfihrenden
Tiefbauunternehmen anzufordern.

Unsere kostenlose Unitymedia BW GmbH Planauskunft ist
erreichbar via Internet Uber die Seite

https://www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft/service/planaus
kunft/

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planaus-
kiinfte einholen.

Als zuséatzliches Angebot wird angeboten der Fax-Abruf Uber
die Fax-Nummer 0900/ 111 1140 (10 Euro pro Abruf) an.

Zudem wird mitgeteilt, dass sich Leitungen auch in angemiete-
ten Rohranlagen der Deutschen Telekom befinden.

Fur Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung. Bitte
geben Sie dabei immer unsere oben stehende
Vorgangsnummer an.

Anlagen
Kabelschutzanweisung
Nutzungsbedingungen

CSG GmbH
Zuffenh&user Kelterplatz 1
70435 Stuttgart

15.08.2019

Aus Sicht des Aufgabengebietes des CSG bestehen keine
Einwéande oder Anregungen. Von einer weiteren Beteiligung an
dem Verfahren wird abgesehen.

ADFC Fildern
Roland Porl
Kleiststra3e 10
70794 Filderstadt

05.09.2019

Es wird darauf hingewiesen, bei geplanten Bauvorhaben
ausreichend Radabstellpldtze und Radfahrwege mitzuplanen.
Bei den Abstellflachen vor 6ffentlichen Gebauden wird fir
Lasten und Dreirader geniigend Parkraum gew{inscht.



https://www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft/service/planauskunft/
https://www.unitymedia.de/wohnungswirtschaft/service/planauskunft/

Stellung-

Trager 6ffentlicher Belange nahme Anregungen/Hinweise
vom
Stadt Waldenbuch 26.08.2019 | Seitens der Stadt Waldenbuch werden keine Anregungen oder
Postfach 12 49 Bedenken vorgetragen.
71108 Waldenbuch
Stadt Aichtal 27.08.2019 | Die Belange der Stadt Aichtal sind von dem Vorhaben nicht
Waldenbucher StrafRe 30 betroffen. Dem Verfahren wiinscht man einen erfolgreichen
72631 Aichtal Verlauf.
Bundesamt fiir Infrastruktur, 14.08.2019 | Schreiben ging an Wehrbereichsverwaltung und kam zurtick
Umweltschutz und wegen Unzustandigkeit vom Bundesamt fiir Infrastruktur,
Dienstleistungen der Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr.
Bundeswehr
Kompetenzzentrum Vorgang aufgrund fehlender Zusténdigkeit wieder
Baumanagement Stuttgart K 4 zuriickgesandt.
Nirnberger StraRe 184
70374 Stuttgart Stellungnahmen der Bundeswehr als Trager 6ffentlicher
Belange werden zentral beim Bundesamt fur Infrastruktur,
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
TOB Anfragen ging nochmals an (BAIUDBwW), Ref. Infra | 3, PF 29 63, 53049 Bonn fiir die
gesamte Bundeswehr bearbeitet.
Adresse:
Zur Einholung von Stellungnahmen der Bundeswehr als Trager
offentlicher Belange wird gebeten, Anfragen bzw. Antréage
Bundesamt fur Infrastruktur, ausschlief3lich an die o. g. Adresse zu senden.
Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr Samtliche Anfragen bzw. Antrage sind ausschlieRlich dorthin
Referat Infra | 3 zu richten.
Postfach 29 63 Die Rucksendung der Unterlagen bei Terminsetzung erfolgt zur
53019 Bonn Wahrung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist zur
Beteiligung und Abgabe einer Stellungnahme. Es wird um
daher um Beriicksichtigung bei der Versendung der Unterlagen
an das BAIUDBw, Ref. Infra | 3 und um neue Fristsetzung
gebeten.
Dieses Schreiben ist nicht als Stellungnahme der Bundeswehr
als Trager offentlicher Belange zu dem zurtickgesandten
Vorgang zu werten.
Anschreiben wurde neu versandt!
Durch die oben genannte und in den Unterlagen n&her
beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr nicht
berihrt.
27.08.2019 | Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage

bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Tréger
offentlicher Belange keine Einwéande.

Arbeitsamt Géppingen
Dienststelle Leinfelden

Keine Meldung

Architektenkammer Baden-
Wirttemberg
Kammergruppe Esslingen

Keine Meldung

Bund fur Umwelt und Naturschutz
Regionalverband Stuttgart

Keine Meldung

Bundesanstalt fir
Immobilienaufgaben
Geschéftsbereich VA
Hauptstelle Dortmund

Keine Meldung

Deutsche Telekom AG
Technische Infrastruktur NL,

Keine Meldung
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Sudwest
PTI 22 Stuttgart
Produktmanagement

E-Plus Service GmbH,
Bundesnetz-

Agentur fir Elektrizitat, Gas,
Telekommunikation

Keine Meldung

Evangelische Kirchengemeinde

Keine Meldung

Industrie- und Handelskammer
Bezirkskammer Esslingen

Keine Meldung

Katholische Kirchengemeinde

Keine Meldung

Landratsamt Esslingen
Amt fur Flurneuordnung und
Landentwicklung

Keine Meldung extra, siehe oben

Landratsamt Esslingen
Umweltschutzamt

Keine Meldung extra, siehe oben

Landwirtschatftlicher Ortsverein
Plattenhardt

Keine Meldung

Regierungsprasidium Stuttgart
StraBenbetrieb und Verkehrs-
technik - Ref. 45

Uber Ref. 42 StraRenwesen und Verkehr — siehe oben

Regierungsprasidium Stuttgart
Verkehr -Ref. 46

Uber Ref. 42 StraRenwesen und Verkehr — siehe oben

Regierungsprasidium Stuttgart
StraRenbauplanung

Keine Meldung

Stadt Filderstadt
Ref. fur Blrgerbeteiligung

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Ref. flr Wirtschaft

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Stadtkammerei

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Amt flr Familie, Schulen und
Vereine

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Amt fUr Integration, Migration und
Soziales

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Stadtwerke

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Ordnungsamt

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Amt fUr Stadtplanung und
Stadtentwicklung

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Hochbauamt

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Stadt Filderstadt
Amt fur Bildung, Kunst und Kultur

Umweltbeirat Filderstadt

Keine extra Meldung — siehe oben Stadt Filderstadt

Verband Region Stuttgart

Keine Meldung

Vereinsring Plattenhardt

Keine Meldung

Vermdégen und Bau Baden-
Wirttemberg

Keine Meldung

VVS Stuttgart GmbH

Keine Meldung

Regierungsprasidium Stuttgart
Kampfmittelbeseitigung

Keine Meldung

Zweckverband Hochwasserschutz
Korsch

Keine Meldung
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Gemarkung Plattenhardt

Abgrenzung Untersuchungs-

gebiet Flache: 15,22 ha
o
2204/1 P G 7
220 S 6493
674 2204 S 6498
oo coarz)/ S % 6(@ 6502
& 4 6499
& . R 0 6492
® N 671/2
&/, $ 2203 Stand Bestandserhebung Mai 2019
@ IS 558 662 2298 243172 6488 X %
&
© O 2296/1 %, o100 R
220572
® 676 22082 6499/
)/ o 2205/3
> 09)& 4 6487 e% 6489 49 3 AV
& & 654 673 664 & & &/ OL 6565 yar
oY 05 % S &
R Q /
65093/2
=22 662/3 2429 % \ 96, 6541,/ 6545, 2 S/
72, N &
069 QVANTA 6546 D42 >
671/1 5 2428/1 XN S 2, 649 2 o
%, \ 229603 % \ AN o
659 > N
o 654/1 RN, L
YN ' O §
v/ 667 °, Y, S
4 655 NG
2427 % % 6555 6568
2299 NG
661/2 ) 3
o . G 2D % 2426/ & ﬁ\\ & ) °© e
& &/ S
S % EN QA 5 % T T X ‘o556 @’@, 5072/10
3
466 L 4 o o X > 200 X5 6554 %
655/1 , @ 0% %, %, 7 o8
6592 e 2208 s N 2C 557 &P
2426 &85, 7 S
[+ ° 660 23317 A (> (% o 20 6560 3072/21
A H bb, 56 656/1 % 2301/1 45 A TN E52 ) 8
506/ %0 /> ergst, 658 < 242211 X & 7 A 2
7> rag, 2, ! 7 (2
7 % 2300/1 A X > B e, %%
4 $ N N
IS 57 . a3 & EN & O\ . 307211
457 ) % b L] & 2o
09/ 650/1 S 6523
515 - 455 3 (- " o oo 53 6551 o2 e
2, 2302/1 o
i 9 < 66 % N ¢
8 % 2302 >
o S %, 2301 2 30
513 I~ <EE 7 ™ 237011 D \> 4
513/1 & © 2325 “% %. \o X 230277 2423/1 %
5: % N 2303
9] 45972 2 3088
) 2
g 4551 /P 23023 28043
B 5 s fassr2 [ 453 524, /¢ 2370
< 9 L& ’ %, 23zt 230X 23044
oy & ¢ Sk -+, % 2306/1 N
< 159 w5 N 2533 [ L 52/t |
> 452/ 1= < I 236972 s
% o2 461 P 450 > 7N 13, 852607 ﬁ 230672
&) = 2306
> 2334 O
7 23 g
3 SN & <
Q’Qf fa5: ¢ 1321 d s 2309/1
R\ % 446 \ B 326/1 2368 \ 2382/2 3250
> Q,), Vs 328/1 2335 2
ONG
® 7 s, b 25083 A 2386/3, 23823 3252 ,{é&
20 % v/ a5z 2 f (3
A s, 321 A 2386/1
» C) 7 2336 323
A 444/t fa1 - -
21/77) g, 448 2357 G 3253
152 7 g 526/ > 2 X 2383 %
(&
2 D 2
18/1 < O
& % 443/1 2337 oo @) 3254
2 7SN 31 440, X 2345
3 ~, 2352 2314 3256
19/ 7 179 S0/ A ™ ® e e
- s
& 1 f7 s 2 23401 % 28 552 @ 3257
‘g ” £, X 58/5 2346 347) "/% K
\ 2 %
R Y e S/ ® %, 32327
19/1 > £ 2318 2921
A 22 > o4 g )
B 1 252 B 0 234; 2. 2322
0 > 4373)¢ = A % 2339) - 3258
23 J6/% 5 2 % 2365 2920
2974 33 y 2341/1 ® 20
25 P 2348 S261/1 o
4 A 3232/6
< S ﬂ
& - %
S 623 2349 < P
& & 2 75
» R4 o 427 ) 2 2324, e o
20 % o 35 3219
Uy, 2350 i @
2 S a4 35 2
39 2364 S. & 3262
Z
4 8 4 6 - 252 %z
455972 o S 3234
15 02 Ne 2351 9, 2
B 3
y + 3, 2353\ 23635 b % 2372 3265
o @ 4 2 \\% < ) 2 S 323411,
G %, % 634 % > 0
2 >, 2
& 18, > 2359 363/3 7
NG % <
= 521 3 %) ] TENELT A < P 3264 ) 5D
~ 3 2) 2 o 363/2 2373 e
o 71/ A 2358) s 2354 9
5 712 2 © > 2. /1 32266 2
B\ 2 ? 326472
Z) 2 3267) 2
of |3 531 P 45 2) AR\ a5e( 2363 A
= 67/11, Y = 6 B,
3] 512 AN 23612 C 2ec2 ko ®© 5230 2 £ L
% S
= o 0 68 ° 2357 2 2 3292/
2 L 2 35 o 267PR0 3295
b 3 s1/1 s4/1 01 351 23 3267
B - s » Soo © 3200/1 I,
{ o <@ 231 3230
69/1 5 e e
&S 500 D 60/4 o™ % ] e
&, W > %
S 50Xy 674 36072 326 5252 % '
S (5023 692 68! 563 2 Y
B 360/1 5 A 32061 U 3229
S 2 > 3298 \\9% -
& > 3268/1 7\ O\
S o 57 3269/1 >\ O\ [
2 18 61 3302 Y
57/1 C A % G270 3269 3306
64/1 4 (1 o 2, 2200 A 3227
c ‘i < g
) . 60 S\ /S . S T i 5296 O 3306/ A\
A R \F 3308/1 3330
S 64 &) 21, 3300/1
T2 \ 5 12N\ A > “!5 = 1 3277 © % ¢ é §
60, 3273/1 X | |
4527 ? XA XS & 7 4’% 3300
2] 3/2 4/4)\ A D S 329/
o\ = 3310
534 YNAS 3\ /A 2 |2 3274 d\% * 20k 7] 33322 5
~
0 & G X NS B % 3308 2
101 400/1
901 y & % > 400 5272 327602 21 ®
8 A 93/7, A
s B § 578 ra/6 7 <) 0] &
1013 Y - 23 o) v 3314 an
9/
A G N 402 327711 32 EEE
25
0 e\ 97/1 81 327601 329 —I.
é RV o Q 3281 352 211 29
° AV e " 3279 3319 o= 23 |31
o = > 2 3331
? 52: L0t o d 7, o 33231 3329/1
> 5 3277 & 3322 [ 1 4t
& ot A L=
. 1081 8818 o0 0 ® 13
07/ 0 3
4523 & e 106 o SN g s 2631 "
¥ % 115 trabe
& - huls
s 395/1 Scl
107 ) y / S N S
< 91 b S
| 102 T07/1 9172 % “9\‘9 > EANER 397/ ° 20 ]
2
109 118 2 %, £ g s 2" G 305/3 A 3285 ' -
1298 X S ( £ 3 o) s
T 136/3 o7 = A
110 - 135/5 13672 %95, = 2\
111 120 392" S 39072 g 1 3426/1 3424/1
72 123 % 3905 8 it
72
T 121 A A . 0\\\)\5\‘ @
171 5, 390 3 772 9 3441
4 135/2 »
N 1142 N 0 36 41 3903 S @
2 N 126 6 740 =
& 11665 G 4 S 89/ 388 8
i gy 2) 14172 s b 375
1 £ =75 \ > © H
I3 151 | 1153 11604 3 T2
) 1152 123 142 b
g 124 S 157 3 - 3871 EE g 3432
5 7542 B ol
2 % 3854 A
160 154/3 2\
1621 EEZ) 15841 ° a7 & © E
1163
161 11672 P 2) 385/3 <
160/1 » 85 385/1 J 5
129 N
> 372
- o
175 2 o QDN R 3442
149 < 36872 . b}
179 A® % o 3
c ha f Py 154/4 3852 Y !
/
2 @, B
780/2 181/1 N ! 159 355 EA 3
S 166 % S |
® Y 368/1 °\% -
5494/4 A o 3 T o\2\- s
152 @, \\o S\ = *
s 7 167 154/5 S\ 9 o
) B g 2
. 780/1 168 2\ B g 3442/4
AEBHEE er], e i .- )
Y/
andstr 170 233/2 2 3R
p aB, o, 379/ &1 369\ 370 3
5494/16 Py ° ; 233/31 oK 879
17
)
7 e T i Vorbereitende Unt hungen
. ; A > ik orbereitende Untersuchunge
> 23323 \% '33/26 2333 366/1
o) S\ P 3
18872 ® 33/22 = 5 ©
233/15 3 =
ted 731 Ta21 ovel s £ 364/1 2
18572 5314 2 P < =
188/1 [ 233/4 - &
® 18; 2 23313 a =
2331803V 16 64/ cy
24212 361
A0 2 51 233/12 e\
= s - ® Abgrenzungsplan
185/3 A5 233/11 24201 ~ gl‘ r4l} g p
% A8t ©) “n i AN 361/1
233/8 3
e 231 ~
<5 2 244
AL, 65\‘ A\ 2o 232/4 2339 ) &
o‘\ﬁ“ 245/1
e 23012 . ) 358/1 o1
@\ 2 [wn] T # 0 10 25 50 100
90 © ©
246 357
191 >, 359
2301 N 707 g
228 25004 -~
3 .
3 1911 3 51, an ) MaBstab 1:2 500 (A3)
2 22872 Y ® =
191/2 &
5491/1 e 250/1 o Stuttgart
o . . .
o R 19113 o 355 10.02.2021 Schiitz | Seiwerth | Konzi
s491/4 | 5491/18 P91 \ o e
226 249 oI o 3502
13 1 5491/9 194 - = - 7_1AM o 35211
22 i :} 2
EA 2 ‘
Goaors T 22413 278 35011 ] LBBW Immobilien
GeobaS|sdaten © Landesamt Fur Geomformatlon und Landentwicklung Baden- Wurttemberg www Igl-bw. de AZ.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017 o= Kommunalentwicklung GmbH
5491/12 © il

N o [ L1

el |

Fritz-Elsas-StralRe 31
70174 Stuttgart


pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017


Stadt Filderstadt

Gemarkung Plattenhardt

Abgrenzung Untersuchungs-
gebiet Flache: 15,22 ha

Vorbereitende Untersuchungen

Abgrenzung mit Luftbild

MaBstab 1:2 500 (A3)

Stuttgart
10.02.2021 Schiitz | Seiwerth | Konzi

L

e e - : LBBW Immobilien
esamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wrttemberg, www.Igl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 7 Kommunalentwicklung GmbH
d T~ r - = . " 1 Fritz-Elsas-Strae 31
. . 70174 Stuttgart



pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19


LI el

Stadt Filderstadt

Gemarkung Plattenhardt

2204/1 )
2200 228672 sion 6501 -
ooz Eigentum Stadt
A 680 lo68/1 2
& N 6492 G
& & oz 2295/4
o . .
3
&/ o \Guend Eigentum Kirche
y g e
2296/1 3% X6499)
22042 § 7292 6494 &
& 677 o76 6499 . B
&
5 5 2% 2085 8 Eigentum Privat
S & 654 673 664 &) % 6487 X3 6489 S
2 W% R 654
653/2 ¢ ¢ %
c6z4 2429 %) 96, 6541,/ 6545,
672, & °&,@ & A \
>, A 6546 2
Gt B\ 2296 2428/1 NG & % CE 'b$
S - O . \ R4S Abgrenzung Unt h
Y2 -
/s - - S grenzung Untersuchungs
RN .
2427 v S, &) . .
s SOS /ANUN gebiet Flache: 15,22 ha
ooz 2125/1b b“é\ o
& 468 £ (5 %o %
s % B\ @/ 06665 e
o @ 5 %
e % o 664/1 e 9 S
655/1 ' > 00
%
661/1 % 23003
B 65072 2208 R4 )
7 660 23317 |
3 H S s N é A D Stand Bestandserhebung Mai 2019
506/ 9, ber, 658 5 2 72 ‘o052
A GStrag 2. 242211X A 7 e
i . 2300/1 © 7
957 2422 M C
464 - B & K
457 330 NS ) A <
09/ € > L
455 659/1 U
515 - (5 o 6551 552
S 2302/1 6500
o] & 2
o v N 66 61/ 6/,/ N& 2 6524 N4 8 3 i3
€ X ) 2302 & >
7 S 8 & , 2301 o. )
513 K4 459/1 > 2 % 5 2, o " 30
513/1 & Q 23701 % . % %
2423/1 &
% b 4592 5: 2 ® & @& 5}(” © W;? AR X2
2 fise1 o/ 2 23043 2 2 & fof<BIEIRSD 3088
g fis fassiz [ 453 52/4) >/ 23 ) ” 1o
2 o L4 i S 2[13 |1
5 v 3 = 232 2304/4 S
09 S \ ) 3
£§ S A~ 2306/1 2423 X
< e 5 A
459 445 N o % & 62/1 :
3 152/ / 2558 2369/2
25 2 461 72 450 ! 4 2369/ D ®
456 > DAY D 230672 2
g 5, 2334 O 2306
« 7 S
) S, % B 38! 6527
%, fas: N, 324 g 2308/3
% w5 2309/1 “
2 9; g\ G '326/1, 2368’ 2382/2
" & 329/1, 2335 N <) 3250
7& G (44: R % >
® 2 Z8, o 2309/2 o
Q %. 7, /4482 A A 0 238613 23823 3252 &
> e% 271/ saan i1 . 32 2336 > 2386/1 % e
21779 > 448 5 2367 2,
152 7 % = 3253
&N 326/ > 2310 8 2383
2 D N @
2
18/1 v % 4431 ) 2 2337 A
8 SNow L3, 440, X 2366 ) 3254
S, R 2345 2338
19 7725, Ao feos A a 2314 3256
7 s s 2365/1 2316
o 1 fry s 2 2340/1 4 2319 2386/2
] 27 &/ £ 5755 2346 2y &% 2 3257
o R 0 A B ‘5,_
36/5 S/ ) 2.
19/1 % 2321 323217
o 22 % 3. o 2318
& » 2502 6/65) 0 347234; <,
9 © 43 S, 2339 2322
] 12 - 2 %, o
2 3673 A 2 A o % 3258
e 2 2365
1914 33 °© 23411 % Q 2379
» 2 &£D ® 3261/1
A g2y 323216
< - < 5
2 2349 7 N
% a3 N 427 2 - 2373/1 L) 4
20 Y 2/1, X, 2378
& 2 35: 3219 3232
ON 2350 i @
= g 39 “ 2 e 2364 S
26 g S gn - 352 % & 3262,
455972 3 3,
i A 462 Ne 2351 B, B 3234
% 2353 2363/5 2 2375 2265 g
o @ 52 \\% © S 52341
S N 643\ 2 563/4 % > .
2 >,
G A > 2359 2
2 BN\ A Z 563/3 2
o 1 s2/1 PN g ] [N 2 | €3 o 3264 ) Em
@ 71/ e\ 2358) s 2354\ 2092 2373 3264/1
5 712 02~ > 2, /1 32266 2
of |3 531 B 45 = \ 2355\ 220 207" s 2
H 67/11 \ \S 6 ey
5 512 RV 23612 C3 2362 ko © ¥ 3290 2) 2> @ <
) vo 8 255 \A 3202 /‘Qv
2 & % i} © N
S 351 267
p 5 s1/1 s4/1 01 1 525
& 61 414 2364 & e P S254 3200/1
o/ 66 <™ 031, 3232/3
69/1 [ o\ 3230
3 (W Q 3232/5
74 50/ ® 60/4 o 2 > |
S A, W 3292 g % N
S o N\ 69/2 o) 67/4 s 360/2 3261 ) 4@ .
%
4 & 360/1 o 2 3296/1 "k 3229 @
) 2 5 ~ N £
s % A 3208 \%
b 501 57 £ = 3269/1 3268/1 AP 23: > r
6 66/: \
71 L= A 2 5302 &~ /
M % / ” 3270 3269 2 3306 3227 & 2
&> c 2, 3299 2 %
49/1 2N 60 » WL 4 95 3 4114 3296 O 3306/ A\ B
755112 A 84 3\ © (21, o3 P 3308/1 3330
2, ] % Y 3 1 327 0y o L
4527 0, 93/1 53 4/3\ "% @, 327311 4’/ ||
R = 3300
5\ = 92 YOA S, 7 : A o) P 329,
> ~ 954 VXD FAVEE 2 |2 3274 K N 2 GofD) iF sssz
h o1 i D% 3 ‘5‘% 3308 = 8
400/1
o8/ = % 93/t TR 5 409 3272 32762 e ®
= A X 77, "
z 5378 /8 A3 0] &
1013 & - 213 P I3 |
3314
e © DYCOPAN o j— pzoy 4 3332
= o7/t 2/5 81
99 S Ve 3276/1 550
7 R 3 3323
o AN J 7o 3281 21 2332 29
2 > & 3319 3 . 23 7
2
52 prils Q S e 3331
104 > 84, a 3323/1 3320/1
n 3 3277 & 3522 | —
& Lot g " & | 1
105/1 W\
e 0 3
4523 & 103 AN 83N\ v, %.\“ge s 3283/1 U] !
¥
%
5, 1/5 Re
107 £) WA N N 395/1 e schulstra!
8
< 91 )
402 47 <2
! T07/1 9172 90 “9\‘ > AR 397/1 C) =
)
109 118 2 %, £ g s 2" & 305/3 3 3285 ' - i
12272 X S 398 3 S J
& 136/3 o7 = o
2 187 0
110 0 135/5 13672 %95 - 2
111 2 2)
12 25 392 S 3002 4 a6t o
g 390/5
113 g2 121 @ 3424
114/1 > 8 W @
N 11422 wE % ¢ 135/2 3 390 ® 3 C 8712 ® 3441
1 > 3 36 41) 39073, Y 3
4 116/5 > 126 8 140X YR . e
I~ % < A o/ N 89/] N 38 %
A
1 g A 14172 > 375 z =
@ 151 | 1153 11604 3 7\
) 1152 u
123 1 142 @
E w 124 B 51 A N 387/1 EE B 3432
Q0 1542 B\ oS
x Y% 3854
154/3 &)
£\
162/1 137 el ° a7 > © =
116/1 116/2 116/3
174 @) 385/3 <
85
1601 3851 o 5
129 14 &
372
175 & 3442
2 a-.,
179 16 149 & k)
A e 165 & s
chaf b - ‘
/
B
N 18072 181/1 R @ 761 159 155 %
3 ! 2 pa
5494/4 At o o 3 R
152 S 362/} o B
2 %, 167 1545 2\© 71
< )
. 780/1 168 % 3442/4
182 760 © Vol
|13 e [7[5[3[1 Uer[and C. =
'Stre 0 © 3 o
oo aR, d 23372 ', 379/ 5 369\ 1 370 A 3
5494/16 233/31 1o/
186/7 & - 5
233/27 & - 367 S
12 3 ~ -
p v S\ 2 e T\ §\z_ Vorbereitende Untersuchungen
23323 \% '33/26 2333 366/1 3
o) > 3
e % S 233/25 B
1732 233/15 233
1550 1731 333/21 wet 5 3641 B
5314 o o & =
188/1 233/4 - &l
@ 78 = 23313 2
33/16 G
233/1833/ 2R 64/} P q
o 361
X 185/1 232 B 33/1 233/12 A
264 - s -
1853 B 233/11 R
2 5 ; 3 o N N R Eigentumsverhiltnisse
z T 519\ 2338 L L
< @ 244
AL, 65\‘ A\ 2o 232/4 . 2339 ) &
°°<\$“ 24501
350/1
2 23012 P 245 %) 358/1
790 B & = 40 10 25 50 100
246 357
191 ] - 359
3 228 2504 9 ®
=3 1911 e .
) 51, 4 S MaBstab 1:2 500 (A3)
2 %
2 226 & L
191/2 c 356/1
228/1
5491/1 = o Stuttgart
R 19113 . . .
5491, o = = N 355 10.02.2021 Schiitz | Seiwerth | Konzi
5491/4 | 5491/18 =3 & 35
226 29 7n° 3502
= 13 9 5491/9 P 268 “an
= 7 352/1
28 @ 2) 277
T =
5491/6 > =
§ 5491 2243 278 3501 | LBBW Immobilien
—Geobasisdaten © Landesamt fur Geoinformation und Landentwicklung Baden- Wurttemberg www Igl-bw. de AZ.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017 Kommunalentwicklung GmbH
cemw 351 !
rl L|—.—A;| | | | J'| i \9 2 ¢ 295 ® © 3 Fritz-Elsas-Strake 31
5491/12 © i & —\

70174 Stuttgart


pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017


Stadt Filderstadt

Gemarkung Plattenhardt

Erdgeschossnutzungen
I:I offentliche Einrichtungen
2204/1 o \\/
Q 2200 287 22282 v NG 6507
674 i i
oo s Dienstleistung
3 680 lo68/1 5 6(\ &
. R PE 6492 6499
& & 671/2
& 2295/4 .
668
o \Guend Einzelhandel
O 3
2296/1 3% X
o o6 200as2 { 229572 6494 CAS
&/ 577 6499/ . .
N
o 8 AN o053 / 5 Gastronomie, Vermietung
664 & R 6487 0, 6489 9, 49 %54.
3 & 6> 3 QO v G
653/2 %
062 % NI Handwerk, Gewerbe,
oz D ' ;
671/1
B, \ 2296/3 2428/1 64 649; 6540 6546 .&6 Betnebe
oM 654/1 G > 6547 c_,\
WA
S & 667 & ve" Woh
5 655 ) S
% sy 5 onnen
s 661/2 2299 5% 0958
K 468 8 D %,
2, o i
s,
o q wn e ,, Nebengebaude
= , R 00 &2 6554
661/1
7 6592 2298 230013
- 7 Hebp, g 656/1 < 2351/ 230 2R % 3
%o 1”1 3
306, 7 ©rgstrag, o 2%, \V 2422/1 © = LeerStande
509 57 d 2300/1
464 7 £ 222
09/ 7 & 2 )
e 455 0 - i
= A . Leerstand, Teilleerstand
5 % 23021 Gl
5 5
9 2302
513 & 2 459/1 > 3, &, 2001 %
513/1 5 2370/1 ';\? & \o %
230277 &
9] > 45972 = D t\& 2303 SAINERRY
I3 l455/1 & 231 2304/3 L/8[8|2 g
S fa6 /455/2, 453 52/4, ©
5 5 [ 270 2l \® Abgrenzung Untersuch
v 230K 2008 J g rsuchungs-
2423 X i =
£ 25001 @ gebiet Flache: 15,22 ha
! ol 461 Sy /%) 2333 2369/2 %
5 0, 450 2369/1 3 ‘
B = 7 257D 230672 2 s
2, 2334 O 2306
15 R P 2 >
2 6}2’4 & s S 5 8 o088 38! 6527
K & 446 & 326/1, 2368 2309/1 <
&
N\ /5 13\« & Stand Bestandserhebung Mai 2019
® A O\ ... o) 2309/2
» D, & 326 > ﬂ N2
G 4441 /441 7 2336 2386/1
- 21/ 448 2367 2,
528/ & = 2310 |
S 5
> > -
18/1 o f ) o a4 < > 2337 </\>
R Nw A3, 440, \ o 2366 kD 3254
» A g N 2338
N, A a 2314
)\ 3256
& I;/H/ B 2 2365/1 2316
g 23401 P 2319 %386/2
R 27 > S &7 52815, 28 47N % D 3257
7/ sei5 S % ‘it,
Ry 19/1 23 % 2318 2321 32327
5»,\ » 252 5’%«,@ 0 347534323 S, Q
S 12 43 > s, 2339 2322
5
) 23 36/5 h G ) % o % 3258
979 2 33 2341/1 % 2365 Q 2379
2 & ® 3261/1
5 E28 323216
&S - © >
o 25 2349 7 N N
& 237 2
2 (l/, It o0 431 427 5 2 2324 e g7
“u 2350 & 3219 52
B %o o~ ] @
S 39 “ 7 2 2 2364 S >
45592 2 ‘ * P O &z % ‘ 9 =2
N < 2351 ™, 3234
o & + { A a 553 2363/5 S 2375 2265 \g
A % e 2 Y 323411,
2 s g
% Ea Al 2359
NE™ 5211 > 5 ® 27 QA < s 3264 Z
% 71/ 2 o 363/2 2373 S 3233
o T\ 2358) s 2354 3264/1
T 712 >, 2. 63/1 3266 2
S| 53/1 % > % 32642
2| 2 45 - ‘ A u(\% a5 2363 \ 3267 £
N 5172 2
3 R/ 3 236172 e 2362 ) % 67, - N\ \2 R [
% o S
= 2357
2 L &l “ < % 3 '3202/%
T 511 541 701 & A RETR 5205
61 6 414 336, & o° 2 52 3290/1
69/1 0 3 2 Q 231, 3232/3
%, 50 B> 7B e @ 3230
SIS 50, Wo! %) %, %
S 5012)%,: N\ 692 68/ 674 e 360/2 326 3202 Y % '
4 o 360/1 3296/ © <, 3229
@«\ 20 A N > ! \, %
s ) A 3298 N\
(sot 57 2 A Q5 3260/1 3268/1 ‘ O 2 \\?o 23: /
671 > 1 2 @ 3302 N I
A >
64/1 5270 3269 - -
(.
ot Py o 4 c AN 3209 2 =
60 A a1 95 2\ & 5296, & 3306/ . \
7 5 64 2\T = A
7557 X2 T 5\% I\ S > ® g ) 3308/1 3330
4527 A Gt AV “,i,' 2731 %, é L
& 3/2 4/4 3 & % 3300 ) —
A
3 7z 7)o D P 2\ /i A EQ 3274 CA & 10 0 7
>
" 5 v‘% 508 29/z ik ass22 [
40
o8/ @ 100 \ "% 3272 327612 o1l ®
T
1013 g o2 * —
v 3314
402 3277/1 o290} 41 3332
9
3276/1
L 3323
0 29
g 5 @ 3279 3319 - z
? 52: ot . \ @ 2 3331
S = 2 o7 o 3323/1 3320/1
i 105/1 N & 3322 | | 1 —
® 03 et 20
523 § « D rd® £ a283/1 ] 2
s
107 "G o S 395/1 - schulstrate
8
@ & X o A
! T07/1 9172 . o370 D\ 2 207/ @ N
105 18 > % 5> = 7 ®
122/2 2 S (! 398 3 = 395/3 390‘A 3285 18 E
110 135/5 7 " ot = \&
111 120 1562 392 = Q2
12 25 20 3002 > a 2
24/1
113 Z2 121 \ - - 1 it
114/1 > o2
& 782 117/1 S5 n N 390 ® 0\\\)\ ‘4’
N o g 135/2 2 » 39013 3 87/2 8 3441
g 116/5 2 126 L 140 © o
< % 2 o o 89/ 388 S
[} o > 3 141/2 &% b} 2
= =TT k% B 375 2
13 151 | 1153 11604 & 3 >
g 252 726 2 = 162 T —
® 1
=g B 124 & & N 3871 373/1 4
o i D ol S 3432
e 160 15413 4 i <
162/1 1377 =y ° a7 ) B
11611 1162 1163 Q © =\
174 2 385/3
1601 5 5
129 14 385/1 @ o 5
o3 = 372
175 \&
& b Q} R 3442
179 - ~ 149 s 3682 x a“]'
o h a f 154/4 385/2 Q Y ’ I}
N 780/2 181/1 X @ 761 159 155 %— ‘%;' 9
G
5494/4 B x1® o e @ so8/1 5 (% > 5
s @ 167 152 \%, 0N S\ = S .
HE 780/1 Ze o8 154/5 3 Y ) 371
182 o 3 S SO
EEEBEBEE g, 5% IS
Istr. 3 3
an, 170 © g bo
186/2 232 37 370 7 3
5494/16 I o 233/31 B s
. o 979
183 27 \% o 367 S
172 = 233/29 H % I R i
\ . B\ = ¢S | e 3 E Vorbereitende Untersuchungen
18872 £ S 233/25 =
17372 233/15 a 233 B
1731 333/21 ef =
%2 5314, ook ’b@“ 364/1 g
188/1 S - = [ 233/4 3
sy1eC 23313 . 2
233/18333/ 64/) c =
0 3 24212
185/1 232 ) 33/ 23312 =
N 185/3 a % 733/11 264 2 5 2
2 5 o 24211 5472, b Gebaudenutzung
= 33/10, 2337 > 361/1
e 231 233/8 4 L
“ @ 244
)3 S T\ 23z 2324 i izg
2\ 5
(> &
< 245/1
X 2
~ 230/ A\ 29 245 358/1 391
) & ” — : o 10 25 50 100
357
191 ] 359 N
% 228 70/
:3 1911 ) 5% 2 ®
o o A o % MaBstab 1:2 500 (A3)
o 19172 2081 &> 356/1
1
& — o Stuttgart
5491
s491/4 | 549118 P49V g 51 355 10.02.2021 Schiitz | Seiwerth | Konzi
226 249 710 35
= 13 5491/9 268 35012
194 = = 71t 3521
0 9 L
(3 5¢91/B 2243 =2 2
‘ G b a t © tf G i ti dL 78 &2l LBBW Immobilien
eO asisdaten an Sam ur Geoinformation un andentw
an icklung Baden- Wurttemberg www Igl-bw. de AZ.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017 o= Kommunalentwicklung GmbH
— N X
Gl 2l Tl A0 18 1 U U OB o [ e e

70174 Stuttgart


pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017


Stadt Filderstadt

Gemarkung Plattenhardt

udezustand

‘. I:I keine / leichte Mangel
Q2
2
Q 2294/1 2
228672
2290
Gzl 2287 6493 6501 .
i sz @ erkennbare Mangel
; 6502
N
& & 6712 6492 6499
& 2295
S 668 2295 2
& ooz 243172 6488 \"ngg/s Starke Mangel
C — 2296/1 3% q/’g’\ o
& 676 229472 6494 2 - se
S &
VA4 7 schwerwiegende Mangel /
& r. 2205/3 %
654 673 %, "
664 6487 X3
o
N OO 7 4 . S Erhalt fraglich
65372 Y 654
662/3
- 2429 > %) 196, 6541 /6545, K It d k
671/1 %, % QA \ ulturaenkma
\
B, \ 229613 OO & X, 6546 >0
A 654/1 659 & /> & A o \("%
B4 / @'} %
(YN % RS,
s 655 co N
2 ..
65572 66172 2299 e b@“ A 2\ o UBERSICHT
@ e A & 2 (406 kartierte Gebaude entspi 100 %, incl. )
7 ) @/
466 0 5 664/1
Q
> o,
DA . > 3 - 45 st. 11 %
% >
X r 58 6592 2208 2z Y
» y . e 2331)
506, S bergstrag, 658 =\ ¢ 23011 s 5 655 182 St. 45 %
0 464 457 K 2300/1 2422/1
457 ¢ B 6 2422
09/
515 455 650/1 o > 9 1 58 st 9
© Ol = (]
® o 6523 653 =
& ° C. 2302/1 6509 6551 1
@ ¢ % 3
B | 8 % N\ NG 6524
513/ on K4 459/1 > % 2302 ) AN S
b3 2701 %, & X3 3% % N
97 45972 5: 2¢23/1% S
¢ s 4 ° & R s LIRS
S [ fassi2 [ 453 52/4) 5 230413 Z &/ S & LYLIS[HEE
2 S [ 2370 & 2 S
1 B A © 7123 [s\®
0SS & o 2304/4 &
< o w5 2306/1 22 o‘z“
a5/ 2333 % >
! ol 461 7 23
s 0 456 450 > 69/2 359/ a\ ‘ d
: 230672 Z
/ . e XO Q Abgrenzung Untersuchungs-
2 S, %o i
%, S 3 .
> % : 8 d - 2 gebiet Flache: 15,22 ha
> 067 446 2\ o 3261 12072 2368 2309/1 <
4 AN N foa. . 2335 = <
5 Q ‘s‘/,e % /w2 A 23002
e g % 2336 > ® 25,
5D OOINE a8 444/1 /441 7 2386/1
15/2 77 7 & 2367 >,
N 578/ 2 = 2310
>
2 S \ s Stand Bestandserhebung Mai 2019
50/ 4431 v 2337
2 Niow L1 ¥ o)
44 2366 2
19/ 7 17, Ao D D, 22 2338
= % A 2314
<& | f21) g 2340/1 < 2365/1 218
e 27 S/ 4D 7D 2346 © 2319 236672 ]
\ 347N %,
N S Y sars VY ‘51. 2 \) 3257
Ry 19/1 P LY %
5»,\ 2 2502 o e 5473053 “‘% 2318 2 Q 323217
g
12 P 2673 & ‘;a\b' 7 el ‘%’« 2339 2322 &
7 ) o
2 25 33 2341/1 sﬁo 2365 2520 3258
% 2348 2379 ®
2
4 A S261/1 2261 g
> 2on, - < %
& . 2349 3
43/1 427 ke 2373/1 »
= (//7,/ 24 2 » s ¥ 2324 e > A
e, 35
B o 2350 3219 3232
39 44 52 9
26 5 2 2364 S
assarzy 2 46 5 2352 Z & 3262
[ 02 2351 b
+ 9, 3234
522 & 353X 2363/5 =2 2375 N2
% & < © S 3265
" > o3/4 2 14 323411,
o 1 s52/1 > % ® < 2359 a 5633 < 2\
P > 3264
2 ©
g 71/ 2358) % 2354\ 2092 2373 3264/1 < o
©, ® & 2 LE 3266 “
El 53/1 Yo 45 & >
2 o\ \ % 2355 2203 3267/ 526472 £
3 5172 3 3 6
3, 3 v, %,
z o P . 23612 = 2362 2 % 67/ 200 A\ % .
7 54 N 4 ° 2357 % 6
S s ® 5292/
4 = 51/1 54/1 7011 - 35! " 267PR0 T
o Lo 4 o/ 66 414 2364 e o 3267 o0t :}
%, 50 5 " .Vgﬁ“a 5 : 231 3230 S2328)
SIS 50 e*1/,e 60/4 0o 3 Q
o) 4
S 5020 D 69/2 G/’ 674 gers 36072 3261 3202 > ?3 “
2 & 360/ N % S, |
% 2 £ 2 3296/1 & 3229
b 5ot 57 O - A 3298 \ %
2 62 o 3260/1 G26a/1 ‘ O A\ \% =
71 8 ° 2302 >N [
@ >
64/1 % 5270 3269
@
49/1 Ja 60 4 c (" = ) D 3227
L 2 o 3299 %
60/5 R 4/1 95 A 4740__\i14/. 2, O X
gi1is N3 64 2\ 1 3298 3306/ A\
- 3 2N A = )4 33001 J308/7 3330
4527 % B3t 3 (A 3271 <@ &
o S @, 3273/1 %, L
2 3/2 YANAT 3 & ’% 3300 A -
> N 75 \o a4 YN 3\ /A 2 |2 974 o, % 3310 92,
101 « O L% 2 Y P N L g 3322 [
990/1 a5 FNA 400/1 % 2z
B 5 & T @ 409 35272 327602
=l R 8/ 92/1 )™ 211 ®
oz O\ » 358 & g a3
S\ B R HXos p) 9 520 4 I
o \® & D 7 3314 m
% K\ o7 2/5 81 402 s277/1 320/ 3332
é Sy, 3276/1
© 2\ © > Q % 3281 52
% @ 3323
J s/t 3279 211 29
? & 1ot o Q 3 m & 3319 - .
104 A 84, A o 3331
3 ol o 2> & 3277 & 33231 3320/t
108/1 > VS & 3322 | 1 —
1523 s s A 88 N N s = e [
8 N % >, B 3 32831 U] A3
107 A 175
N\ o N 395/1 2 schu\SI"aﬁe
102 Fal A
T07/1 3
| G o NP DN 071 D ®
105 118 2 %, Q&o‘ . Z
g
1222 & o n 1360 398 & = 3958~ 3285 18
110 % 1355 137 p 397 = 2
111 120 13 395 > \2)
112 123 D &3 S 3902 \" 1
8 7 121 3905 342601 342411
114/1 25 N A 2 3424
N ez iy kg 135/2 & 390 ] g\\\)\a 2
5, £ CN A . %o 40 39013 3 S 87/2 () 3441
& 11665 > o (3 740 XM [N
i g 2 B 40/ & 89/) \ 388 3
@ 1151 | 1153 11604 £ =TT7K5 \ 1412 N> 375 2 H
[} 1152 zl 162 B)\:!
E 8 124 128 5 15/1 3 142 "
g 1 387/1 373/1 b
154/ ) o S 3432
v 160 1543 a 3854 B
&% 758/ £
162/ 7 ]
116/1 116/2 116/3 Q ! 7 » © E
174
1601 3 85 2851 38503 N
129 14 | &
175 \% 372
179 3442
6 149 = .
Al e 165 oY o
Chaf i) 3852 i
7802 d 161 /
> i A 166 159 155 < *
5494/4 B x1® o ?g‘ =
s P 167 152 G \\e V¢ o
]_Eﬁﬁ 07 780/1 & 7 154/5 % \C 371 ’
wBl1]o|7]s]3 |1 gy, ez 169 %
ndsy, N -
rag 170 s
18672 2332 E 3 fo
5494/16 I 8 3 aso\ ) 370 ] &
71 253537 = 079/
2 \—33/30
183 s 233/27 ‘% b 3 2 . 367 % — v b .t d
) AL e \b\ s = oo g orbereitende Untersuchungen
188/2 2 -
3 5322 233/25 =
17372 233/15 20 g
1550 1731 333/21 et =
5a/14 "o o 41 E
188/1 S - = 233/4 v & v
23313 a
N 2331803V 16 2 ) " 2 =
A
185/1 232 B 33/1) 233/12 24212 A =
1853 % 264
@ q 533/11 s
2 5 S 242/1 R d d
= 33/10 2337 A\ B s Gebau ezustan
<5 231 o 233/8 4 -
2
L ‘\65\‘ A1\ 28211 2524 . 2339
&2 9, : E
2 23012 2451 9
o A 2 3 245 = oot 350/1 1
as 0o 10 25 50 100
101 2301 > = N
3 228 Q 70/ 39
) 1911 e o 25004 2\ ®
o K n .
— 3 = 2282 . % A, o % MaBstab 1:2 500 (A3)
5 A
5491/1 I: = e 250/1 &8 ® soert
R
5101 b S 1913 & * Stuttgart
s |l S 51, 3 355 10.02.2021 Schiitz | Seiwerth | Konzi
d 13 1 9 5491/9 o 9 n° C
194 268 A 35022
2 ) = o P 35211
5491/6 T 22413 2 N
2 )
278
Geobasisdaten © Landesamt fir Geoinformation und Land = LBBW Immobil
entwicklung Baden-Wurttember “www.Igl-bw. de A mmopbiiien
Z.: 2851.9-1 i
rl o | | ,_| |L| —7| \ \ A A . L2 9, g /298 Stand 04/2017 o= Kommunalentwicklung GmbH
g = 25393 I = X
stom12 ,‘—I . /V \ \m /\ﬂl V . A Fritz-Elsas-Strale 31

LI el

70174 Stuttgart


pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017


Stadt Filderstadt

Gemarkung Plattenhardt

:‘.‘.’ Abgrenzung Untersuchungs-
gebiet Flache: 15,22 ha

®
& < 2
Q 2294/1 o

2290 e 6501,

60
6493
674 2204 S 6498
o sowz/ e 6502

é\ LS 6492 6499

o o .

&/ & 67172 2295/4 ‘ ’),3

&

0 %,
® 668 662 2285 543172 6488 DS %, ‘9/“\
& & %. 6589
2296/1 3 SPK6499 %. @
220472 § 229572 6494 & fo
676

6499/
¢ $ 6770 2295/3 &, 6593/1
& @"} 654 673 664 4 o 6487 \"o 6489 49 6544 6565 of
o 1,@ £ 654: /’ &
¢ - 65093/2 4
=22 662/3 2429 96, 6541,/ 6545, b3 S/
672 V °~v, K & M
663 o, &/
>, A 6540 ) 6546 2 N
e % X 2296/3 W 2\ 64917\ > o> \ @&qi
N G thest Re Ostli h H henheimer Strale (1965
654/1
L oe es ralke 0s |C ohenhei er ralse
W >
© 655 667 %) Y 5%
'90 6555 6568
661/2
6552 3 ®
& 468 Q 6563
h ) 6556 *0»@, 3072/10
3
e % v 664/1 %) N
655/1 ® 2 N
661/1 6557 &GP
=2 G2 660 ) s\o 6560 3072721
3 Hebp, 656 e ° ~AN\ PS 6553 o %,
506/ 0 /> ergst H
) rate Hol trale (1966 &, 5
09 ~rolzwiesenstralse e, Py
464 - - B 3072/11
e N 2
09/ 659/1 Y
515 ” 455 'S 6551 o2 6
&
) & 6524 &
o 66 &
¥
9T y
2 459/1
58 3 7 . 237011
513/1 & S 5 SRy 2
5 s . 48 K8 o Lo/ 3[R "2
97 & 45972 v g %, 7 © (\% oy Il R 3088
4551 o 5
5 & /s fassr2 [ 453 524, w&\ ¥ 7% TINE 2370 e § 7123 [s\®
4 TR B = [/ 2o 4 I = 230K 20044 3
0 & . { - L 2306/1
< AN ) !
459 445 N o ’ ) P % I 52/1 :
3~ /57 BN L $ » B 2369 D) &N “Q\ ®
% 22 461 e 450 7 TNy s 7 %z 230672 i A < E:’
5 = 3 4 / B
& 2334 2
B 4
15 6527
DN Uhlb tralRe Il (1991 N i \
< Q ergstrale Il ( ) % o
2 Q 320/1
TN NNE & £ 230972
%o & 44872 > 23823 3252 &
,"é &, & 323
| Yo 444/1 /441 7 W
21/77) 7> 448 s 3253
152 7 T 528/ 2383 3
2 D
181 2
50/ % w3 = \ 3254
2 N L3, 341 X =
\ 3256
19/ //l’s 0/ ¥ N ai1e 2
— s
& " fery s 2 2340/1 2319 < $ 4 238602 i
~ o YL &7 & A
o R % &y
o 36/5 LS 232 32327
R 1971 2 > 2318
o) 1 252 M{%) L2 T 345234, o5
) 43 - 3258
i N 1312 28 & 5 2 2320 e \ %
79, v 2341/1 % \ 3
< 25 * P > ) p 32611
% S 3261 323206
= S ﬂ
& -
2% ’L\
3 “n N 2378 >
20 (l/,[/ e 2/, 3219 5252
3 e, [
) a4
39 3262,
2 /\ 4 46 o @
455972 p
ok B 1 # a 3234
2, - \ 3265
. UthergstrafSe I ( 1983) \\7 ¢
/ s, ) 0
o 3 2354 WA 2
o s52/1 3 % it X . B 3 \ 5264 ) 3233
N & %)
7 > X 2 632N =) 2373 326401 3
2 2, 7 > N 63/1 3266 ©)
K we ) \ 2267) 3264/2 g
of |2 3 ¢ )
El 53/1 2 o \ S -
H CA / 2 % 67 T 2 s
3] 512 D 236172 3 g =25\ S 2)
35 S . 2 3292/
; = Uhlb tralle Il 1993 ) ;
7~ & v ergstrailse © ¢ @ f 2R el
B N 51/1 s4/1 51 ) 23 525 3290/1
4 2364
61 o/ 66 414 ‘(a‘se Q 231, 3230 S2328)
69/1 [ .vg% Q
NI 50 2 ot ) %, “
50 R, 3292 z % 1
SIS 2o, 67/4 360/ 3261 2
S 5028 N\ 6972 Gar 563 » <, 2220
o3 360/1 5 A 3296/1 A
D, £
R 2 - 3298 \%
£ % A \
% & - G268/ O P ® 23:
¥ - 57 . A 3269/1 s N
8
57/1 ! % @) % 3270 3269 Py 2 2306 3227
2,
B 64/1 4 e (! 2\ % 3299 O K
49/1 ) 60 - ~L » 95 =z 447 14/. 3296, 3308/ 3306/ A\ cwED
60/5 2\T
o 64 =\ (21, (3 3300/1
45572 > S 23 ?& oL 2rt 32731 %4 X & |
G/t 8 | |
4527 ? A = 3 ‘/3/4 ° P 5 % 3300 2 o
2 &) < S % C 3310
o =\ Gara DY B\ /A 7 |21 < 3274 & d\% & * 20k 7] 33322 5
g ~
b o A © DN % 3 Y10 A %, 3308 =
& o0rt ot - S XA = y g g
4 : " ] Rath Neubau (1966
3 8 92/1 748 7 a aUS eU aU <y oo 4
101/3 A > - o L4 3314 4l
9/
% I\ s < 3277/1 o2 5352
@ N\ 971 o1 0 27601 57
S 20 Q AV ~ 3281 - 323 211 29
S ) . % 3319
AN ‘ Rath Neub z
7 o S : athaus Neubau szt
52 401! 104 @ vz 3323/1 33201
A > & . & 5522 | 1 —
? ’ \ Erweit 1967) X —
0 051 & o° rweilterun S .
07/ )
4523 §’ e 106 o N < BV ” <03/ e
% 1/5 > * \stral
G, & ul
107 ) A\ N N 395/1 schi
02 & X o1 G S \
@ 7071 0172 % <SS N7 397/ 20
i S 5, A 22
108 118 2 % 2 e Mz VA E G053 _n
1222 £ IS ! o 2\ 5
136/3 =
2 137, 397 2,
110 1355 13672 o = &)\
111 120 392" S 39072 g 3426/1 3424/1
72 123 % 3905 it
72
113 121
(e 171 4 N 390 3 g"» 3441
4 4 135/2 &
g 11472 o 3 5 A 5903 F
o 2, 126 6 140 " 1
g 116/5 o 7 o & 89/ N 38 £y
A 2 s
! = T 14172 ) ” K H
@ 151 | 1153 11604 2l - 1 \Q = ¢
) 1152 142 S k. S t B 1 956
i 7= B - aarstrae
5 oAl 2 ’ |
-3 160 a @
15413 \ —— 2
34/4 7 7581 ; ‘ o~ =
1621 ST ° a7 i = © =
116/3 (13
161 11672 P D 2 .
160/1 S
129 14
2
B 3442
2 a-.,
149 k}
g2 A1® ve 165 154/4 i
chaf ot :
= B
161 h -
N 780/2 181/1 X @ 159 155 7
®
5494/4 B AT o > s
% R
s 7, i 154/5 )
o 780/1 = 168 ——
a 2 €2 169 &
HEEEBHE Uery,, S
Ndstr, 70 2 3
p ABe g 2332 5, 379/ =5 6o\ ) 370 &
5494/16 P ° ; 233/31 oK 879
17 e
2 \—33/30 S .
233/27 @ 3
p 5 B\~ Tz S g E Vorbereitende Untersuchungen
53/26
A\ NG awn Ochsengangle (1 984)=
18872 E3 G322 = o &
233/15 23 =
@ 72 1731 333/21 ovel £3 364/1 @
18572 Toe e f: z
“\“\“ 2334 v ¥ &l
188/1 B 18. 3z 233/13 s & -
233/183/K V10 2422 o \ 361 =
Val7 232 ) 33/1 25542 A
264 - d s - -
. AN % T o 2\ 8 Darstellung der B-Pléne im Gebiet
> A% ) o 2337 5 361/1
o5 233/8 S e
<5 3 244
0 34 ACANEZ N 2239 B B
°<\3‘\ 245/1 > 350/1
o 23012 245 5) 358/1
Q% = T g o 10 25 50 100
790 ) &
246 357 N
§
191 ] S - 359
228 250/4 =
3 .
) 1911 ) 51, o ) MaBstab 1:2 500 (A3)
2 221 % 9
3 356/1
5491/1 1’ I: s = " 250/1 o Stuttgart
o . .
o R 19113 ‘ o 2503 355 10.02.2021 Schiitz | Konzi
s491/4 | 5491/18 P91 \:3 o 35
226 249 oI o 3502
z g A
13 5491/9 P < - piL 352/1
225 2 277
E) ]
|- (=5 5491/8 22413 278 35011 LBBW Immobilien
Geobasisdaten © Landesamt fur Geoinformation und Landentwicklung Baden- Wurttemberg www Igl-bw. de AZ.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017 Kommunalentwicklung GmbH

[ O e s 1 A O O 0 S N G U B N R e U T [ T L el e - Fritz-Elsas-Strale 31

70174 Stuttgart


pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017


Stadt Filderstadt

Gemarkung Plattenhardt

Freiflache

I:I Gestaltung StraBen- und
& Platzbereiche
o
2294/1 2286/2 6501 -
, 'Q [ §e\‘° I:I Gestaltung Héfe (Kunst und Kultur)
8 680 lo68/1 @ r& Q‘o P 5499 6502
6? "3\\\ G 2295/4 H
/& ¢ . Do Wegeverbindung
& R v
O 22082 = - s oo ©:499/
676
N I:I Verkehrberuhigun
& “@\ @) 0 o @ 22995 % w157 oo 6489 % v 49 "z; 654 g g
° < 4 S
g2z ¢ 662/3 Y 2429 Q 96 6541 /6545, =3
LS 2 ) Bdume
671/1 z et OO e o Bag: Goa0 G546 > 88,
oo %\ 2500 .‘ > 0@6 ) % 9N, G54 i X
o 654/1 o £ o, 5, N 54) C
/Y Y A E A S % & BT, Brunnen
& g 2427 S0 7 % & s & 2 6555
661/2 72 &/ 7 = 5 G55 C% . e .
s 2 oy N B & » Kunst im &ffentlichen Raum
W 468 % + 80’ G é}/ ogp‘} S 2\ >
e % o 664/1 ! %, % X 2 G (Z.B. Skulpturenpfad)
- N 7 N s . 6554
e * c s b s _Schaffung Wohnraum?,,
) 7/ - | s
> . P — 0 4, 0 S 4 =» Bereich Autohaus / Tankstelle==% » (=  Gebdude
D Gstrag, AL (8 2300/1 S 20 2 A 653 s‘iﬁ
” 464 457 o < B2 < %\ & o) - 9 > 6508 QS “;}» <
v T LT 4 4 @\ ° o Gebaudebestand
) 0‘% 02‘6 2302/1 D
9 R 66 61/3 & 2 SNE OND 6524
) & Y % AN R Infrastrukt
2 )
o s1an ,,g oo /i 6‘\0 2370/1 "’;\? - ’&e’& oo " % 2‘23/1% @ s [ nrrastrukur
9] 3 4592 & N @ Q K 2303 S0 9"@,/) &Y & S § § Kl 6
& lass/ /P 25023 & /n ® o . —
2 15/ @ S RIS NV @ S S eyt Ii| offentliche Einrichtung
Xy E ¢ 58 - P 2423 .
< §2 3 1527y 445 r4 T' 2333 2 % "‘\ S
B X w [ ? %n S 25002 3 @ Kunst und Kultur
5 . > o 2334 O 2306
a7 > 6527
15 & B @ s, ; é .38
ke % fa5: Z Nd 2308/3
< D A\ \C 7 X & @ |:| Neuordnungspotenzial
7 %,. G s A e 23092 s
] % ‘s}}é Q@ &2 &, 32 EEr N2 2386/1
) 8. 2 14411 fa4r 4
N S R v g Neugestaltung nordl. Auftakt Ortskern, <§ I:I Neuordnung Raumkanten
NV VAN A\ X A \ \_ggf. Verlagerung ErschlieBun
30, 9 e
! N wp 8 Y AN TN Geb&udeabbruch
4 ) (& 3 a7 "Saalbau Krone":
&L 7 5 S K3 234011 % @ @ <\M d G b d o e
N 2346 . .
e A& . 7 Y = XN%, odenisierung Gebaude, |:| ErschlieBung Neubaupotenziale
SN o § 9 o / % f Umnutzung z.B. Kulturkino,
& & X! 222 N €2 & G 4 )a X 8 2339 Te20 L) & =
2 S I 2\ 2 N Gebaude Denkmal
/2 25 (:/ /&j// 2348 S 3261/1
R y > > . " "
é - ¢ %, rtsbildpragen
Schaffung Wohnraum’, X 9 A% 2 ¢ 7 e » @ OH sb df agdeGde igazatude .
- - R 2378 1m n CNIC verein
uartier Breuning-Arealy N\ 2 a /\ (Heimat und Ges sverein)
= IS 39 44 ONKN Ny 2 32352 2364 " o " 3262
o > : R \\ Werkhof Kunstschule @
“RA\e
7S * / A y 3 @ wumnutzung / Neugestaltungé\> b Unt A
N ; 2 renzun ntersucnhungs-
é & > o ST\ b ‘6ffentl. Raum und Gebiude, .. X g 3 9 g 229h
~ S > 3 632 2) ebie ache: 15, a
ﬁg': 71/ £) % 2358 5 2354 — 2 Z. B Skul turenhof; 3264/1 A g
= 7172 2\ > . 3267, 326472, £}
of |® < ) 3 0} 2363 d
3 531 0 45 7 S 2355 S
3 H 512 BN > 2361/2 ?2: @ 2362 3 & & 3290
"; " ) 68 & B\ 2357 % L 3292
2 S 6.
b S 511 54/1 7011 ° : & S 351 ¥ « 2 E257 257 3200/1 *
W o 69/1 (S w © .*ee“a‘s Q
50/ ® " ) 60/4 Bt
SIS v 5;;/’@,/ e o 2Rz J % 3602 326 202
F;D'\ 360/1 S 2\ 3296/1
92 @\“ 20 A © > O 3208
Y s0/1 57 A > 32691 G268/1 &
& 18 @ gf;\ 2
o 64/1 = W 12 K 3209 2 % - ’
% o & y o S\ N © =\ * & > Schaffung Wohnraum™
A 74/1 \z - - . m
s NS 2 c\8\ Aol i\ ; © 2 ¢ % Quartier MorikestraBe
60, 93/1 '4/3) [0} =z
3 A - 5 , %, 'mit Kita und Tiefgarage,
/1 1 P2
526/ & oy 5 |\ 3/;5 47/45/ ® > 4; z\? & E/L/ \\ b %9 ¢ 3308
\@Q,o ot 101 = 3/6 74/7 @ 100 \ "% 6\ // \ors e 5272 o N
(\3 "é, a3 i 2 2 93/;5 74/8 7 v \
& s S BRI SN \ ¢ S Kunstschule/VHS
4525 e\ o7/t 2/5 81 -3 q\)<
g & O X 3 ~tmit Tiefgarage
¢ Neugestaltung 2 \% 7’\37 > 88/ 84'1 % “ & 3281 vEa W \/ 3323 1 1
4 \ S 2 3331
Uhlbel‘gstl‘aﬁe/ prils 1046 “ @ < 84/@ <7, o g \ . e 33231 El 33201
) S S e
(zentraler Platzbereiche o [N “‘i/s “ g ﬁ
4523 - e 4 8 “
Rathaus- bzw. Kirchplatz - O\ > 3 schulstrate
) e o o
| 102 T07/1 eV @ i"’«& g 2 397/1 /\/ ¢ ' =
405 118 o 22 7, s . (5 ¢ <5 5 = % . 3285 it 5
110 120 135/5 = & rawE = 395 55 &
111 392 = ) 3424/1
112 b 123 {uo 390/5) > o s 3424
) 113 121 N A A “\‘\5\! @
I an 1771 A 0 13572 2 A o 390 3 ¢! 37/3 < % 3441
Q [f26 I e 740 A\ X o ™
116/5 A S 388 Y 8
. // Neugestaltung V2% S N RN 2 \ H Schaffung Wohnraum__
o ! 3 7 - -
siidl. Auftakt Ortskern 2 X o l Quartier Bereich
5 8 \ s = 15 A 3871 g ) ~ /a,l‘.i 3432
o lar | e S ¢ WA : 2 Schul- / SaarstraB3e
——Galerie Domberger D‘/\) ; 7 B BN L o B mit Tiefgarage™
116/3 ! ] \ 50 \ K o -
i 160/1 @ 0% » \ 5 385/1 g V) 5
129 @ A
175 & A Q} 25 7 \\\|\ 872 A o .
179 6 149 2 3682 3 = a\]'
At 2165 154/4 38572 :} % A\ !
Chaf 161 c l’n» o4 3519
780/2 181/1 K0 159 155 A =
® o 160 ?g‘ S 368/1 % s\ g = 1
B 8 & < 154/5 b ‘?'.": % 82;2 r & :w 371 y ! P
% S 2 2
780/1 = = 1 11239 % 5 S N
e’lar,dst, 0 @ 4 iE
13, 17 233/2 5 369 370 )
5494/16 186/7 © - 5 2333/2/;0 3 379/4
” e\ \ 8 e "‘*’E Vorbereitende Untersuchungen
> ! 233/23 % '33/26 2333 366/1 3
e 2\ \ ‘a . 233/25 >
188/2 % @ e - 33/22 : % E
Fo 173/1 e 233/21 ac‘e ":g)@ @ 364/1 '%
188/1 2334 &
® wKC \ 3z ey 2513 o 54 3 — =
Va7 232 ? ] 12 264 B N d k t
185/3 A5 233/11, '% euor nungs onzep
@ 31 24211 '64/2,
Z < - 231 = 73 10 2338\ 2 (N N o
AL 65\& AT\ 2321 Zid ® 2525 2 of & @ 3\ R
oS & />
a\)°‘ 23012 P 245 Z‘E 47/ © *5}5 26 358/1 391 4
) o 0 10 25 50 100
90 ) © o ,\: > ’ (5) 4 3 o N
1 230 > 2 v X ){‘5 6(’-‘00 A m 70/ &)
5\ N\ . 2z S5 a0 % e MaBstab 1:2 500 (A3)
2 22 Y Q& ke
] e s ¢ Y A . - Stuttgart
A X
5491/1 = 9 = 5 (£l 355 10.02.2021 Schiitz | Konzi
491/¢ =) B
5491/4 | 5491/18 © R © 35
26 249 o o 3502
< E T g 5491/9 a - it 352/1
225 @ 2 - 277
Hosore T . \ 22413 254 2 278 N 350/1 LBBW Immobilien
—Geobasisdaten © Landesamt fur Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wurttemberg, www.Igl-bw. de AZ.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017
H5491/12L|—.—F| | | | LI —l \

e T W BNy e [

LI el

Kommunalentwicklung GmbH
Fritz-Elsas-StralRe 31
70174 Stuttgart


pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017


Stadt Filderstadt

Gemarkung Plattenhardt

Abgrenzung Sanierungs-
gebiet Flache: 14,53 ha

Abgrenzung Untersuchungs-

Fritz-Elsas-StralRe 31

Q gebiet Flache: 15,22 ha
2294/1 A X
2290 22862 507, Abweichung Untersuchungs- /
674 2287 5498 6498 .
69/2, 650
. o5 - @ T 5100 Sanierungsgebiet
s S
& o é;\ 67172 7o \
5
S/ 668 662 2295 43172 6488 6499/
S
© 19/ 2296/1 & sP&499
Q 2294/2§ 22952 6494 Q’499/
6
& 677 o S 543
N © N 0 2295/3 o \ D S & 6593/1 /
& & 654 673 664 ° rﬁ%ﬂ ) 350544 6565 @‘agh
653/2 © 662/3 ' \¥ 6541654 <0 09932
72 663 649 554056546 Q«q)\
671/1 %\ 2296/3 e ®
esa1 Q 659 > NG BN
Q 5 D
SR o () 667 ° & Y A &0
A 655 2427 /0 2 53 49 4 6555 656
o612 2299 o, & k%,\\”3 X i 55! <&
655/2 s, 426) 4
© % & A5 e 6563 @
o) 2 %, o) 5%,
S 468 % s&& (> 60@ > 5556 (’\@% 072/ 3
Z P 664/1 C/ S, (2 &
466 < ' A\ B Ca % 6554 % RS /[,
51 661/1 230013 < 650, 6557 ¢ O &
R 659/2, - ) 2298 2426 ) %6553 R 6560 3072/21
7 ] 2301/1 3 85; %
s08/ % Hebbe’gst, 655X/ \ 656/1) Q AR A %, S
ale © 2300/1 e % 6526 N 2%
509 457 & & S a -6, . 3072/11
464 z L/ & Y 6508 6522 :
09/] o 659/1, (& o R 0923 o3 92/ ¥ %,
515 = 55 £ O '%4 ‘1)2302/1 6500 6551 Q ¥ A
. O
b R N 66 Z &
$ . 30: 30
G )
02 3 <, e, %,
13 3 450/1 23701 % . "’
513/1 2325 ~ % 230 E
52/ 2 0: 2303
09, 4597 - 4/ 2 ° N\ 23003 3088
6 55/ 453 52/ ALy 2370
24 v 3 i 2325/1 230K 2304/4
0 ¢ x 2306/1 A
T3 ks & 0 82/1 3
445 T % &
o >~ /52 o<~ i 2333 2369 2369 | A O $
5 2, <& 456 450 7 TN 132826027 2y 2306/2
s > o 2334 O 2306
&
7 > 6527
15 R S, % & 5!
> Q”? <3 52/ @ 2 g 2 250873 2309/1 & 2382/
R\ 446 A o 261300, 236 « 2 3250
& 2335 L: S %
NG 447273) 3300/2 56273 3252 8
© & &/ 5 (Z 2 2336 > 2386/1 > 323
» 7,
% 444/1 /441 v s @
217 e 448 © 2 2310 2383 3288
15/2 7 &N 32 2 o
& w2
18/1 o 443/1 Ea 2337 ) 3254
2 31, N 2366
} N ; 5 2345 \ 2338 st - 3256
20/ Ry > 365/
7_ '~
Q "1 fo7; S W /23401 % 2319 @ 386/2 3257
R N 2346 < 2
N 27 SZ4 2 XN Sy
X 19/ L) & © EN 2318 2321 Q 32327
9 22 v, > 347834923 <
2322
RN 2572 B 7 el VR . o\ ’0} 233 O - © 3258
; %\
) 23 @ 5 D S i % 2365 @ &) 2379 g
74
h 25 2 2348 S ® 261/1 3061 2326
3
N -
< Y, & 42 e 2324 37/ > :
J 2378 3232
20 o/) 24 2y “n 35 O ® 3219
, 4 2350 2
< % 39 “ % Z B\ a6s 2 & 3262
26 8 4 46 — 295 D % 3234
9
4550/, 2 % 2351 ";,'- 237 ¢
. P 2 \% p 35X 2363/5 5 3265 Go34/1
5212 % A% 53/ % > g
P & 2359 < 63/3 ® e
- B % N & 5 = 3264 2\ 3233
N 51 < 7 3 ALN\R 363/2 B 2373
& ¢ 71/ e\ 35 % 2354 = 3264/1
1) 2 AN\o\, 2. % 3266 )
> 7172 2> < s e 3267) 3264/, A
© g 53/1 0 45 > o % \235! 5 @
2 67) 2,
=2\ 51/2 DV 236172 CA 2362 3 & 3290 2 2
K¢ 68 2357 S 3292
3 & * 0 = ® % 55% 5295
3 511 N 54/1 70/1 36 5. @23 3267 3290/1
A 61 o /66 R “aq’ ) o\ 23 3230
Ny 69/1 N e 0. d
4 2 60/ o0 2 ) ‘
3 % > W 3292 7, %
50 4%, 360 326 3 ¢
& 69/2 5/ 674 5613 A K 3229 W
oD 360/ 3 3296/1 A
\ & g 3298 \ S,
A A O A\
« - 3269/1 268/1 A\ r
%0 i 2 3302 \
> 18
7/1 > %> - 2210 3269 @ X 3306 3207
c 2\ ° 2 3209 = —
191 NS 60 95 2\ = C_ %29 & 205\ AN 2330
A 60! ) =\T 2 > & 3300/1
S g >\, U 2 8 L
g O » 327 3273/1 %,
4527 o o, Z 3300 &) N
B =3 & < &, 3310 329
[ 1 5 {2t 3274 LA & o 29/ 131333
& BHls s 3308 = 8
¥ 3 410 % 2
99/1 101 = 409 {199 3272 327672 \ P
74/8 /> A 520K 4
101/3 2 /> or ks 3314 7015 410 3332
402
& 3276/1
99 @ 3281 3323 29
S & 3279 3319 o=
& A 3331
/523 oz o, © 3323/1
? ! f 4 84 D R 3277 2, 3322 L
& 4ot ” ~ e““a £ 5! ®
4523 S 103 83 @ 3 3283/1
y " 395/1 2 Schu\straﬁe
9 PG o 5
2 & X 97 ‘r&
, A 9112/ 90 (‘9\. G DN 97/) - 2
E 1 & 7 3285
109 ’ i A s 5% PP = S053 b
b 137y 136/ 307 e
110 135/5 136/2 % = 2\
111 12 39. > 39072 = 3426/1 3424/1
112 123 G 90/ M 424
712 XS @
N ® N S ] 3441
3 390 3
8 1142 174 287 & 357. & 3 390/3 oS¢ 72 A
2 126 6 0
ﬁ 116/5 2 7 BAVS 89, 388 R
. I ) 2) =% 14172 S 375 2 H
4 o) mes e =) 162 s @ =
142 3
g 8 1152 124 12 5 1571 - [ e = 387/1 731 1B 2432
:0 154 ) 385/4 n
)
o 7% 160 154/3 2
R 77 7581 a7 © 3\
116/1 11672 116/3
e E 2 385/1 898 5
14 C 5
"
372
175 e & Q)N = 344
e o = 3,
179 o 149 % 368/2 ™ L)
A1 #d65 1544 385/2 % !
cha 2 , :
N 802 | 1811 Ny 166 159 185 G = B
S, . 368/1 B 5
© 2 2.(% N
54944 Q I s} o2 - e 2\&\ & \
5 7 167 154/5 = ) &TAl
S22 S 2
- 50/1 > 168 3) s
Vog = 182 169 J S
1[o|7[5[3]7 Er/and - © g
stry 170 233/2 1979 se0) 370 < 3 . R
SHEEERZZA 1967 1687 ° - 233/31 379/4 Stadtebauliche Erneuerung
SISISI55] 5 1 3
22228 % S\~ 233/3 S n "
lalglalalale 183 " 23327 \&\_ 2 3 2 o e 2 Ortskern Plattenhardt
] a 17 ) 7\ 366/1 b3
=} - 233/23_\& 233/3
R EBRBEHE =3 S\ ¢ =\ —733/25 ©
188/2 2 o 3722 - ©
ol ol ol vlolaf 5494721 > @ 1732 1731 33/21 cv&(l © 364/1 o
NN N o >
HEIRIE R EIE: o (52 14 3 2334 ? 3 3
3 = &
X & _A188/1 P 18 253/%0 233/13 pee & = T
e
KB o 33/183/KF 2422 o 361 q Uberlagerung Untersuchungs-/
31 Al 2 3/19 233/12 [\
< 185/1 232 © 264 ) N - -
S 185/3 % 53/1 ezt s Sanlerungsgeblet
> . A\l ) )\ 264/ 361/1
@ > > ) 51 2337 >
549417 8 o \1%8 o 231 244 233/8 <
5 2 24 ) )
N 3 N 59‘ AT \ogos1\ 2324 2339 of & o) 3
8549271 ?5' e‘\ﬁ‘\ » 245/1 A &S 4 > ’ 2591 359/1
3 A 0 6
15 R 5151 i C 60;;0 23 2\ 220 245 = K oé\ 34 o 10 25 s 100
i 2N 246 N Y. S ) o 0 37 N
{ g 5 /1 191 2301 WA &Y O 70/ 359
4 8 [r20| & 9oy 228 250/4 X S/
S S 191/1 51, ) @ o % MaBstab 1:2 500 (A3)
797 D 2 . d 226/2 N A ® 356/1
19172 & R
70 53 0 E 228/1 25011 /> » Stuttgart
5491/1 2 013 . 250/3 o/ 355 10.02.2021 Schiitz | Konzi
o [pa91/65491/ 491/ > §o1 35
5491/4|5491/1 =3 240 T
226 268 5 35072
B [ g 5491/9 194 - 252 = = o 277 21
2 ) -
a z @ = < -
5491/ 54977 224/3 254 j s 350/1 LBBW Immobilien
L 5491 Raa1/1n | . . ) \. 1 5
T—Geobasisdaten © Landesamt fir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wurttemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017 L Kommunalentwicklung GmbH
Las a1 | R R R N A S B B 2
5491/12 © i “—

LI el

70174 Stuttgart


pju6146
Textfeld
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/298 Stand 04/2017


KONTAKT

AMT FUR STADTPLANUNG

UND STADTENTWICKLUNG ,’

Uhlbergstralie 33 ' F I I_ D E R STA DT

70794 Filderstadt .
Eine Stadt.

Telefon 0711 7003-644 Viele Mdglichkeiten.
Telefax 0711 7003-7795

E-Mail amt61@filderstadt.de

LBBW Immobilien
Kommunalentwicklung GmbH

Fritz-Elsas-Stralte 31 Menschen
70174 Stuttgart Id"een
Losungen

Telefon 0711 6454-0
Telefax 0711 6454-2100

E-Mail kommunalentwicklung@Ibbw-im.de

www.kommunalentwicklung.de
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